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uns in der Kommission geeinigt, und der Bundesrat über-
nimmt die Anträge der Kommission. Es bestehen in diesem
Gesetz keine Differenzen. 
Ich bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten und diese so
zu genehmigen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun-
des im Bereich Sport
Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Con-
fédération dans le domaine du sport

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1–6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1–6
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission
Titel
Forschung und Anonymisierung
Text
Das Baspo kann für Zwecke der Statistik oder der For-
schung Daten herausgeben. Diese sind zu anonymisieren.

Art. 7
Proposition de la commission
Titre
Recherche et obligation de rendre les données anonymes
Texte
L'OFSPO peut transmettre des données nécessaires à des
fins de statistique ou de recherche. Elles sont rendues
anonymes.

Angenommen – Adopté

Art. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 9
Antrag der Kommission
...
e. Daten gemäss Artikel 10 des Sportförderungsgesetzes,
soweit sie zur Begründung ...

Art. 9
Proposition de la commission
... 
e. des données au sens de l'article 10 de la loi sur l'encoura-
gement du sport, pour autant ...

Angenommen – Adopté

Art. 10–33
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Abs. 1
...
d. ausländischen und internationalen Dopingbekämpfungs-
stellen ...
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 34
Proposition de la commission
Al. 1
...
d. les organisations étrangères et internationales de lutte
contre le dopage ...
Al. 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 35–38
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.097/11 590)
Für Annahme des Entwurfes ... 165 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(4 Enthaltungen)

Le président (Rossini Stéphane, président): Je souhaite un
très bon anniversaire, aujourd'hui, à Jean-Pierre Grin, hier et
avant-hier, à Jacques Bourgeois, Céline Amaudruz et Urs
Gasche. (Applaudissements)

14.022

Nachrichtendienstgesetz
Loi sur le renseignement

Erstrat – Premier Conseil
Nationalrat/Conseil national 16.03.15 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.15 (Fortsetzung – Suite) 

Antrag der Mehrheit
Eintreten

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, van Singer)
Nichteintreten

Proposition de la majorité
Entrer en matière

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, van Singer)
Ne pas entrer en matière

Le président (Rossini Stéphane, président): Après le débat
d'entrée en matière, nous mènerons une discussion par arti-
cle organisée en quatre blocs. Un document vous décrit le
déroulement des débats et le contenu des blocs.
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Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission: Die SiK-NR be-
handelte das Nachrichtendienstgesetz an ihren Sitzungen
zwischen dem 31. März 2014 und dem 27. Oktober 2014.
Der Kommission war von Anfang an klar, dass es sich bei
der Behandlung der Vorlage um eine klassische Güterabwä-
gung zwischen der Sicherheit und dem Schutz der Bevölke-
rung und des Landes einerseits und dem Schutz der indivi-
duellen Daten und der Persönlichkeitsrechte andererseits
handelt. Es darf an dieser Stelle bemerkt werden, dass die
grosse Mehrheit der Kommission der Meinung ist, dass die-
ser Spagat mit der nun präsentierten Lösung gut gelungen
ist und dass im Besonderen dabei auch die Verhältnismäs-
sigkeit gewahrt worden ist.
Bei der Behandlung wurden vorab Anhörungen mit externen
Experten aus Wissenschaft, Justiz, Datenschutz und von
den Kantonen durchgeführt. Auch die Fernmeldedienstan-
bieter wurden entsprechend befragt. Ebenfalls brachte die
für die Überwachung zuständige GPDel ihre Anträge schrift-
lich und mündlich in die Behandlung ein. Die GPDel hat zu-
dem einen 39-seitigen Bericht zuhanden der Kommission
verfasst; Weiteres dazu in der Detailberatung. Auch mögli-
che Kunden des Nachrichtendienstes wie zum Beispiel das
EDA brachten ihre Bemerkungen zu dieser Vorlage ein. 
Die Mehrheit der angehörten Personen und Institutionen
äusserte sich grundsätzlich positiv zur Vorlage, wobei ein-
zelne Befragte durchaus auch konstruktiv-kritische Bemer-
kungen in ihren Stellungnahmen abgaben. Besonders er-
wähnt wurden dabei oft die Notwendigkeit von mehrstufigen
Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung des Nach-
richtendienstes als Organisation.
Was ist am vorliegenden Gesetzentwurf neu? 
1. Es ist eine gesamtheitliche, einheitliche Gesetzesgrund-
lage, welche die bisherige Zweiteilung, nämlich in ZNDG
und BWIS, ablösen soll. 
2. Es wird auf die Wahrung der Grundrechte und der indivi-
duellen Freiheit der Einzelnen geachtet.
3. Erstmals wird der gewalttätige Extremismus gesondert
betrachtet und erwähnt.
4. Neue Informationsbeschaffungsmöglichkeiten werden
vorgesehen, zum Beispiel die Überwachung von Post- und
Fernmeldeverkehr – dies, wenn die Massnahme im Zusam-
menhang mit Terrorismus, verbotenem Nachrichtendienst,
Proliferation und Angriffen auf kritische Infrastrukturen oder
anderen wesentlichen Landesinteressen steht. Für die Be-
willigung dieser Informationsbeschaffungsmöglichkeiten ist
ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen.
5. Die Datenerfassung und Datenhaltung, sprich Datenspei-
cherung, werden geregelt.
6. Die Tätigkeiten des Nachrichtendiensts werden einer vier-
fachen Kontrolle unterstellt.
7. Gegen Verfügungen und angeordnete Massnahmen sind
Beschwerdemöglichkeiten vorgesehen.
Die Umsetzung des Gesetzes erfordert rund zwanzig neue
Stellen; auch das sei erwähnt.
In der Eintretensdebatte und der Detailberatung zum Nach-
richtendienstgesetz musste immer wieder festgestellt wer-
den, dass in der Argumentation die Grenzen zwischen dem
Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs (Büpf) und dem hier vorliegenden Nach-
richtendienstgesetz verwischt wurden. Betrachtet man die
Botschaften für beide Vorlagen genau, so sieht man jedoch
eine wesentliche Unterscheidung. Das Nachrichtendienstge-
setz betrifft den präventiven Teil, also ausschliesslich die Tä-
tigkeit des Nachrichtendienstes, das Büpf betrifft die Verfol-
gung konkreter Straftatbestände durch die Behörden, also
die Repression. Direkte Zusammenhänge zwischen diesen
Gesetzen sind rein technischer Natur, aber bezüglich der
Organisation respektive bezüglich Zuständigkeiten können
keine hergestellt werden.
Von den Gegnern der Vorlage wurde in der Kommission vor
der Gefahr einer erneuten Fichierung der Bevölkerung ge-
sprochen. Zur Erinnerung: Vor 1990 wurden durch die Nach-
richtendienste etwa 700 000 Fichen von Bewohnerinnen und
Bewohnern unseres Landes erstellt. Heute sind es viel, viel
weniger, und besonders erwähnenswert erscheint mir in die-

sem Zusammenhang, dass mit diesem Gesetz gemäss Bun-
desrat ungefähr zehn Fälle pro Jahr beurteilt werden müs-
sen. Es ist also nicht haltbar, in diesem Zusammenhang von
einer neuen Fichierung der Bevölkerung zu sprechen.
Zusammengefasst gesagt, verfolgt das neue Nachrichten-
dienstgesetz das Ziel, die Handlungsfreiheit der Schweiz in
der veränderten strategischen Lage zu verbessern. Gleich-
zeitig soll das Gesetz die Sicherheit der Schweizer Bevölke-
rung und der internationalen Gemeinschaft erhöhen. Der
Nachrichtendienst erhält dabei keine Generalvollmacht, son-
dern Instrumente für gezielte Eingriffe bei besonderen Be-
drohungen. Auch angesichts der verschärften Bedrohungs-
lage in Europa durch Terroranschläge und militärische
Konflikte ist das neue Nachrichtendienstgesetz nach wie vor
eine angemessene Antwort. Es geht dabei um präventive,
gezielte Gewinnung von Schlüsselinformationen. Es wird
also die Nadel gesucht und nicht, wie das immer wieder so
gern als Beispiel aufgeführt wird, der Heuhaufen durchwühlt.
Die richterliche und politische Kontrolle durch ein mehrstufi-
ges Genehmigungsverfahren ist jederzeit gewährleistet.
Eine lückenlose Aufsicht durch eine unabhängige Ver-
waltungskontrolle, aufgeteilt auf mehrere unabhängige Auf-
sichtsorgane, besteht ebenfalls. Eine umfassende und abge-
stufte Qualitätssicherung der Daten ist ebenfalls ge-
währleistet. Die Abgrenzung zwischen Prävention und Re-
pression, insbesondere bezüglich datenschutzrechtlicher
Trennung, ist ebenfalls vorgesehen. Auch bezüglich der er-
forderlichen Ressourcen erscheint die vorgeschlagene Lö-
sung der Kommissionsmehrheit angemessen. 
Auf der Basis der Anhörungen und einer eingehenden
Eintretensdiskussion entschied sich die Kommission mit 23
zu 2 Stimmen bei 0 Enthaltungen für Eintreten auf die Vor-
lage. Im Übrigen sei der Vollständigkeit halber schon hier er-
wähnt, dass der Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 14
zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt wurde.

Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission:  Je souhai-
terais dresser, en guise de préambule et en quelques mots,
les grandes lignes du projet qui vous est soumis.
Ce projet vise à créer une base légale formelle uniforme
pour le service de renseignement civil de la Suisse, le Ser-
vice de renseignement de la Confédération (SRC). Le princi-
pal objectif du projet est de régler dans la loi les activités, le
mandat et le contrôle du SRC, afin qu'il puisse fournir, à titre
préventif, une contribution substantielle à la sécurité de la
Suisse et de sa population.
Le projet de loi règle principalement les éléments suivants.
D'une part, la dispersion des normes entre la loi fédérale sur
le renseignement civil et la loi fédérale instituant des me-
sures visant au maintien de la sûreté intérieure – la LMSI –
disparaît.
D'autre part, le projet de loi comporte une nouveauté en ma-
tière de recherche d'informations, dans la mesure où la dis-
tinction entre les menaces intérieures et les menaces prove-
nant de l'étranger n'est plus prépondérante. L'extrémisme
violent en lien avec la Suisse est en revanche clairement sé-
paré des autres menaces et tâches. Ce nouveau principe a
pour conséquence que les mesures de recherche d'informa-
tions soumises à autorisation ne peuvent pas être mises en
oeuvre pour l'extrémisme violent. Le Conseil fédéral établira
annuellement une liste des groupements entrant dans la ca-
tégorie des groupements extrémistes violents.
Ensuite, de nouvelles mesures de recherche sont prévues
dans les domaines du terrorisme, de l'espionnage, de la pro-
lifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques et
des attaques contre des infrastructures critiques ou encore
pour la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse au
sens de l'article 3. Les moyens spéciaux de recherche d'in-
formations, qui étaient prévus dans le projet LMSI II et que le
Parlement a renvoyés pour examen, ont été expertisés pour
déterminer leur conformité à la Constitution et au droit inter-
national. Le catalogue des moyens spéciaux de recherche
d'informations contenu dans la LMSI II a été remanié et
complété dans le projet qui vous est soumis.
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Les mesures pour la recherche d'informations soumises à
autorisation en Suisse sont:
1. la surveillance de la correspondance par poste et télé-
communication conformément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication;
2. l'engagement d'appareils de localisation pour déterminer
la position et les mouvements de personnes ou d'objets;
3. l'engagement d'appareils de surveillance pour mettre sur
écoute ou enregistrer des conversations privées et pour ob-
server ou enregistrer des événements qui ne se produisent
pas dans des lieux publics;
4. l'intrusion dans des systèmes et des réseaux informa-
tiques pour rechercher des informations ou, exceptionnelle-
ment, pour perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des in-
formations;
5. la fouille de locaux, de véhicules ou de conteneurs utilisés
par des personnes.
Ces mesures ne pourront être mises en oeuvre que sur au-
torisation du Tribunal administratif fédéral et avec l'aval du
chef du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports après consultation de la Délé-
gation du Conseil fédéral pour la sécurité. Ces nouvelles
mesures de recherche d'informations sont proposées parce
que les instruments à la disposition du SRC aujourd'hui ne
lui permettent plus d'assurer ses tâches de prévention dans
le domaine de la sûreté intérieure, les menaces prenant des
formes de plus en plus agressives et complexes. Les me-
sures de recherche non soumises à autorisation, telles que
nous les trouvons aux articles 13 et suivants sont également
élargies pour tirer profit des nouvelles possibilités tech-
niques. Aucune base légale formelle ne permet actuellement
l'engagement de tels moyens, il convient de clarifier la situa-
tion juridique, ce que ce projet de loi s'emploie à faire.
Le projet de loi prévoit également que les renseignements
recherchés ou communiqués au SRC soient enregistrés
dans un réseau de systèmes d'informations en fonction de
leur thématique, de leur source et de leur sensibilité. Avant
que des données personnelles saisies par le SRC soient uti-
lisées, leur exactitude et leur pertinence doivent être exami-
nées. Les données issues d'une mesure de recherche sou-
mise à autorisation ou de contrôles à la frontière seront
traitées séparément: seuls les spécialistes du SRC y auront
accès.
Les activités du SRC seront soumises au double contrôle du
département auquel il est subordonné et du Conseil fédéral
ainsi qu'à la haute surveillance de la Délégation des Com-
missions de gestion du Parlement. L'exploration radio conti-
nuera de faire l'objet d'un contrôle supplémentaire par un or-
gane de contrôle indépendant.
Enfin, le projet prévoit la possibilité de recourir auprès du Tri-
bunal administratif fédéral et, en deuxième instance, auprès
du Tribunal fédéral, contre les décisions et les mesures de
recherche d'informations soumises à autorisation prises par
le SRC.
La commission a procédé à plusieurs auditions qui l'ont
confortée, en tout cas sa majorité, dans sa décision d'entrer
en matière sur le projet, forte des arguments suivants.
Il est nécessaire d'avoir une base légale uniforme qui règle
les activités, le mandat et le contrôle du SRC. La nature de
la menace, les flux d'informations et les moyens de commu-
nication ayant changé et évoluant très rapidement, la Suisse
a besoin de se doter d'outils modernes pour assurer sa sé-
curité et celle de ses citoyens. Notre pays a besoin de se do-
ter d'instruments de prévention et de moyens pour détecter
la préparation d'actes terroristes avant qu'ils n'aient lieu. A
noter également que si notre pays ne se dote pas d'instru-
ments modernes, il deviendra la plaque tournante et le re-
fuge de toute une série de mouvements.
Pour la commission, il s'agit d'effectuer une pesée d'intérêts
entre la sécurité de notre pays et les droits fondamentaux
des citoyens.
La commission estime que le projet soumis constitue un bon
compromis: il fixe des compétences claires pour les activités
du SRC; il contient des garde-fous afin de protéger les liber-

tés individuelles et d'éviter une nouvelle affaire des fiches;
les mécanismes d'autorisation en matière de mesures de re-
cherche d'informations impliquent aussi bien l'instance poli-
tique que judiciaire.
Je vous soumets encore quelques réflexions concernant la
base constitutionnelle des activités du SRC. La commission
a examiné cette question et arrive à la conclusion que le pro-
jet est conforme à la Constitution fédérale.
De son point de vue, et même si les avis des spécialistes di-
vergent, elle estime que les articles 57 et 173 alinéa 2 de la
Constitution sont suffisants pour servir de base à la présente
loi. Il n'est par conséquent pas nécessaire de disposer d'une
base constitutionnelle explicite pour réglementer le domaine
de la protection de l'Etat.
Dans le domaine de la protection de l'Etat, la répartition des
compétences entre Confédération et cantons est la suivante.
Les cantons sont responsables de la sécurité et de l'ordre
publics sur leur territoire; cette compétence comprend no-
tamment la police de l'ordre et la police criminelle. Lorsque
la sécurité de la Confédération en tant qu'Etat est menacée,
elle entre en jeu. Dans ce domaine, la Confédération dis-
pose d'une compétence exclusive, qui découle de l'existence
même de l'Etat fédéral, même si elle n'est pas inscrite for-
mellement dans la Constitution. Ce sont les compétences
dites inhérentes.
Lors de l'examen du rapport du Conseil fédéral du 2 mars
2012 en réponse au postulat Malama 10.3045, «Sécurité in-
térieure. Clarification des compétences», le Parlement avait
d'ailleurs accepté ce principe et avait renoncé à mandater le
Conseil fédéral pour créer une base constitutionnelle expli-
cite.
La majorité de la commission souligne que cette attitude est
en adéquation avec celle des cantons, qui ont jusqu'ici rejeté
la création d'une base constitutionnelle explicite.
Ce sont toutes ces considérations qui ont poussé la majorité
de la commission à entrer en matière sur le projet. La propo-
sition de la minorité Vischer Daniel vise au contraire à ne
pas entrer en matière, de peur notamment d'une nouvelle af-
faire des fiches. Je laisserai Monsieur Vischer développer ce
point.
La commission est entrée en matière par 23 voix contre 2 et
0 abstention le 31 mars dernier. Je vous invite à en faire de
même et à refuser la proposition de la minorité Vischer Da-
niel.

Vischer Daniel (G, ZH): Ich beantrage Ihnen, auch namens
meiner Fraktion, auf diese Vorlage nicht einzutreten. Was
steht hier infrage? Unser kostbarstes Gut, die persönliche
Freiheit. Sie wird durch dieses Gesetz in unverhältnismäs-
siger Weise tangiert. Konfrontiert sind wir mit einem
Lauschangriff. Wohnungen können verwanzt werden; das
Telefon kann abgehört werden; das Eindringen in das Com-
putersystem wird ermöglicht; der Staatstrojaner droht; selbst
das Stören von Computerprogrammen steht mit diesem Ge-
setz auf der Tagesordnung. Und das – das ist der entschei-
dende Punkt in der Auseinandersetzung – gegenüber Bür-
gerinnen und Bürgern, Bewohnerinnen und Bewohnern
dieses Landes, gegen die in keinerlei Weise ein Tatverdacht
auf eine strafbare Handlung vorliegt.
Erstmals seit dem Fichenskandal, erstmals seit 1989 wird
nun in neuer Qualität ein Überwachungssystem installiert,
was damals in den Neunzigerjahren nicht mehr für möglich
gehalten wurde. Das gleiche Parlament sagte noch vor
sechs Jahren klar Nein zu weniger weit gehenden Massnah-
men – übrigens nicht zuletzt auch dank der SVP. Was ist in-
zwischen passiert? Nichts, das nicht schon vorher war.
Selbst Bundesrat Maurer sagt, nicht die neue Situation mit
dem «Islamischen Staat», nicht die Attentate von Paris seien
massgebend für das Gesetz – sondern er will es einfach,
weil es der Geheimdienst will.
Wir unterschätzen die terroristische Gefahr nicht, wir sind
keine Naivlinge. Wir wissen, dass es Informationsbeschaf-
fung durch einen Geheimdienst braucht. Wir wissen, dass
es eine starke Bundesanwaltschaft braucht, die, liegt ein Tat-
verdacht vor, tatsächlich zuschlägt. Die Bundesanwaltschaft
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hat weitgehende Kompetenzen. Schon Vorbereitungshand-
lungen sind pönalisiert. Schon wenn der Verdacht auf eine
solche vorliegt, kann die Bundesanwaltschaft handeln, und
sie tut es auch, wie wir bezüglich der drei Iraker gesehen ha-
ben.
Hier wird die Präventivermittlung in einem unerträglichen
Sinne ausgebaut. Nun, bin ich einfach ein Nostalgiker? Ja
gut, ich war Betroffener des Fichenskandals wie andere in
diesem Saal auch, wie übrigens Hunderttausende von Bür-
gerinnen und Bürgern. Ich sage nicht, jede Situation sei
gleich; ich sage nicht, hier drohe ein neuer, vergleichbarer
Fichenstaat. Wir sagen: Hier wird die Schwelle einer Präven-
tivüberwachung, die rechtsstaatlich noch erträglich ist, über-
schritten.
Das Gesetz hat aber auch andere Schwächen. Es ermög-
licht eine Kabelüberwachung, die an NSA-Überwachung ge-
mahnt. Der Datenschutz wird nicht wirklich geregelt, und die
Kontrolle bleibt ungenügend. Gab es schon einmal ein Ge-
setz, bei dem eine Mitkommission – und hier ist es die Spe-
zialkommission, die GPDel – 39 Seiten der Beargwöhnung
formulierte? Die Kommission war in einem gewissen Sinne
überfordert. Dieses Gesetz ist schlecht, lückenhaft und geht
im entscheidenden Moment zu weit.
Aber eines kann ich nicht verstehen. Es gibt in diesem Saal
Leute, die bekämpfen die gleichen Massnahmen beim Bun-
desgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fern-
meldeverkehrs (Büpf), aber nicht beim Nachrichtendienstge-
setz. Aber es kann ja nicht im Ernst der Fall sein, dass der
Geheimdienst weiter gehende Befugnisse bekommt als die
Strafverfolgungsbehörde. Setzen wir dem Staatstrojaner ein
Ende, weiten wir die geheimdienstlichen Möglichkeiten nicht
dergestalt aus!
Ich bitte um Nichteintreten.

Hurter Thomas (V, SH): Heute geht es um eine wichtige Be-
ratung. Es geht um ein Gesetz, das einen präventiven Cha-
rakter hat. Es geht aber auch darum, ob die Schweiz weiter-
hin die Sicherheit und Stabilität als oberstes Ziel vor Augen
haben will. Wenn jetzt Kollege Vischer den Teufel an die
Wand malt, finde ich das völlig übertrieben. Wenn ich ihn so
sprechen höre, habe ich das Gefühl, man wiederhole eine
Gesetzesberatung von vor ein paar Jahren. Wenn heute be-
hauptet wird, dass wir just 25 Jahre nach dem Fichenskan-
dal in der Schweiz wieder in diese Phase zurückfallen, ist
das absoluter Unsinn. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir
haben das Bewilligungsverfahren neu geregelt. Die Aufsicht
wurde geregelt, die Datenverarbeitung wurde geregelt, die
Informationspolitik wurde stark angepasst. Man hat das Ge-
setz massiv verändert.
Die Bedrohungen haben sich auch verändert. Wir müssen
uns daran anpassen. Wir müssen uns aber auch hinsichtlich
der Mittel anpassen, die verwendet werden, um den Bedro-
hungen entgegenzutreten. Selbstverständlich ist es ein ste-
tes Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Doch
schauen Sie die heutigen Vorkommnisse an: Wir haben
Hackerattacken, es können Angriffe auf die Industrie passie-
ren, auf die Wirtschaft usw. Um den Sicherheitsstandard
hoch zu halten, müssen wir hier dieses Gesetz verabschie-
den. Wer dies nicht tun will, lässt die Schweiz im Dunkeln
tappen. Ich spreche aus Erfahrung: Ich komme aus dem
Kanton, wo vor ein paar Monaten drei Personen festgenom-
men worden sind. Wir wollen nicht, dass die Schweiz für ein
solches Verbrechertum am Schluss noch attraktiv wird. 
Die Frage der Verfassungsmässigkeit wurde in der Kommis-
sion ausgiebig diskutiert, und die SVP ist der Meinung, dass
die Vorlage in dieser Hinsicht nicht angepasst werden muss.
Eine Änderung der Verfassung ist daher nicht nötig. Ich er-
laube mir, bezüglich der Position der SVP einige Punkte zu
erwähnen.
Zu den besonderen Lagen: Aus Sicht der SVP ist es richtig,
dass wir den Nachrichtendienst zur Wahrung wesentlicher
Landesinteressen in besonderen Lagen einsetzen. Es geht
um den Schutz der Industrie, der Wirtschaft, des Bundes
und der Bevölkerung. Es geht nicht um eine Ausweitung,
sondern es ist eine Möglichkeit, um neue Bedrohungen früh-

zeitig zu erkennen und danach auch zu reagieren. Wie ge-
sagt, es geht auch um neue Organisationsformen der Be-
drohungen: Wir haben Internet und Social Media. Ich bin
daher erstaunt, wie extrovertiert sich manche hier im Saal in
den Social Media verhalten, dann aber sagen, dieses Ge-
setz sei eine Wiederholung der Fichengeschichte.
Zur Informationsbeschaffung: Bei den genehmigungsfreien
Beschaffungsmassnahmen unterstützt die SVP vollständig
den Einsatz von Fluggeräten und Satelliten. Die genehmi-
gungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen wie Überwa-
chung, Ortung, Durchsuchung, Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs sind aus unserer Sicht in diesem Gesetz
gut geregelt. Es muss doch möglich sein, dass der Nachrich-
tendienst dort, wo E-Mail-Verkehr stattfindet und der Dienst
einen gewissen Verdacht hat und ihn begründen kann, die-
sen E-Mail-Verkehr überwachen kann. Deshalb ist die Rege-
lung in Artikel 25 auch in Zusammenhang mit dem Eindrin-
gen in Computersysteme richtig. Selbstverständlich sind die
Bedrohungen nicht immer nur im Inland, sondern sie können
auch im Ausland sein. Deshalb sind Massnahmen auch im
Ausland richtig; wir werden Artikel 36 entsprechend unter-
stützen.
Zum Thema Bewilligung: Das ist auch ein Thema, bei dem
immer wieder Kritik aufkam. Wir haben neu ein dreistufiges
Bewilligungsverfahren bei den Massnahmen im Inland und
bei den Kabelaufklärungen: Wir haben zuerst eine richterli-
che Genehmigung vorgesehen, das ist die Grundvorausset-
zung. Dann kommen die politischen Instanzen: der Bundes-
rat und der Sicherheitsausschuss, die sich des Themas
annehmen und die Überprüfung und die Freigabe vorneh-
men müssen. Wir haben hier also ein dreistufiges Bewilli-
gungsverfahren. Daher ist es ausgeschlossen, dass wir hier
in die Sammelwut der Achtzigerjahre zurückfallen.
In Bezug auf die Brisanz der Tätigkeit im Ausland wurde
ebenfalls eine Regelung im Sinne der SVP gefunden. Hier
begrüssen wir das abgestufte Bewilligungsverfahren beim
Eindringen in Computersysteme im Ausland, das eine
staatspolitische Beurteilung zulässt. Normalerweise ist der
Bundesrat zuständig; eine Delegation an den Chef VBS ist
möglich; in untergeordneten Fällen kann es auch nur der
Nachrichtendienst sein, der zum Zug kommt. Hier hat man
der staatspolitischen Bedeutung also ganz klar Rechnung
getragen.
Der Umgang mit den Daten wird immer wieder angespro-
chen. Die Datensammlung, Datenaufbewahrung und Daten-
vernichtung, aber auch die Information der betroffenen Per-
sonen werden in diesem Gesetz geregelt. Es wird geregelt,
wie die Daten gespeichert werden, wo sie gespeichert wer-
den, wann sie vernichtet werden und wie die Personen infor-
miert werden müssen, die überwacht wurden. Sie sehen,
dass man das hier ebenfalls sauber geregelt hat. Ich muss
ehrlicherweise sagen: Die linke Seite hat hier noch einen
Hebel eingebaut, sie hat sogar die Position des Datenschüt-
zers noch verstärkt. Wir von der SVP-Fraktion können mit
diesem Input leben. Ich muss Ihnen aber sagen: Weiter ge-
hen sollte man da nicht, ansonsten sind wir langsam so weit,
dass wir dieses Gesetz versenken können.
Das Organisationsverbot ist auch ein Thema, das in den
letzten Monaten leider an Aktualität gewonnen hat. Es ist
selbstverständlich, dass dieses Thema mit Artikel 72a auf-
genommen wurde. Ich muss Ihnen aber ehrlicherweise ge-
stehen, dass eigentlich schon heute diesbezüglich Mass-
nahmen im Strafgesetzbuch verankert wären, um diese
Organisationen auch zu verbieten. Trotzdem hat sich die
Kommission durchgerungen, einen neuen Artikel 72a in die
Vorlage aufzunehmen. Ob das der Weisheit letzter Schluss
sein wird, werden wir noch sehen.
Es gibt noch einen Einzelantrag Eichenberger; er scheint auf
den ersten Blick Artikel 72a zu verbessern. Trotzdem sind
wir von der SVP-Fraktion der Meinung, dass sich der Zweit-
rat dieses Themas noch einmal annehmen sollte. Es darf
nicht sein, dass das Gesetz wegen dieses Artikels am
Schluss verzögert wird. Eventuell muss sich der Zweitrat
überlegen, dieses Organisationsverbot ausserhalb des Ge-
setzes zu regeln. 
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Ich komme zum Schluss: Praktisch sämtliche Minderheits-
anträge, die gestellt wurden, zielen darauf ab, dem Gesetz
die Zähne zu ziehen; sie zielen darauf ab, das Ganze zu ver-
wässern; sie zielen darauf ab, die Massnahmen zu verlän-
gern. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir leben nicht mehr in
der Zeit der Rauchzeichen und der Telegramme – das haben
Sie, glaube ich, hier auch langsam alle bemerkt. Es gibt ein-
fach «bad boys» und «bad girls» in der Gesellschaft, die
man eben mit neuen Mitteln erkennen muss; man muss han-
deln. Wer dies nicht will, gefährdet unser Land auf massivste
Weise. Wie gesagt, ich finde es schon bemerkenswert, wie
gewisse Personen von Freiheit sprechen, sich selber aber in
den neuen Medien sehr extrovertiert verhalten. Dieses Mini-
gesetz wird Ihre Freiheit in keiner Art und Weise einschrän-
ken. Es geht ja übrigens nur um 15 Fälle – das ist ja wirklich
nichts. 
Noch zur Diskussion zum Zusammenhang mit dem Büpf:
Auch da ist die SVP-Fraktion der Meinung, dass man das
Nachrichtendienstgesetz verabschieden kann. Die Koordi-
nation mit dem Büpf ist nicht notwendig, weil das auch ent-
sprechend gesetzlich geregelt ist. 
Mit diesem Gesetzentwurf ist es gelungen, Lehren aus der
Vergangenheit zu ziehen. Viele der damals von der SVP ge-
äusserten Bedenken wurden aufgenommen. Ich nenne das
Wichtigste hier noch einmal: Wir haben ein dreistufiges Be-
willigungsverfahren; wir haben eine vierfache Aufsicht; wir
haben klare Regelungen, wie man mit den Daten umgeht.
Insofern ist dieses Gesetz aus Sicht der SVP-Fraktion ein
guter Mix zwischen der Freiheit des Bürgers und der Sicher-
heit des Bürgers und des Staates. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, auf die Vorlage
einzutreten. Die SVP-Fraktion wird auch sämtliche Anträge
der Kommissionsmehrheit unterstützen.

Schläfli Urs (CE, SO): Die Welt steht nicht still. Sie verän-
dert sich täglich. Viele Veränderungen sind positiv, andere
leider auch negativ. Technologien, ursprünglich für einen
friedlichen Zweck gedacht, können kriminell oder terrori-
stisch genutzt werden, und dies zunehmend aggressiv. Wir
wollen uns als Bürger aber auch in Zukunft sicher fühlen
können. Dies wollen wir mit dieser Vorlage erreichen, welche
als Gesetzesgrundlage für den Nachrichtendienst dienen
soll.
2010 wurden der Strategische Nachrichtendienst und der
Dienst für Analyse und Prävention zusammengelegt. Der
heutige Nachrichtendienst ist daraus entstanden. Die Kom-
petenzen wurden besser geregelt, die Effizienz wurde er-
höht, Doppelspurigkeiten wurden vermieden. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf ist nun ein weiterer Schritt und soll das
Bundesgesetz über die Zuständigkeiten im Bereich des zivi-
len Nachrichtendienstes und das Bundesgesetz über Mass-
nahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vereinigen. Wir
begrüssen diesen Schritt, der eine klare, einheitliche und
formell-gesetzliche Grundlage für den Nachrichtendienst
schafft. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass der Nach-
richtendienst keine Strafverfolgungsbehörde ist. Er soll im
Wesentlichen Nachrichten beschaffen, welche für die Si-
cherheit unseres Landes und der Bürger relevant sind. Er
soll präventiv zu unserer Sicherheit beitragen.
Uns ist natürlich auch bewusst, dass das Abhören von Tele-
fonaten oder das Eindringen in unsere Privatsphäre nicht
uneingeschränkt erfolgen darf. Hier müssen wir eine Güter-
abwägung zwischen der Verbrechensbekämpfung und un-
serem persönlichen Recht machen. In dieses Gesetz wur-
den jedoch die erforderlichen hohen Hürden eingebaut, um
zum Beispiel genehmigungspflichtige Beschaffungsmass-
nahmen durchführen zu können. Mit dem dreistufigen Ge-
nehmigungsverfahren – Chef VBS, Sicherheitsausschuss
des Bundesrates und Bundesverwaltungsgericht – wird das
Einhalten der politischen und auch der rechtlichen Vorgaben
sichergestellt.
Vergessen wir nicht, dass dieses Gesetz unserer Sicherheit
dienen soll. Dass hierbei Konzessionen gemacht werden
müssen, liegt auf der Hand. Sie sind jedoch überblickbar
und stellen für den ehrlichen und korrekten Bürger keine

Einschränkungen dar. Letztlich wollen wir mit diesem Gesetz
keinen Täterschutz generieren. Hier ist auch festzuhalten,
dass nicht wie in anderen Ländern, zum Beispiel den USA,
flächendeckend Daten gesammelt werden. Man geht davon
aus, dass nur in wenigen Fällen auf solche Daten zugegrif-
fen werden müsste. Auch werden solche sensible Daten un-
ter Beachtung von strengen Regeln, nach einer Plausibilisie-
rung und entsprechend ihrer Wichtigkeit, gespeichert.
Zudem sollen sämtliche Aktivitäten einem mehrfachen Kon-
trollregime unterliegen, nämlich der Kontrolle durch das De-
partement, den Bundesrat und zu guter Letzt noch durch die
Geschäftsprüfungsdelegation und die Finanzdelegation.
Wenn ich beobachte, wie in anderen Ländern der Nachrich-
tendienst aktiv ist und wohl oft an der Grenze zur Illegalität
operiert, wie er die Integrität der Bevölkerung strapaziert
oder zumindest teilweise keine ausreichende gesetzliche
Grundlage für seine Aktivitäten hat, ist es mir doch bedeu-
tend wohler zu wissen, dass wir uns rechtsstaatlich verhal-
ten und die Massnahmen des Nachrichtendienstes mit die-
sem Gesetz abstützen können. Aber genau wegen dieser
wichtigen und ohne Zweifel gewollten Rechtsstaatlichkeit,
welche wir sehr hoch einschätzen und einhalten wollen,
müssen wir dem Nachrichtendienst die nötigen, für unsere
Sicherheit relevanten Aktivitäten ermöglichen.
Diese Vorlage ist für unsere Sicherheit von grosser Bedeu-
tung. Sie bildet die Grundlage für die Aktivitäten des Nach-
richtendiensts und trägt viel zur präventiven Verbrechensbe-
kämpfung bei. Lassen wir den Vorsprung der Kriminalität
gegenüber unserer Gesetzgebung nicht grösser werden.
Die CVP/EVP-Fraktion wird auf die Vorlage eintreten.

Glanzmann-Hunkeler Ida (CE, LU): Wir beginnen heute mit
der Beratung des neuen Nachrichtendienstgesetzes. Ich
finde es spannend, wie im Vorfeld der Beratung plötzlich
wieder sehr viele Experten aktiv werden und Argumente pro
und kontra dieses Gesetz fast täglich in den Medien zu lesen
sind. Man kann den Eindruck gewinnen, wir würden jetzt alle
sofort überwacht werden. Für mich und für die CVP/EVP-
Fraktion ist es eigentlich ganz einfach. Wir stellen uns die
Grundsatzfrage: Welche Schweiz wollen wir in Zukunft?
Wollen wir eine Schweiz, die Sicherheit bietet, die es schafft,
Terroranschläge wenn möglich zu verhindern, die es schafft,
Leute, die in extremen Gruppierungen kriminell aktiv sind, zu
verhaften? Oder wollen wir eine Schweiz, die eine Insel ist
und all diesen Leuten Unterschlupf gewährt?
Wenn wir nichts verändern, besteht die Möglichkeit, dass die
Schweiz zu einer Drehscheibe von kriminellen Organisatio-
nen wird. Eine Überwachung allein im öffentlichen Raum,
wie dies heute durch den Nachrichtendienst möglich ist, ge-
nügt nicht mehr. Der Nachrichtendienst des Bundes braucht
klare gesetzliche Regelungen, wie und wo er seine Aufga-
ben zur Gewährleistung der Sicherheit wahrnehmen kann.
Im Jahr 2007 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu
BWIS II, die mehr Rechtssicherheit gewährleisten sollte. Da-
mals war die Zeit nicht reif, dem Nachrichtendienst mehr
Kompetenzen zu geben. Zu nahe waren noch die Diskussio-
nen rund um die Fichenaffäre, und die Lage war zudem poli-
tisch stabiler als heute. Der Botschaft wurden die Zähne ge-
zogen, und «BWIS II light» war danach das Resultat – mit
fast keinen Konsequenzen, ganz besonders aber mit kaum
zusätzlichen Kompetenzen für den Nachrichtendienst.
Heute liegt nun das damals verlangte Gesetz vor, das dem
Nachrichtendienst mehr Möglichkeiten zugesteht, verbun-
den aber auch mit mehrstufigen Bewilligungen.
Für die CVP/EVP-Fraktion ist es wichtig, dass wir mit dieser
Vorlage ein gesamtheitliches Gesetz für den Nachrichten-
dienst schaffen. Die Grundrechte der einzelnen Bürgerinnen
und Bürger bleiben gewahrt, ebenso die individuelle Freiheit.
Die Privatsphäre bleibt unangetastet, ausser wenn wirklich
eine Überwachung beantragt wird, die dann auch bewilligt
werden muss. Wichtig ist uns, dass der Nachrichtendienst
kein Polizeidienst ist, sondern dort tätig ist, wo die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger in Gefahr ist. Er ist ebenso
keine Strafverfolgungsbehörde.
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Die Bedrohungslagen haben sich heute verändert. Wenn wir
die Konfliktkarten der Welt vor uns sehen, wird uns bewusst,
wie nahe heute Konflikte sind. Wir wissen alle, dass heute
auch aus der Schweiz Leute in diese Konflikte involviert und
zum Teil auch daran beteiligt sind. Der Informationsfluss ist
viel schneller geworden. Die Globalisierung trägt ihren Teil
dazu bei, dass die Schweiz nicht einfach ein einzelnes ge-
schütztes Land, sondern mittendrin ist. Aus diesem Grund
ist uns auch die Verankerung des Organisationsverbots in
diesem neuen Gesetz wichtig.
Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt das Eintreten auf diese
Gesetzesvorlage. Wir brauchen diese gesetzliche Grund-
lage jetzt, nicht erst in zehn Jahren. Ergänzend zur heutigen
Sicherheitspolitik wollen wir auch im Bereich des Nachrich-
tendienstes den aktuellen Bedrohungslagen gute Lösungen
entgegenstellen. Dies ist mit dem vorliegenden Gesetz mög-
lich. Darum unterstützen wir diese Vorlage. Sicherheit ist
nicht nur wichtig für unsere Bevölkerung. Sicherheit ist auch
wichtig für unsere Wirtschaft. Wir plädieren überall für Si-
cherheit: Setzen wir hier ein Zeichen mit diesem neuen Ge-
setz, damit wir diese Sicherheit auch in Zukunft und ganz
besonders in der sich politisch dauernd verändernden Lage
gewährleisten können!

Siegenthaler Heinz (BD, BE):  Ich nehme es vorweg: Die
BDP-Fraktion unterstützt die Anträge der Kommissionsmehr-
heit. Ich verweise auf die Äusserungen der Kommissions-
sprecher zum Eintreten, welche ich voll unterstütze.
«Totale Sicherheit gibt es nie, totale Überwachung schon»,
dies war der Titel eines Zeitungsartikels in der letzten Wo-
che, welcher im Zusammenhang mit der heutigen Debatte
zum Nachrichtendienstgesetz geschrieben wurde. Ich frage
Sie: Ist das denn so? Die totale Sicherheit gibt es nicht; das
ist so, das wissen wir alle. Trotzdem müssen wir bestrebt
sein, eine möglichst hohe Sicherheit unserer Bürgerinnen
und Bürger anzustreben. Wir müssen im Bereich der Prä-
vention ein Instrument schaffen, welches der heutigen Be-
drohungslage gerecht wird – ein Gesetz, welches es den
Behörden erlaubt, im Notfall zeitgerecht und ohne lange In-
stanzenwege zu handeln; ein Gesetz, das mit dem technolo-
gischen Fortschritt mithalten kann; ein Gesetz, welches alle
Massnahmen der Informationsbeschaffung unter klar defi-
nierten Bedingungen ermöglicht.
Eine aktuelle Bedrohungslage stellt der internationale Terro-
rismus dar. Diese Leute machen sich die heutigen Möglich-
keiten der Technologie zunutze, um ihre Anschläge zu pla-
nen, zu organisieren und durchzuführen. Darauf müssen wir
eine Antwort haben. Letztendlich müssen wir ein Gesetz ha-
ben, das die Kompetenzen klar regelt und die Entscheid-
wege kurz hält. Zusammengefasst gesagt, brauchen wir ein
Gesetz, das die Voraussetzungen dafür schafft, dass das
rechtzeitige Erkennen von Bedrohungen und Gefahren in
Bezug auf unser Land und die Bevölkerung möglich wird. Es
soll damit unserem Rechtsstaat ermöglichen, die Landesin-
teressen zu wahren und die Bürgerinnen und Bürger zu
schützen.
Die BDP-Fraktion ist klar der Meinung, dass wir mit dem
neuen Nachrichtendienstgesetz ein solches Instrument
schaffen.
Zum zweiten Teil meines eingangs erwähnten Zitats, zur to-
talen Überwachung: Ich bin überzeugt, dass mit diesem Ge-
setz kein Schnüffelstaat geschaffen wird. Ein systemati-
sches Ausspionieren der Bevölkerung ist auch mit diesem
Gesetz nicht möglich – und schon gar nicht gewollt. Wozu
auch? Für eine Tat braucht es bekanntlich ein Motiv. Wer
hätte da Interesse? Etwa der Bundesrat oder der vielge-
scholtene «böse» Staat? Ein Gesetz ist ein Instrument, und
ein Instrument alleine ist wirkungslos. Es könnte erst durch
den Anwender zur Bedrohung werden.
Nehmen Sie als Beispiel eine Axt. Sie ist auch ein Instru-
ment. In den falschen Händen kann sie eine Gefahr darstel-
len. Ich kann aber mit einer Axt Brennholz schlagen, um
mich und meine Liebste vor drohender Kälte zu schützen.
Dazu ist die Axt geschaffen. Soll ich darauf verzichten und
unvorbereitet sein, wenn es kalt wird? Genauso ist es mit

diesem Gesetz. In den Händen von Regierungen und Be-
hörden, unter der Kontrolle des Parlamentes eines demokra-
tischen Rechtsstaats ist es ein wirksames Instrument zur
Abwehr von Gefahren. Anders wäre es in den Händen eines
totalitären Regimes, das die Menschenrechte infrage stellt
und keiner demokratischen Kontrolle unterstellt ist. Die totale
Überwachung gibt es nur in einem totalitären Staat. Da ver-
traue ich unseren Bürgerinnen und Bürgern, welche weise
genug sind, alle vier Jahre das Parlament so zusammenzu-
setzen, dass keine Partei die alleinige Macht dazu hat, in un-
serem Land zu sagen, was richtig und was falsch ist. Damit
ist auch keine Behörde notwendig, welche dies mittels Ge-
sinnungsschnüffelei herauszufinden versucht. Aus einer
meines Erachtens unbegründeten Angst vor einem falsch
eingesetzten Instrument darauf zu verzichten wäre daher
fahrlässig.
Im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz wird auch die kri-
tische Aussage von der eingeschränkten Freiheit gemacht.
Wer aber, wenn nicht der Staat, soll denn die Freiheit der
Bürgerinnen und Bürger schützen, die Freiheit, zu tun und
zu sagen, was man will, Karikaturen zu zeichnen und sati-
risch alles zu hinterfragen, ohne sich damit in Lebensgefahr
zu begeben? Wer kann und soll denn rechtzeitig den Unter-
schied zwischen den religiösen und politischen Fanatikern
erkennen, welche eine wirkliche Gefahr darstellen, und je-
nen, die bloss an Stammtischen und in Online-Foren Dro-
hungen ausstossen?
Affekthandlungen und spontane Angriffe kann man nicht
rechtzeitig erkennen, darum gibt es auch keine totale Sicher-
heit. Aber vorbereitete Taten lassen sich meistens rechtzeitig
erkennen, wenn man dazu die nötigen Instrumente hat. Wir
teilen die übertriebenen Befürchtungen der Gegner nicht –
das Gesetz ist verhältnismässig, verfassungsmässig und
notwendig. Wir wollen keine Verwässerung, wir wollen kei-
nen zahnlosen Papiertiger.
Die BDP-Fraktion ist für Eintreten auf dieses Gesetz. Sie
wird in der Detailberatung die Kommissionsmehrheit unter-
stützen und alle Minderheitsanträge ablehnen.

Graf-Litscher Edith (S, TG): Die SP beurteilt das vorliegende
Nachrichtendienstgesetz sehr kritisch. Für uns kommt es
nicht infrage, dass die Kompetenzen des Nachrichtendien-
stes derart stark ausgeweitet werden und dafür der Persön-
lichkeitsschutz geopfert wird. Die Mehrheit der SP-Fraktion
zieht es jedoch vor, das Gesetz mit Anträgen zu verbessern,
anstatt sich der Diskussion zu verschliessen. Wir werden
deshalb mehrheitlich auf die Vorlage eintreten.
Die SP-Delegation hat sich in der Sicherheitspolitischen
Kommission dafür eingesetzt, dass das Gesetz mehr Zähne
bekommt. Sie hat über dreissig Anträge eingereicht oder un-
terstützt und auch alle Anregungen der GPDel und der Kom-
mission für Rechtsfragen unseres Rates unterstützt. Die
konstruktiv-kritische Haltung der SP hat sich gelohnt: Auf
Antrag der SP-Delegierten wurden in der Kommission sech-
zehn Verbesserungen vorgenommen. In der Detailberatung
wird sich die SP-Fraktion deshalb weiterhin für eine Ein-
schränkung des Geltungsbereichs sowie für mehr Aufsicht
und Transparenz einsetzen.
Fünf zentrale Verbesserungen stehen für uns im Vorder-
grund:
1. Der Geltungsbereich des Gesetzes muss eingeschränkt
werden. Der Kampf gegen gewalttätigen Extremismus soll
möglich sein. Einen Freipass für undefinierte, besondere,
grundrechtsverletzende Einsätze lehnen wir jedoch ab. Der
Nachrichtendienst darf nur in klar definierten und einge-
schränkten Tätigkeitsgebieten aktiv sein.
2. Der Nachrichtendienst darf keine Manipulationen wie Ver-
langsamen oder gar Zerstören fremder Computer durchfüh-
ren.
3. Das Genehmigungsverfahren muss gestärkt werden. Das
Bundesverwaltungsgericht muss den Entscheid für die Über-
wachung in Dreierbesetzung fällen.
4. Das Öffentlichkeitsprinzip soll auch für den Nachrichten-
dienst gelten.
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5. Die Oberaufsicht darf keine Alibiaufsicht sein, sie muss
vielmehr gestärkt werden. Die Schweiz braucht eine unab-
hängige Kontrollinstanz und ausreichende personelle Res-
sourcen mit spezialisiertem Know-how. 
Wir zählen auf Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
dass das Gesetz bei der Behandlung der Minderheitsan-
träge noch deutlich verbessert wird. Wenn dies nicht der Fall
ist, wird die SP-Fraktion das Nachrichtendienstgesetz in der
Gesamtabstimmung ablehnen.

Fridez Pierre-Alain (S, JU): La loi sur le renseignement pré-
voit de renforcer considérablement les moyens de surveil-
lance et d'investigation du SRC. Il est vrai que ces moyens
paraissent dérisoires et inappropriés face aux défis sécuri-
taires actuels. En effet, nous ne pouvons plus nous conten-
ter, comme aujourd'hui, de simples filatures ou de contrôles
sur Internet, alors que le monde est en pleine dérive et que
des attentats terroristes frappent les capitales occidentales.
Notre pays pourrait très bien devenir une cible demain.
Notre pays a toutefois un passé en la matière, un passé dou-
loureux et scandaleux, qui a laissé des traces. Les quelque
700 000 personnes fichées à l'époque ne l'ont pas oublié.
Que leur avait-il été reproché? Le plus souvent un simple mi-
litantisme dans un mouvement ou parti de gauche. Plus ja-
mais cela! Nous demandons par conséquent que le débat
qui s'ouvre tienne compte de ce passé, de ces erreurs et
établisse une pesée d'intérêts juste et équitable entre, d'une
part, le respect des libertés individuelles et des droits fonda-
mentaux des citoyennes et des citoyens et, d'autre part, les
impératifs en matière de sécurité collective, de prévention
d'éventuels attentats, une prévention qui peut passer par
une réduction des libertés fondamentales pour certains indi-
vidus. Le curseur entre ces deux extrêmes doit être placé au
bon endroit, de façon à respecter au mieux les droits et les li-
bertés des individus.
Mais surtout, si l'on accepte d'étendre les prérogatives et les
moyens d'investigation du SRC, cela doit être obligatoire-
ment combiné, associé, lié à une extension en conséquence
des mesures de contrôle, pour éviter toute dérive, tout ex-
cès.
Les contrôles en amont des autorisations se fondent sur des
décisions en cascade impliquant le feu vert du Tribunal ad-
ministratif fédéral, de la Délégation du Conseil fédéral pour
la sécurité puis du chef du Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports. Nous
souhaitons renforcer les contrôles en aval pour surveiller les
activités et les procédures du SRC. Un contrôle parlemen-
taire par la Délégation des Commissions de gestion est
prévu, mais encore faut-il lui donner les moyens de procéder
aux investigations nécessaires. Notre confiance dans le
SRC, plus particulièrement en son chef, est à l'heure ac-
tuelle limitée. Certains dysfonctionnements récents ne sont
pas pour nous rassurer.
L'article 25 est capital: il offre de nouveaux et véritables
moyens au SRC pour procéder, secrètement, à l'insu des
personnes concernées, à une surveillance de la correspon-
dance par poste et par télécommunication, à des écoutes ou
enregistrements de propos non publics, à des fouilles de
lieux privés ou au piratage de systèmes ou réseaux informa-
tiques.
Le groupe socialiste, dans sa majorité, entrera en matière.
Mais il a des revendications fondamentales visant à renfor-
cer la surveillance du SRC et à éviter d'éventuelles dérives.
Une de nos revendications importantes concerne l'article 3:
il n'est pas question d'étendre les prérogatives du SRC à
des possibilités d'espionnage industriel ou financier.
A l'article 25, nous demandons d'ajouter à la liste des me-
sures soumises à autorisation l'utilisation d'aéronefs, de
drones, de satellites à des fins de surveillance. A l'article 28,
la décision de lancer une procédure doit être prise par au
moins trois juges du Tribunal administratif fédéral et non par
le seul président. Surtout, à l'article 75, nous demandons la
création d'un organe de contrôle indépendant chargé de vé-
rifier la légalité des activités du SRC. De nombreuses autres
propositions de minorités ont été déposées.

Lors du vote sur l'ensemble, le groupe socialiste se détermi-
nera en fonction des résultats des débats sur les questions
fondamentales que je viens de développer.

Galladé Chantal (S, ZH):  Die SP-Fraktion wird mehrheitlich
auf die Vorlage eintreten. 
Die Kommissionsberatungen sind so verlaufen, dass wir
sehr viele Anträge einbringen und durchbringen konnten.
Wir werden weitere Anträge einbringen und unterstützen,
die die Kontrolle und Aufsicht in diesem Gesetz noch ver-
schärfen werden.
Es gibt keine Lebensqualität ohne öffentliche Sicherheit, und
Terrorismus und extremistische Gewalt sind eine reale Be-
drohung. Aber es gibt auch keine Lebensqualität ohne Frei-
heit. Wir wissen, dass Nachrichtendienste nicht jeden Terror-
anschlag verhindern können – das hat das tragische
Attentat auf «Charlie Hebdo» gezeigt. Wir wissen aber doch
auch, dass dank Nachrichtendiensten und ihren Tätigkeiten
in letzter Zeit schon einige Terroranschläge in Europa ver-
hindert werden konnten und wahrscheinlich auch weiter ver-
hindert werden können. Deshalb soll unser Nachrichten-
dienst die entsprechenden Mittel für genau diese Prävention
erhalten, verbunden mit einer starken Aufsicht, mit einer
Kontrolle und mit dem mehrstufigen Bewilligungsverfahren,
wie wir es vorgesehen haben oder zum Teil auch noch for-
dern werden.
Es ist richtig, zeitgemässe Mittel zur Bekämpfung von Ver-
brechen wie Terroranschlägen, Proliferation oder Angriffen
auf kritische Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, denn
Terroristen verkehren nicht mehr via Brieftauben. Heute
kann ein Terroranschlag in der Hotellobby abgehört werden.
Wenn sich aber die Terroristen ins Hotelzimmer begeben,
um diesen Anschlag zu planen, können wir das nicht mehr
abhören: So ist unser Gesetz. Ich erwähne noch ein weite-
res Beispiel aus einem Land, das nicht weit von unserem
entfernt liegt. Dort wurde ein Terroranschlag konkret in ei-
nem Auto geplant. Der Nachrichtendienst dieses Landes
konnte das Auto verwanzen und konnte so die Terroristen
überführen und den Anschlag verhindern. Mit unserem Ge-
setz wäre das nicht möglich gewesen. 
Wer keinen Nachrichtendienst mit entsprechenden Kompe-
tenzen hat, der hat ein Tummelfeld fremder Nachrichten-
dienste im eigenen Land und ist darauf angewiesen, dass
diese dann einfach entsprechende Mittel anwenden und uns
noch informieren, wenn es möglich ist. Die Schweiz soll kein
Mekka für Terroristen oder für entsprechende Vorbereitungs-
handlungen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit
engmaschiger Kontrolle, mit gezielter Aufsicht, mit einem
mehrstufigen Bewilligungsverfahren unserem Nachrichten-
dienst, der sowieso ziemlich knapp an Ressourcen ist, die
entsprechenden Mittel für genau diese Fälle in die Hand ge-
ben. Wir sprechen von etwa einem Dutzend Fällen im Jahr,
vorwiegend von Dschihad-Rückreisenden, die uns in näch-
ster Zeit sicher noch etwas beschäftigen werden. 
Freiheit und Sicherheit sind zentrale Werte eines freien Lan-
des, und das eine darf nicht zugunsten des anderen aufge-
geben werden. Wenn wir noch mit einigen Minderheitsanträ-
gen, die die Aufsicht verstärken, durchkommen, werden wir,
denke ich, genau die richtige Balance haben. Dann haben
wir ein gutes, ausgewogenes Gesetz, das sicher viel besser
ist als der Entwurf, welchen uns der Bundesrat vorgelegt hat. 

Eichenberger-Walther Corina (RL, AG):  Die FDP-Liberale
Fraktion tritt auf das Geschäft ein und bittet Sie, dasselbe zu
tun. Es ist an der Zeit, dass der Nachrichtendienst des Bun-
des eine moderne gesetzliche Grundlage für seine Aktivitä-
ten erhält. Damit entfällt die bisherige Zweiteilung in das
ZNDG und das BWIS.
Heute sind die Möglichkeiten des Nachrichtendienstes sehr
beschränkt. Unter anderem sind Monitoring auf einschlägi-
gen öffentlichen Internetseiten und in sozialen Medien und
Foren, Informationsbeschaffung über Sensoren, Austausch
mit Partnerdiensten und Beobachtung im öffentlichen Raum
möglich. Die Bedrohungslage hat sich in den letzten Jahren
stark gewandelt. Nicht nur die Armee, sondern auch der
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Nachrichtendienst muss sich nach diesen neuen Bedrohun-
gen ausrichten. Terrorismus, Aktivitäten fremder Nachrich-
tendienste in unserem Land, Proliferation und Angriffe auf
unsere sogenannt kritischen Infrastrukturen und Cyberan-
griffe sind heute aktuelle und täglich bestehende Bedrohun-
gen.
Seit dem Zusammenbruch mehrerer Staaten im Nahen und
Mittleren Osten sind die Gefahren durch einzelne Terror-
gruppen und Verbrecherorganisationen – gehe es um den
«Islamischen Staat», um Al Kaida oder um andere Terrori-
sten – auch in unserem Land realer geworden. Junge Leute
begeistern sich für den heiligen Krieg und kehren dann trau-
matisiert und radikalisiert zurück und bedrohen unsere of-
fene und freie Gesellschaft und Lebensweise.
Die Schweiz ist ein neutrales Land und ein Tummelplatz für
fremde Nachrichtendienste, die hier unbekümmert ihre Akti-
vitäten entfalten können, ohne dass Gegenmassnahmen
möglich sind. Gerade die Aufdeckungen von Herrn Snowden
zeigen, dass in den USA nach dem 11. September 2001 das
Pendel zugegebenermassen stark in die Gegenrichtung
ausschlug, dass der Nachrichtendienst des Bundes aber
hier in der Schweiz keine gesetzlichen Möglichkeiten hat, zu
überprüfen, wie die Tätigkeiten dieser fremden Nachrichten-
dienste auf unserem Territorium vonstattengingen. Es fehl-
ten die gesetzlichen Grundlagen und damit die Möglichkei-
ten.
Aber auch die Technologie der Kommunikation hat sich stark
verändert. Die Möglichkeiten sind riesig geworden. Informa-
tionen zirkulieren schneller, die Mengen sind unendlich. Wir
benutzen nicht mehr Telefone alter Technologie, sondern die
Kommunikation läuft über Viber oder Skype-Telefonate so-
wie E-Mail, Whatsapp und andere Anwendungen. Alle kön-
nen sich heute dieser Technologien bedienen, und das
heisst: auch Terroristen und Kriminelle. Gerade diese neuen
technischen Möglichkeiten rufen nach veränderten, an die
Kommunikationsmöglichkeiten angepassten gesetzlichen
Grundlagen. So sollen präventive Überwachung, Einsatz
von Ortungsgeräten und Überwachungsgeräten im nichtöf-
fentlichen Raum und weitere Möglichkeiten unter sehr einge-
schränkten und strengen Voraussetzungen richterlich bewil-
ligt werden können. Wir wollen keinen blinden und tauben
Nachrichtendienst. Vielmehr soll der Nachrichtendienst in
gesetzlich genau definierten Fällen unter ebenso klar festge-
legten Bedingungen, durch das Bundesverwaltungsgericht
sowie den Sicherheitsausschuss des Bundesrates als politi-
sche Instanz bewilligt, die modernen Beschaffungsmass-
nahmen anwenden können. Gemäss Artikel 3 des Gesetzes
soll der Nachrichtendienst in besonderen Lagen zur Wah-
rung wesentlicher Landesinteressen explizit nur im Auftrag
des Bundesrates tätig werden können. Das neue Gesetz be-
deutet keinen Freipass für den Nachrichtendienst, überall
und nach Belieben präventive Nachforschungen zu unter-
nehmen. Es ist auch kein genereller Lauschangriff.
Wir leben in einem ausserordentlich freien Land. Unsere
Gesellschaft ist sehr offen. Die persönliche Freiheit, die per-
sönliche Sphäre sind grossgeschrieben und werden gut
geschützt. Das ist auch richtig so. Mit Artikel 2 der Bundes-
verfassung ist die Freiheit geschützt, aber auch die Unab-
hängigkeit und die Sicherheit sind zu wahren. Sicherheit und
Freiheit sind keine Gegensätze – nein, sie bedingen einan-
der. Ohne Sicherheit kann die Freiheit nicht uneingeschränkt
genossen und gelebt werden. Früherkennung von Gefahren
und Bedrohungen gibt Schutz und Sicherheit zugunsten der
Freiheit. 
Wir sind zurzeit mitten in einer Armeereform, in der wir un-
sere Armee massgeblich verkleinern. Unsere Armee soll
aber nicht schlechter werden, gerade deshalb ist es so wich-
tig, dass ein mit entsprechenden Mitteln ausgestatteter
Nachrichtendienst die Frühwarnung übernehmen kann. Je
früher Bedrohungen bekannt sind, desto besser kann ihnen
begegnet und entgegengewirkt werden. 
Namens der FDP-Liberalen Fraktion bitte ich Sie, auf den
Gesetzentwurf einzutreten und den Nichteintretensantrag
abzulehnen. Auf die Anträge der Minderheiten wird später
eingegangen.

Leuenberger Ueli (G, GE): Madame Eichenberger, je n'avais
pas prévu d'intervenir dans ce débat, mais je souhaite vous
poser une question. Vous êtes, comme moi, membre de la
Délégation des Commissions de gestion, qui a fait un rap-
port, un corapport, de 40 pages au sujet du projet de loi sur
l'encouragement (14.022). La Commission de la politique de
sécurité a répondu à peu près à la moitié des recommanda-
tions. Mais, s'agissant du contenu du projet de loi, il y a à
peu près deux tiers des recommandations que la commis-
sion ne suit pas. Allez-vous soutenir les propositions des mi-
norités, qui correspondent exactement à ce que nous avions
décidé au sein de la Délégation des Commissions de ges-
tion?

Eichenberger-Walther Corina (RL, AG):  Wir haben diese
Anträge sowohl in der Geschäftsprüfungsdelegation wie
auch alsdann in der Sicherheitspolitischen Kommission ein-
gehend diskutiert und besprochen. Ich habe mich nach einer
Abwägung von Pro und Kontra entschieden, nicht in allen
Fällen den Minderheiten zu folgen.

Müller Walter (RL, SG): Haben Sie sich schon mal überlegt,
wo Sie heute bereits absolut freiwillig Spuren hinterlassen,
wo Sie sich sozusagen selber verwanzen? Kreditkarten, EC-
Karten, Einkaufskarten aller Art, im öffentlichen Verkehr, am
PC, mit dem Handy – ich könnte diese Liste noch beliebig
verlängern, ganz abgesehen von den allgegenwärtigen Frei-
heitsbeschränkungen im täglichen Leben. Ich denke, wir
sind uns einig, dass wir von morgens bis abends Spuren hin-
terlassen – damit nicht genug: Unser Leben besteht weitge-
hend aus Regulierungen.
Was hat das mit dem Nachrichtendienst oder mit dem ent-
sprechenden Gesetz zu tun? Ich möchte einfach die mögli-
chen – ich betone: die möglichen – Eingriffe mittels Nach-
richtendienstgesetz ins Privatleben ins Verhältnis setzen zu
den übrigen Einschränkungen, denen wir uns entweder auf-
grund gesetzlicher Vorgaben oder freiwillig unterordnen re-
spektive unterordnen müssen oder die wir eben in Kauf neh-
men, ohne dass wir daraus einen Sicherheitsgewinn haben.
Im Gegenteil: Wir nehmen eher ein zusätzliches Sicherheits-
risiko in Kauf.
Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz geht es letztlich um
die Erhöhung respektive Aufrechterhaltung unserer Sicher-
heit. Für die FDP-Liberale Fraktion ist es wichtig, dass wir
dieses Ziel mit möglichst geringen staatlichen Eingriffen ins
Privatleben erreichen. Damit wir dieses Ziel erreichen, sind
zwei Eckwerte von zentraler Bedeutung: Es braucht erstens
eine restriktive Bewilligungspraxis, zweitens ein effizientes
Controlling durch das Parlament. Beides ist vorgesehen und
so gegeben.
Folgende genehmigungspflichtige Massnahmen sind vorge-
sehen und aus unserer Sicht absolut notwendig: die Über-
wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs nach dem Büpf;
das Orten des Standortes von Personen oder Sachen; der
Einsatz von Überwachungsgeräten zum Abhören von Ge-
sprächen und zur Beobachtung von Vorgängen in privaten
Räumen; das Eindringen in Computersysteme und Compu-
ternetzwerke, um dort vorhandene oder dorthin übermittelte
Informationen zu beschaffen oder den Zugriff auf Informatio-
nen zu stören, zu verhindern oder zu verlangsamen, wenn
von diesen Systemen Angriffe gegen kritische Infrastruktu-
ren ausgeführt werden; das Durchsuchen von Räumlichkei-
ten, Fahrzeugen oder von durch Personen mitgeführten Be-
hältnissen, um dort vorhandene oder dorthin übermittelte
Informationen oder Gegenstände zu beschaffen. Die Durch-
suchung kann verdeckt und ohne Kenntnis der an den
Räumlichkeiten, Fahrzeugen oder Behältnissen Berechtig-
ten durchgeführt werden.
Zugegeben, das tönt für Liberale nach erheblichen Eingriffen
ins Privatleben, auch wenn diese Massnahmen theoretisch
nur bei erkannter oder dringend vermuteter Gefahr zur An-
wendung kämen. Wir wissen aber sehr wohl, dass Freiheit,
ob gefühlt oder real, nur in Sicherheit möglich ist. Ein einzi-
ger terroristischer Angriff auf Personen oder unsere Infra-
struktur könnte unsere geschätzte Freiheit weit nachhaltiger
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und tiefgreifender infrage stellen. Aufgrund dieser Erkennt-
nisse ist es absolut notwendig und wichtig – ich denke, wir
stehen diesbezüglich gegenüber unserer Bevölkerung auch
in der Verantwortung –, präventiv dem Staat die notwendi-
gen Mittel in die Hand zu geben, damit wir das, was möglich
ist, auch tun können, wohlwissend, dass es eine hundertpro-
zentige Sicherheit nicht geben kann und nicht geben wird. 
An dieser Stelle möchte ich doch erwähnen, dass das Ge-
setz eine strenge Bewilligungspraxis vorsieht. Die bereits er-
wähnten Massnahmen müssen durch das Bundesverwal-
tungsgericht bewilligt und durch den Chef oder die Chefin
des VBS nach vorgängiger Konsultation des Sicherheitsaus-
schusses freigegeben werden, bevor der NDB sie ergreifen
kann. Erschwerend für eine mögliche Bewilligung ist auch,
dass Massnahmen nur in Fällen von sicherheitspolitisch re-
levanten Bedrohungen für die Sicherheit der Schweiz bewilli-
gungsfähig sind und dass andere Massnahmen erfolglos ge-
wesen oder unverhältnismässig erschwert sein müssen. Nur
in absoluten Notfällen kann die Direktorin oder der Direktor
des NDB den sofortigen Einsatz von genehmigungspflichti-
gen Beschaffungsmassnahmen anordnen. Der NDB orien-
tiert in solchen Fällen umgehend das Bundesverwaltungsge-
richt und die Chefin oder den Chef des VBS. Diese können
die Beschaffungsmassnahmen mit sofortiger Wirkung been-
den.
Ich möchte im Zusammenhang mit der Beratung des Geset-
zes dem Bundesrat und der Verwaltung für die gute Vorbe-
reitung danken und für die Aufnahme der Bedenken, die bei
der letzten Beratung des BWIS geäussert wurden. Ganz
speziell danke ich auch dem Sekretariat, das uns in dieser
Gesetzesberatung hervorragend begleitet hat.

Trede Aline (G, BE):  Freiheit, das grosse Wort Freiheit: Im
Wahljahr sind wir ja alle wieder ganz nah an dieser Freiheit,
ganz nah dran, denn sie ist unbestritten etwas Wunderschö-
nes. 
Freiheit hat unserer Meinung nach viel zu tun mit dem Recht
auf Freiheit. Dieses ist durch die Grundrechte gewährt. Was
wir hier und heute vor uns haben, dieses neue Nachrichten-
dienstgesetz, ist ein Eingriff in unsere Freiheit, in die Freiheit
eines jeden und einer jeden. Und dies unter dem Deckman-
tel der Sicherheit! Das ist eine völlige Illusion. Doch wir wis-
sen ja aus der Geschichte, dass Illusionen manchmal stär-
ker sind als der gesunde Menschenverstand.
Für die Grünen ist klar, dass Ermittlung und Überwachung
Sache der Bundesanwaltschaft und der Polizei sind. Deren
Kompetenzen sind heute ausreichend, um Risiken vorzu-
beugen und Terrorismusbedrohungen frühzeitig zu erken-
nen. Wir haben heute bereits einige «positive» Beispiele ge-
hört. Darüber spricht man ja nicht so gerne, wenn man eben
Verschärfungen erreichen möchte. Der Nachrichtendienst
des Bundes (NDB) will teilweise die gleichen Aufgaben wie
die Bundesanwaltschaft haben. Auch hier: ein sehr grosser
Eingriff in die Freiheit, in die individuellen Rechte. Der NDB
will nämlich auch ohne Tatverdacht Personen abhören dür-
fen. Der NDB will seine Rolle und seine Möglichkeiten aus-
weiten. Das aber gehört nicht in seine Kompetenz. In einem
Rechtsstaat liegen Ermittlungen in der Kompetenz der Poli-
zei und nicht in der des Geheimdienstes. Die Bundesanwalt-
schaft kann heute schon auf Tatverdacht hin – zum Beispiel
bei einer mutmasslichen Vorbereitung einer terroristischen
Handlung – gezielt Telefone abhören, fremde E-Mails lesen
und Personen ausspionieren. Die Grünen wollen keine «Ge-
heimpolizei», die verdachtsunabhängige Massenüberwa-
chung durchführt, und zwar ohne demokratische Aufsicht.
Für uns ist auch klar, dass dieses Nachrichtendienstgesetz
keine Antwort gegen Terrorismus gibt. Die Überwachungs-
exzesse haben unsere Nachbarländer nicht vor den Attenta-
ten, die in letzter Zeit stattgefunden haben, bewahrt. Letz-
tere kamen nicht wegen der mangelnden Mittel und
Möglichkeiten des Nachrichtendienstes zustande, sondern
aufgrund der mangelhaften Verarbeitung der Informationen.
Hier sehen wir Handlungsbedarf: Die Schweiz muss bei der
Koordination und beim Informationsaustausch zwischen den
Polizeibehörden Verbesserungen anvisieren.

Schlussendlich ist in einem Rechtsstaat immer die Entschei-
dung zu fällen, ob aus der Überwachung genügend Beweise
vorliegen, um jemanden festzunehmen, bevor er eine Tat be-
gangen hat, oder ob man erst reagiert, wenn die Tat bereits
begangen wurde – also zu spät. Diese Entscheidung wird
immer eine schwierige sein, und diese Entscheidung gilt es
immer zu treffen, egal, wie viele Informationen vorhanden
sind, egal, wie intensiv man jemanden überwacht hat.
Die GPDel hat einen sehr kritischen Bericht geschrieben,
das haben wir heute bereits mehrmals gehört. Die GPDel ist
unser Organ, das für die Kontrolle des Nachrichtendienstes
zuständig ist. Wir sollten unserem eigenen Organ zumindest
mehr vertrauen als dem Nachrichtendienst selbst, welcher
sich logischerweise mehr Kompetenzen zuschanzen will.
Kollege Siegenthaler hat gesagt, die Bevölkerung sei weise
genug, die richtigen Personen ins Parlament zu wählen. Ja,
da gehe ich mit Ihnen einig, Herr Siegenthaler. Die Frage ist
aber: Wie weise sind wir denn, wenn wir nicht einmal dem
für den Nachrichtendienst zuständigen Organ vertrauen,
welches wir selber eingesetzt haben? Wir haben es vorhin
gehört: Sie vertrauen sich zum Teil nicht einmal mehr selbst.
Da hört es dann mit der Weisheit auf.
Für uns Grüne ist klar: Die Grundrechte müssen geschützt
werden. Mit dem vorliegenden Gesetz aber werden sie be-
schnitten. Eine offene und liberale Gesellschaft wird nicht to-
tal überwacht – Punkt, Ende, aus. Deshalb werden die Grü-
nen für Nichteintreten stimmen. Falls eine Mehrheit doch auf
den Gesetzentwurf eintreten will, werden wir in jedem Block
unsere Positionen und unsere Minderheitsanträge begrün-
den.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Vischer Daniel auf
Nichteintreten zuzustimmen.

van Singer Christian (G, VD): Il y a 25 ans éclatait l'affaire
des fiches. Plus de 700 000 citoyennes et citoyens de ce
pays ont été surveillés, fichés. Cela ne doit pas se répéter.
Le groupe des Verts tient absolument à ce que la loi que
nous allons voter puisse éviter que ce cas se reproduise.
Le Parlement à l'époque a réagi. La Délégation des Com-
missions de gestion a été chargée de contrôler le fonction-
nement de ces services. Cette délégation a examiné le pro-
jet de loi et a fait toute une série de propositions, non
seulement pour disposer de services de renseignement effi-
caces, mais aussi pour garantir la sphère privée et les liber-
tés fondamentales en Suisse. Plus de la moitié de ses pro-
positions n'ont pas été retenues; plus des deux tiers, si l'on
considère le contenu. Cela n'est pas acceptable.
Le groupe des Verts ne sous-estime pas le danger terroriste,
mais affirme clairement que ce danger ne doit pas nous
amener à abandonner les principes fondamentaux d'un Etat
démocratique. Ce danger ne doit pas nous amener à autori-
ser nos services secrets à faire de l'espionnage écono-
mique, à se comporter à l'étranger comme la «National Se-
curity Agency», dont les agissements ont été sévèrement et
largement condamnés dans notre pays. Quels que soient les
dangers extérieurs, les services de renseignement doivent
être strictement encadrés. Il ne suffit pas, par exemple, de
dire que les actions doivent être autorisées par un juge. Quel
juge, si on lui dit qu'il y a un risque d'attentat, ne va pas auto-
riser une action des services de renseignement?
Il ne suffit pas de dire que ces services doivent être surveil-
lés par le chef du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports, quelle que soit la
confiance plus ou moins étendue qu'on lui porte. Une com-
mission spéciale doit être créée pour la surveillance de nos
services secrets, dotée des moyens d'investigation les plus
étendus, et de moyens pratiques, comme la FINMA l'est par
exemple pour surveiller le monde financier.
Le groupe des Verts demande de ne pas entrer en matière
sur le projet en l'état. Si l'entrée en matière est acceptée, les
Verts soutiendront une série de propositions visant à définir
clairement le champ d'action du SRC et à améliorer la sur-
veillance de ce service. Nous appelons tous les démocrates,
quelle que soit leur appartenance politique, à soutenir ces
propositions.
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Il ne faut pas se leurrer: ce n'est pas en votant cette loi, en
autorisant le SRC à déborder de ses compétences ac-
tuelles, que l'on pourra éviter la radicalisation de jeunes éga-
rés. Il faut bien sûr agir là où cette radicalisation s'opère, par
exemple dans les prisons. C'est dans ce sens que le groupe
des Verts a demandé la création d'un registre des détenus
dangereux. Il faut éviter surtout de stigmatiser telle ou telle
communauté religieuse, ce qui pourrait amener des jeunes à
se radicaliser.
C'est pourquoi les Verts demandent pour l'instant de ne pas
entrer en matière. Si l'entrée en matière est acceptée et que
les propositions de minorité sont refusées, ils voteront contre
le projet de loi lors du vote sur l'ensemble.

Fischer Roland (GL, LU):  In Artikel 13 der Bundesverfas-
sung steht in Absatz 1: «Jede Person hat Anspruch auf Ach-
tung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie
ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.» Und in Absatz 2
steht: «Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Miss-
brauch ihrer persönlichen Daten.» Dürfen wir denn vor die-
sem Hintergrund überhaupt dem Nachrichtendienst Kompe-
tenzen geben, welche diese Grundrechte tangieren? Dürfen
wir ihm erlauben, in die Privatsphäre von Menschen einzu-
dringen und Informationen über sie zu beschaffen? Aus ei-
ner liberalen Sicht muss man diese Frage eigentlich grund-
sätzlich mit Nein beantworten. Denn die Grundrechte der
Bundesverfassung schützen unter anderem den Einzelnen
auch vor dem Staat. 
Auf der anderen Seite gehört es aber zu den zentralen Auf-
gaben eines liberalen Staates, seine Bürger und Institutio-
nen vor denjenigen zu schützen, welche dieses Staatswe-
sen und seine Grundwerte und Grundrechte bedrohen und
bekämpfen. Es gibt keine absolute Sicherheit und kein Null-
risiko. Aber wenn diese Schutzaufgaben nur ungenügend
wahrgenommen werden, handeln wir ebenso verantwor-
tungslos, riskieren Menschenleben sowie gesellschaftliche
und wirtschaftliche Schäden. Wenn wir keine Instrumente
haben, verfassungsmässige Grundrechte wie die persönli-
che Freiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit oder die
Meinungsfreiheit zu garantieren, dann hat der liberale Staat
ebenso versagt, wie wenn er diese Freiheiten selbst zu stark
einschränken würde.
Der Schutz der Grundrechte und der Privatsphäre gegen-
über dem Staat ist eine Seite der Medaille, die andere Seite
besteht darin, dass der Staat die Grundrechte der ihm zuge-
hörigen Menschen gegenüber Dritten schützt. Der Nachrich-
tendienst bewegt sich deshalb in einem liberalen Staat stets
in einer Grauzone. Er bewegt sich quasi auf dem Rand der
Medaille. Denn der Schutz kann ja letztendlich auch miss-
braucht werden.
Weshalb brauchen wir jetzt dieses neue Nachrichtendienst-
gesetz? Genügen die gesetzlichen Regelungen, die wir
heute haben, nicht schon?
Mit den technischen Entwicklungen im Bereich der elektroni-
schen Kommunikationsmittel wurden nicht nur neue Mög-
lichkeiten und Chancen geschaffen, sondern sie bergen
auch, wie sich zunehmend zeigt, neue Gefahren. Die Bedro-
hung in Westeuropa besteht heute nicht nur aus klassischen
Konflikten, sondern findet vermehrt in den Bereichen Terro-
rismus, Proliferation und Angriffe auf kritische Infrastrukturen
statt. Akteure in diesen Bereichen bedienen sich mehr und
mehr der Möglichkeiten nicht öffentlich zugänglicher Kom-
munikationsmittel. Es ist deshalb aus der Sicht der Grünlibe-
ralen richtig, dass dem Nachrichtendienst auch neue Instru-
mente in die Hand gegeben werden, um gegebenenfalls,
sofern es notwendig ist, darauf reagieren zu können. Diese
Instrumente müssen jedoch verhältnismässig sein. Sie müs-
sen auf einer gesetzlichen Grundlage basieren und einen
möglichst grossen Schutz der Privatsphäre garantieren. Sie
müssen des Weiteren einer umfassenden demokratischen
und rechtlichen Kontrolle unterliegen.
Die grünliberale Fraktion wird deshalb auf die Vorlage eintre-
ten. Wir verlangen jedoch in verschiedenen Bereichen An-
passungen. Zum einen finden wir es nicht richtig, dass der
Bundesrat den Nachrichtendienst in nicht näher definierten

«besonderen Lagen» einsetzen darf. Eine solche General-
klausel ist weder notwendig noch mit den Grundrechten ver-
einbar. Des Weiteren sind wir nicht damit einverstanden,
dass dem Nachrichtendienst die Kompetenz der Cyberab-
wehr gegeben werden soll. Dafür ist eine separate Stelle zu
bezeichnen, welche für operative Aufgaben und weitere Ent-
wicklungen in diesem Bereich zuständig und verantwortlich
ist. Und als zentrale Forderung verlangen wir zudem für die
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen und
für die Kabelaufklärung ein unabhängiges Kontrollorgan, wie
es bereits heute für die Funkaufklärung besteht. Nicht der
Chef VBS, sondern das Kontrollorgan soll für die rechtliche
und technische Zulässigkeit der Beschaffungsmassnahmen
zuständig sein und diese abschliessend überprüfen und frei-
geben.
Ich danke Ihnen, wenn Sie auf die Vorlage eintreten. Mein
Kollege Flach wird nun einige weitere Punkte betreffend un-
sere Haltung zu diesem Gesetz darlegen.

Flach Beat (GL, AG): Nur ein paar Wochen ist es her, da ha-
ben 88 000 Sicherheitskräfte in Frankreich drei Mörder, drei
blutrünstige Mörder, Terroristen genannt, gejagt: in Frank-
reich, das ein Nachrichtendienstgesetz nach unserer Art
überhaupt nicht kennt. Wenn man nachschaut, wo dort die
demokratischen Kontrollen und parlamentarischen Aufsich-
ten liegen, zeigt sich, dass sie nur knapp über dem Patriot
Act der USA stehen. Der Patriot Act der USA mit wahnsinnig
ausgeweiteten Möglichkeiten der Nachrichtendienste konnte
auch die Anschläge von Boston 2013 nicht verhindern.
In Frankreich wird das Attentat auf «Charlie Hebdo» dazu
führen, dass man sich überlegen muss, wo was schiefge-
gangen ist. Denn es war nicht so, dass der Nachrichten-
dienst unserer französischen Nachbarn komplett blind war.
Im Gegenteil: Einige der Täter waren bekannt und wurden
sogar als gefährlich eingestuft. Das zeigt uns, dass die ab-
solute Sicherheit selbst bei einem grenzenlosen Vertrauen in
einen Nachrichtendienst nicht zu erreichen ist. Unser Glück
liegt heute vor allen Dingen darin, dass die Schweiz nicht ein
Hauptziel ist.
Man muss sich aber die Frage stellen: Lohnt es sich in so ei-
ner Situation, vor dem Hintergrund, dass der Schutz nicht
möglich ist, nicht zu hundert Prozent, sämtliche Kontrollen
und Aufsichten, all unsere demokratisch «gepflogenen» –
ich nenne es einmal so: – Misstrauensansätze gegenüber
dem Nachrichtendienst und der Regierung über Bord zu
werfen? Die Grünliberalen sagen dazu Nein – wir wollen den
Schutz so gut wie möglich, wir wollen aber nicht blind sein.
Wir wollen dem Nachrichtendienst die Möglichkeiten geben,
damit er arbeiten kann; wir wollen aber unsere Tradition der
Aufsicht, der Kontrolle, wenn wir schon ein stärkeres Gesetz
machen, ebenso verstärken. Hierfür haben wir verschiedene
Anträge eingereicht.
Der Nachrichtendienst handelt vor allem mit einem Gut: Das
sind Informationen. Von der Qualität dieser Informationen
hängt es nachher ab, ob wir mit dem Nachrichtendienst die
Sicherheit tatsächlich erhöhen können oder nicht. Wir dürfen
es nicht einfach nur anderen Diensten des Auslandes über-
lassen, uns zu sagen, ob ein Reisender gefährlich ist, woher
Cyberangriffe kommen usw.
Aber wir haben mit solchen Datensammlungen in der Ver-
gangenheit auch Übles erlebt – den Fichenskandal, Sie wis-
sen es alle. Es wurde vieles gesammelt, die Qualität war
schlecht, und letztlich wurden die falschen Personen in die
Datensammlungen aufgenommen. Darum ist es wichtig,
dass wir den Giftschrank dieser Daten ganz genau an-
schauen und die Schlüssel an diejenigen verteilen, die tat-
sächlich Zugang dazu haben sollen. Die Qualität der erfas-
sten Daten auf Stufe Bund, aber auch bei den Kantonen
muss durch verschiedene Mechanismen des Schutzes der
Daten, der Einzelpersonen, aber auch der Qualität gewahrt
sein.
Es ist innerhalb der Kommission eine grosse Frage gewe-
sen, ob ein Tätigkeitsverbot für gewisse Organisationen im
Nachrichtendienstgesetz am richtigen Ort ist. Tatsächlich
lässt es sich fragen, ob staatspolitisch gesehen ein Tätig-
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keitsverbot in einem Nachrichtendienstgesetz etwas zu su-
chen hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der
Nachrichtendienst letztlich diejenige Organisation ist, die ge-
fährliche Organisationen beobachten muss. Darum sind wir
zum Schluss gekommen, dass es vernünftig ist, im Nach-
richtendienstgesetz auch diese Tätigkeitsverbote zu regeln,
allerdings auch hier mit klaren demokratischen und vor allen
Dingen parlamentarischen Kontrollen und einer Konsulta-
tion. Diesbezüglich werden wir auch den Einzelantrag Ei-
chenberger unterstützen, der sehr gut ist.
Zuletzt stellt sich die Frage, ob bei den verschiedenen Mög-
lichkeiten, die der Nachrichtendienst im Bereich der neuen
Technologien neu erhält, die parlamentarische Kontrolle
wirklich überall genügend ist. Wie gesagt, wir wollen den
Nachrichtendienst nicht hemmen. Wir wollen aber, dass der
Nachrichtendienst seine Tätigkeit gegenüber einer Organi-
sation, die unabhängig ist, gegenüber einer Konsultativorga-
nisation, die prüfen kann und nicht in Abhängigkeit vom Bun-
desrat oder vom Parlament steht, offenlegen muss. Die
Kontrollinstanz zur Kabelüberwachung muss deshalb unbe-
dingt unabhängig sein. 
Letztlich werden wir mit dem Nachrichtendienstgesetz die
Sicherheit nicht voll und ganz sicherstellen können. Wir wer-
den sehr kritisch auf die Möglichkeiten der Kontrollen
schauen, die das Parlament haben soll – und ich bitte auch
die Mitglieder der SVP, kritisch auf diese Möglichkeiten zu
achten. Dies sollte geschehen, um hier nicht am Schluss ei-
nen Moloch zu schaffen, den niemand mehr kontrollieren
kann, und damit wir in zwanzig Jahren nicht wieder mit ir-
gendwelchen Daten dastehen, die irgendwer gesammelt
hat, ohne zu wissen, wo sie dann sind oder ob sie tatsäch-
lich rechtens gesammelt wurden.

Maurer Ueli, Bundesrat: Das Gesetz, das Sie beraten, hat ja
eine lange Vorgeschichte. Den Anstoss dazu gab eigentlich
ursprünglich das Parlament mit der parlamentarischen Initia-
tive, mit der verlangt wurde, die Nachrichtendienste in einem
einzigen Departement zusammenzuführen (07.404). Der
Bundesrat hat dann später beschlossen, diese Nachrichten-
dienste nicht nur im gleichen Departement zu führen, son-
dern sie auch zu fusionieren. Der somit heute fusionierte
Nachrichtendienst basiert immer noch auf den zwei Geset-
zen der Vergangenheit, dem BWIS und dem ZNDG. Hier ist
die Zusammenführung der zwei Gesetze nach dem Vollzug
der Fusion der Nachrichtendienste eigentlich ein Gebot der
Stunde. Sie ermöglicht insbesondere auch dem Parlament
einen besseren Überblick und eine bessere Kontrolle. Das
ist der grosse Vorteil dieses Gesetzes, den Sie nicht ausser
Acht lassen sollten. Es verbessert Ihre Möglichkeiten, es
verbessert Ihre Kontrolle, und es regelt unter anderem auch
die Handhabung der Daten, die bisher so nicht geregelt wor-
den ist. Das ist ein wesentlicher Fortschritt.
Was ich auch klarstellen möchte, ist Folgendes: Dieses Ge-
setz ist nicht eine Vorlage des Nachrichtendienstes. Dieses
Gesetz ist in einer interdepartementalen Arbeitsgruppe wäh-
rend fast zwei Jahren entstanden, interdepartemental inner-
halb des Bundes, ausserhalb der Departemente mit der
Bundesanwaltschaft, mit den Kantonen und verschiedenen
Experten. Es ist also nicht der Wunschzettel des Nachrich-
tendienstes, wie Sie hier vermutet haben, sondern es ist
eine Vorlage des Bundesrates. Dieses Gesetz ist als Vorlage
in Bezug auf eines der sicherheitspolitischen Instrumente in
unserem Staat zu sehen: Neben der Armee, der Polizei und
allem anderen wird der Nachrichtendienst geregelt. Dieses
Gesetz ordnet sich also in verschiedene sicherheitspoliti-
sche Instrumente bzw. Vorlagen ein und entspricht dem Wil-
len des Bundesrates und nicht des Nachrichtendienstes.
Sie haben in der Diskussion immer wieder das Stichwort der
Freiheit hervorgehoben. Ich denke tatsächlich, dass das der
Kern dieses Gesetzes ist. Daher hat es auch staatspolitische
Bedeutung. Der Staat hat ja immer wieder zwischen persön-
licher Freiheit und Eingriffen in diese persönliche Freiheit ab-
zuwägen. Wir müssen uns bewusst sein: Wenn wir Freiheit
fordern, hat diese Freiheit auch sozusagen eine Zwillings-
schwester, und das ist die Sicherheit. Freiheit kann nur ge-

lebt werden, Freiheit existiert nur dann, wenn der Staat, der
die Freiheit offeriert, auch für die Sicherheit der Bürger sorgt.
Dieses Gesetz regelt genau dieses Verhältnis.
Etwas im Mittelpunkt stehen jetzt diese zusätzlichen Be-
schaffungsmöglichkeiten. Alle anderen Punkte haben Sie
kaum diskutiert, sie sind aber mindestens so wichtig wie
diese Möglichkeiten: Hier – Hand aufs Herz – müssen wir
uns schon fragen, ob wir nicht aus einer Mücke einen Ele-
fanten machen.
Wir halten das Prinzip der Freiheit hoch. Wir sagen aber,
dass wir in vielleicht zehn bis zwölf Fällen pro Jahr zusätzli-
che Informationsbedürfnisse haben, um die Freiheit zu ga-
rantieren. Und um die Freiheit zu garantieren, sind da und
dort einmal Eingriffe in diese persönliche Freiheit notwendig,
wenn das höhere Ziel der Freiheit garantiert werden muss.
Da es also um zehn bis zwölf Fälle im Jahr geht, kann man,
denke ich, nicht von einem «Lauschangriff» sprechen oder
von NSA-ähnlichen Massnahmen. Vielmehr sind das ganz
gezielte Massnahmen, die nur dort bewilligt werden, wo ein
Verdacht besteht. 
Wie soll das bewilligt werden? Ein Richter, den Sie wählen,
entscheidet, ob ein entsprechender Antrag des Nachrichten-
dienstes dem Gesetz entspricht. Der Sicherheitsausschuss
des Bundesrates, in welchem das EDA wie auch das EJPD
und das VBS vertreten sind – also die Aussenpolitik, die Ju-
stiz und die Sicherheit –, gibt das nachher frei. Sie wählen
die Bundesräte, Sie wählen die Richter. Wenn Sie ihnen
nicht zutrauen, in diesen Fällen die Güterabwägung zwi-
schen Freiheit und Sicherheit vornehmen zu können, müs-
sen Sie sich überlegen, ob das System als Ganzes stimmt.
Ich glaube aber, dass wir hier wirklich etwas machen, das
die Freiheit garantiert. Doch um die Freiheit zu garantieren,
ist es notwendig, dort für Sicherheit zu sorgen, wo dann
eben die Freiheit gefährdet werden könnte.
Das Gesetz ist in der Kommission gut aufgenommen wor-
den, wofür ich mich bedanken möchte. Wir haben noch ein-
mal ausführlich die Frage der Verfassungsmässigkeit disku-
tiert, die auch in der Vernehmlassung aufgeworfen worden
war. Sowohl das Bundesamt für Justiz wie auch Experten
kommen zum Schluss, dass das Gesetz eine genügende
verfassungsmässige Grundlage hat. Damit ist diese Frage
aus unserer Sicht grundsätzlich geklärt.
Wir gehen davon aus – ich habe das schon gesagt –, dass
wir keinen generellen Überwachungsstaat wollen, wie Sie
das teilweise vermutet haben oder wie man das vermuten
könnte, wenn man meint, wir gingen ähnlich vor wie die aus-
ländischen Nachrichtendienste. Dort werden zuerst einmal
alle Daten gesammelt, woraufhin man, wenn man etwas
braucht, schaut, ob man das hat. Wir machen genau das
Gegenteil: Wir sammeln nichts. Doch wenn wir einen ganz
konkreten Verdacht haben, gehen wir gezielt diesem Ver-
dacht nach – immer mit dem Ziel, die Freiheit der Bürgerin-
nen und Bürger zu garantieren.
Was ist neu in diesem Gesetz? Unter anderem ist es ge-
mäss Artikel 3 die Möglichkeit, dass der Bundesrat «in be-
sonderen Lagen» dem Nachrichtendienst zusätzliche Aufga-
ben übertragen kann – er kann, aber er muss nicht. Also nur
dort, wo es um wesentliche Landesinteressen geht, und auf
diese wesentlichen Landesinteressen werden wir in der De-
tailberatung verschiedentlich stossen. Es kann dabei darum
gehen, den Schutz des Werk-, Wirtschafts- und Finanzplat-
zes im Bereich der Aussenpolitik besser zu gewährleisten.
Hier haben wir ja in den letzten Jahren die Erfahrung ge-
macht, dass es für den Staat durchaus auch gefährlich wer-
den kann und dass er darum ein Interesse daran hat, wenn
in diesen Bereichen Aufklärung betrieben wird. Wir hatten
diese Diebstähle von Bankdaten, und hier könnte der Bun-
desrat in Zukunft dem Nachrichtendienst den Auftrag ertei-
len, präventiv allenfalls gewisse Aufklärungen zu machen.
Das ist eine Ausdehnung der Tätigkeit. Das ergibt sich ei-
gentlich aufgrund der Bedrohung.
Es geht um eine Kann-Formulierung. Der Bundesrat müsste
also in diesem Fall einen ganz konkreten Auftrag erteilen,
der auch entsprechend befristet wäre. Diese rechtliche
Grundlage fehlt dem Bundesrat zurzeit. Mit der Kann-Formu-
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lierung geben wir keine Generalvollmacht an den Nachrich-
tendienst, sondern wir sagen wieder gezielt: Das könnte uns
interessieren, das wollen wir besser abklären.
Die neuen Beschaffungsmassnahmen habe ich bereits kurz
gestreift. Hier geht es nicht darum, den unbescholtenen Bür-
ger zu überwachen, überhaupt nicht. Der unbescholtene
Bürger darf und wird den Nachrichtendienst nicht interessie-
ren und auch nicht das Bundesverwaltungsgericht und auch
nicht den Bundesrat, der das bewilligen müsste. Es geht um
Bedrohungen, in deren Mittelpunkt die Proliferation steht, die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Spionage,
Terrorismus und Angriffe gegen kritische Infrastrukturen.
Das ist abschliessend aufgezählt. In diesen Bereichen kön-
nen zusätzlich Beschaffungsmassnahmen beantragt wer-
den. Dann kann durch das Bundesverwaltungsgericht ge-
prüft werden, ob diese Massnahmen dem Willen des
Gesetzgebers entsprechen. In der Folge können sie durch
den Bundesrat bzw. den Sicherheitsausschuss freigegeben
werden, wenn man dort auch geprüft hat, ob das aussenpo-
litisch opportun ist, ob es sicherheitspolitisch opportun ist
und ob das auch juristisch stimmt. Das ist das Vorgehen.
Wir gehen bei gleichbleibender Bedrohung davon aus, dass
wir diese Massnahmen in zehn bis zwölf Fällen pro Jahr be-
antragen müssen. Wir beantragen für diese Massnahmen
etwa zwanzig neue Stellen. Sie können sich vorstellen, dass
die meisten davon Übersetzungshilfen betreffen, weil wir
kaum davon ausgehen, dass wir hier Deutsch sprechen
müssen, um die Aufklärungen vornehmen zu können.
Dieses Genehmigungsverfahren ist also dreistufig. Damit
kann man, glaube ich, auch ausschliessen, dass hier der Zu-
fall regiert. Es muss ein begründetes Begehren gestellt werden,
damit die Informationsbeschaffung dann freigegeben werden
kann. Es ist also keineswegs ein flächendeckendes System. 
Ebenfalls umstritten ist mit Blick auf die Anträge die Frage
der Kabelaufklärung. Wir haben heute eine Aufklärung über
Satelliten. Diese ist entsprechend bewilligt und wird von der
Unabhängigen Kontrollinstanz kontrolliert. Irgendwann wird
der letzte Fax über den Äther gegangen sein. Die Kommuni-
kation funktioniert heute über Kabel, Glasfaserkabel. Hier
möchten wir einfach die Möglichkeit erhalten, uns technisch
einer Gegenseite anzupassen, die auf diesem Weg kommu-
niziert. Bedingung ist immer, dass einer der Teilnehmer, bei
denen wir Kabelaufklärung machen, im Ausland ist. Es ist
also zum Beispiel schon ausgeschlossen, dass wir beantra-
gen können, eine Kabelaufklärung betreffend Kommunika-
tion in der Schweiz zu machen, selbst wenn die Kommunika-
tion über irgendein Kabel ins Ausland und von dort wieder in
die Schweiz verläuft. Uns könnte hier Tätigkeit im Ausland
interessieren, das heisst, einer der Teilnehmer muss im Aus-
land sein. Auch hier ist genau das gleiche Bewilligungsver-
fahren vorgesehen, wie ich es Ihnen bereits geschildert
habe.
Eigentlich ist das nichts Aufregendes, sondern eine Anpas-
sung an die Technologie, die heute von einer möglichen Ge-
genseite benutzt wird. Die Kabelaufklärung ist bewilligungs-
pflichtig und kann nur dann beantragt werden, wenn einer
der möglichen Teilnehmer im Ausland tätig ist und nicht in
der Schweiz. Damit ist wieder ausgeschlossen, dass
Schweizer Bürger hier überhaupt in den Fokus oder in Ge-
fahr geraten, dass Aufklärung über sie betrieben wird. Es ist
eine technische Ergänzung zur Funkaufklärung, die wir seit
Längerem kennen. Weil die Fernmeldedienstleister einbezo-
gen werden müssen, braucht es eben diese Bewilligung. 
Ebenfalls neu in diesem Gesetz sind die gesetzliche Quali-
tätssicherung und die Sicherung aller Daten. Es wurde an-
gesprochen: Wir hatten einen Fichenskandal, es sind seither
25 Jahre vergangen. Mit diesem Gesetz kann das eigentlich
nicht mehr passieren, weil für jede Datenbank geregelt ist,
was überhaupt aufgezeichnet werden darf, wie es überprüft
und wie es wieder gelöscht werden muss. Das ist ein we-
sentlicher Fortschritt und gibt insbesondere der Aufsichtsbe-
hörde, dem Parlament, entsprechende Möglichkeiten, zu
kontrollieren und zu verhindern, dass ein Nachrichtendienst
einfach nur Daten sammelt, ohne sie zu bewirtschaften oder
auszuwerten. Es ist das erste Mal, dass wir auf Gesetzes-

stufe eine solche Regelung haben, die Ihnen die Möglichkeit
gibt, das zu machen.
Was ebenfalls wichtig ist: Wenn der Nachrichtendienst arbei-
tet, braucht es auf der anderen Seite die demokratische
Kontrolle. Wir haben zunächst die departementsinterne un-
abhängige Aufsicht des Nachrichtendienstes, die wir mit der
Fusion der Nachrichtendienste installiert haben und die
funktioniert. Weiter haben wir den Sicherheitsausschuss des
Bundesrates, der sich regelmässig mit Fragen des Nachrich-
tendienstes befasst. Dann ist es insbesondere die Ge-
schäftsprüfungsdelegation, die sich aus unserer Sicht sehr
intensiv und gründlich mit den Fragen des Nachrichtendien-
stes auseinandersetzt. In Bezug auf die Funkaufklärung ha-
ben wir zudem die Unabhängige Kontrollinstanz, die diesen
Bereich ebenfalls abklärt und darüber Bericht erstattet.
Der Grundsatz bleibt: Wir wollen eine freiheitliche Gesell-
schaft, und wir greifen allenfalls dort ein, wo es darum geht,
die Freiheit zu garantieren und sie nicht zu torpedieren, und
zwar mit den zusätzlichen Beschaffungsmöglichkeiten, mit
der technischen Anpassung der Kabelaufklärung, mit der
leichten Erweiterung der Aufgaben gemäss Kann-Formulie-
rung in Artikel 3 und mit einer Kontrolle und Bewirtschaftung
von Daten zugunsten des Parlamentes.
Neu hat Ihre Kommission einen gewichtigen Punkt einge-
bracht, den wir sicher diskutieren werden: Es ist Artikel 72a
mit dem allgemeinen Organisationsverbot. Bisher konnte der
Bundesrat aufgrund der Bundesverfassung, aufgrund von
Notrecht, eine Organisation verbieten. Das Letzte, was wir
diesbezüglich gemacht haben, war vergangenes Jahr das
Isis- und Al-Kaida-Verbot. Das hat Ihre Kommission jetzt ent-
sprechend ins Gesetz geschrieben, und das ist doch eine
relativ fundamentale Änderung. Wenn Sie dieser mit der Er-
gänzung durch den Antrag von Frau Eichenberger zustimmen,
würden wir beantragen, dass der Zweitrat diese Frage auch po-
litisch noch einmal gründlich prüft. Ob er dazu eine Vernehmlas-
sung macht oder Experten anhört, muss seine Kommission
entscheiden. Was Ihre Kommission hier eingeschoben hat, ist
ein gewichtiges Element, mit dem es in die richtige Richtung
geht. Wir meinen aber, dass wir das entsprechend weiter prü-
fen müssen, damit es auch akzeptiert wird.
Die wesentlichen Punkte dieses Nachrichtendienstgesetzes
sind folgende: Für den fusionierten Dienst soll ein einziges
Gesetz gemacht werden, das besser lesbar wird. Der
Grundsatz der Freiheit soll hochgehalten werden, und diese
Freiheit hat die Zwillingsschwester Sicherheit. Wir bewegen
uns auf dieser Gratwanderung. Diese Vorlage ist ein Ele-
ment für eine sichere Schweiz. Sie ist aber keinesfalls die
Lösung für alle Sicherheitsprobleme, die wir haben. Doch sie
kann da und dort zusätzliche Sicherheit schaffen, und die Si-
cherheit ist eben der Garant für unsere Freiheit.
Ich bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten und ihr so zu-
zustimmen. In der Regel werde ich Sie bitten, der Mehrheit
der Kommission zu folgen.

Schwander Pirmin (V, SZ):  Herr Bundesrat, es wird immer
wieder gesagt und abermals betont, und auch Sie haben es
heute wieder gesagt, es gehe lediglich um zehn bis zwölf
Fälle pro Jahr. Ist der Bundesrat bereit, das nochmals zu dis-
kutieren, wenn pro Jahr plötzlich fünfzig bis sechzig Überwa-
chungen bewilligt werden?

Maurer Ueli, Bundesrat: Massgebend ist ja die Bedrohung,
die zu diesen Fällen führt. Wollte der Nachrichtendienst we-
sentlich mehr als diese zehn bis zwölf Fälle bewilligt haben,
wäre das mit einem entsprechenden Personalaufbau ver-
bunden, der über das Budget wieder bei Ihnen vorbeikom-
men würde. Eine Begrenzung im Gesetz scheint mir grund-
sätzlich wenig sinnvoll zu sein. Über das Budget kann das
Parlament ja jederzeit Einfluss nehmen.

Fridez Pierre-Alain (S, JU):  Monsieur le conseiller fédéral,
vous nous avez expliqué, en rappelant les événements un
peu pénibles des années 1980 concernant le fichage de
700 000 personnes en Suisse, que cela ne pourrait plus arri-
ver avec la loi sur le renseignement. Ne pensez-vous pas
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que, vu ce passé douloureux, et vu peut-être les quelques
dysfonctionnements apparus au sein du Service de rensei-
gnement de la Confédération au cours de ces dernières an-
nées, nous pourrions aller un peu plus loin en acceptant,
comme le propose une minorité de la commission, la créa-
tion d'un organe de contrôle indépendant, afin de donner
une garantie et une sécurité supplémentaires au peuple
suisse et à une partie du conseil?

Maurer Ueli, Bundesrat:  Erinnern wir uns an den Fichen-
skandal Ende der Achtzigerjahre: Da wurde die politische
Gesinnung registriert. Wir wissen: Wer damals in den Osten
reiste, wurde erfasst; in solchen Fällen wurde eine Personal-
akte angelegt. Das ist heute ausgeschlossen. Der Nachrich-
tendienst kontrolliert so etwas nicht, weil eine politische Ge-
sinnung nicht staatsgefährdend ist.
In Bezug auf die Minderheitsanträge habe ich gesagt, dass
es sich um ein staatspolitisch wichtiges Gesetz handelt. Es
geht um eine Güterabwägung zwischen Freiheit und Sicher-
heit – das zieht sich wie ein roter Faden durch die Vorlage.
Der Rat hat da zu entscheiden. Ich kann mir durchaus vor-
stellen, dass das eine oder andere bei den Minderheitsan-
trägen durchgehen könnte. Die Frage ist nicht, was der
Nachrichtendienst will; die Frage ist, was für Mittel die Politik
dem Nachrichtendienst in die Hand gibt und wie der Nach-
richtendienst diese kontrolliert. Darüber haben Sie zu ent-
scheiden. Es ist also kein Gesetz des Nachrichtendienstes,
sondern ein politisches Gesetz, das das Verhältnis zwischen
Bürger und Staat regelt.

van Singer Christian (G, VD):  Monsieur le conseiller fédé-
ral, les médias ont reçu il y a quelques semaines des fiches
du Service de renseignement de la Confédération affirmant
que 60 Suisses environ étaient partis de notre pays pour al-
ler faire le djihad. Est-ce que c'était de la pure propagande?
Comment pouvez-vous expliquer ces chiffres qui ne corres-
pondent pas par ailleurs aux renseignements qui nous ont
été fournis en commission?

Maurer Ueli, Bundesrat: Im Detail sind das Meldungen und
Hinweise, die wir über Leute erhalten, die ausgereist sind.
Wir versuchen dann zu überprüfen, ob das tatsächlich
stimmt, und wenn wir eine zweite Bestätigung einer ersten
Meldung haben, erscheinen die Betroffenen bei diesen Na-
men. Wir führen das monatlich nach. Die nächsten Zahlen
werden, glaube ich, nächste Woche wieder veröffentlicht.
Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen zuverlässig sind.
Das sind Leute, die ausreisen. Was sie am Bestimmungsort
wirklich machen, muss nachher abgeklärt werden, je nach-
dem, wie sich diese Leute verhalten.

Sommaruga Carlo (S, GE):  Monsieur le conseiller fédéral,
nous avons assisté en Europe au départ massif de djiha-
distes vers la Syrie et l'Irak. Nous avons assisté malheureu-
sement à deux attentats à Paris et à un attentat au Dane-
mark. Ces Etats disposent d'instruments beaucoup plus
efficaces pour faire le travail, notamment de dispositifs qui fi-
gurent dans la loi en discussion. Alors, quand vous parlez
d'efficacité accrue, ne devez-vous pas admettre que finale-
ment, même avec des instruments plus efficaces, c'est au
niveau du travail du Service de renseignement de la Confé-
dération qu'il faut veiller plutôt qu'autoriser de nouvelles in-
gérences dans la sphère privée de tous les citoyens?

Maurer Ueli, Bundesrat:  Unser Nachrichtendienst ist zah-
lenmässig relativ klein, das gilt es einmal festzustellen. Die
Mittel, die wir haben, sind grundsätzlich begrenzt. Ich bin der
festen Überzeugung, dass unser Nachrichtendienst effizient
arbeitet. Wir wissen auch nicht im Detail, wo und wie andere
Nachrichtendienste Anschläge allenfalls vereitelt haben.
Aber die Situation zeigt natürlich, dass wir vorkehren kön-
nen, was wir wollen, ohne je eine hundertprozentige Sicher-
heit garantieren zu können – es wird immer wieder irgend-
welche Anschläge geben; deren Zahl wird zunehmen. Aber
das darf kein Grund sein, die Augen zu verschliessen und

nichts zu machen. Im Gegenteil: Je grösser die Gefahr wird,
in Europa und auch für uns, desto besser müssen wir vor-
kehren. Es geht hier um die Sicherheit der Schweiz, und es
geht, glaube ich, auch um einen solidarischen Beitrag inner-
halb von Europa. Mit der Schengen-Aussengrenze ist näm-
lich das Reisen innerhalb von Europa relativ gut möglich, so-
dass wir auf Meldungen angewiesen sind, während wir
vielleicht auch einmal einen anderen Nachrichtendienst auf
Personen aufmerksam machen können.
Die Sicherheit betrifft nicht nur die Schweiz, sondern auch
Europa. Wir müssen effizienter arbeiten. Mit diesem Gesetz
geben Sie uns die Möglichkeit, dort etwas effizienter zu ar-
beiten, wo wir vermuten, es könnte tatsächlich etwas passie-
ren. Mit der Unterstützung des Gesetzes entsprechen Sie
also eigentlich Ihrem eigenen Wunsch.

Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission: La commis-
sion a décidé d'entrer en matière sur ce projet par 23 voix
contre 2 et aucune abstention. Elle a compris la nécessité
de créer une base légale uniforme pour le SRC, qui fixe son
mandat, son activité et le contrôle auquel il sera soumis.
Le monde et la nature de la menace ont changé. Il faut don-
ner les moyens au SRC de faire son travail correctement,
dans un monde en constante mutation, le but étant, vous
l'avez compris, que ce service puisse détecter au mieux et le
plus rapidement possible les éventuels attentats auxquels la
Suisse aurait à faire face.
J'attire votre attention, comme cela a été fait par un certain
nombre de mes préopinants, sur la pesée d'intérêts qu'il y a
à faire dans ce projet entre, d'une part, les intérêts de la
Suisse et de ses citoyens à vivre en sécurité et, d'autre part,
les intérêts liés aux droits fondamentaux; c'est important.
Ce projet est un bon compromis permettant de disposer
d'une loi équilibrée. On ne met pas en place une nouvelle af-
faire des fiches, on ne met pas en place une «National Secu-
rity Agency» à la sauce suisse, mais on met simplement en
place de nouvelles mesures qui permettront au SRC de faire
correctement son travail pour – je vous le rappelle – une di-
zaine de cas estimés chaque année et avec un certain
nombre de cautèles dans l'autorisation de ces mesures.
Je vous invite, à l'instar de la commission, à entrer en ma-
tière sur ce projet de loi.

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission:  Herr Kollege
Vischer, Sie als Vertreter der Minderheit, die Nichteintreten
beantragt, können sicher auch bestätigen, dass die Kommis-
sionsmehrheit nie die Absicht hatte, einen Schnüffelstaat
neu zu installieren oder den Bürger und die Bürgerin unter
Generalverdacht zu stellen. In der Kommission war immer
die Meinung, dass es um eine Güterabwägung geht zwi-
schen dem «kostbarsten Gut, der persönlichen Freiheit» –
Herr Vischer hat das so gesagt –, und dem, wie ich meine,
kostbarsten Gut, der Sicherheit.
Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Wenn Sie zum Bei-
spiel den Menschen, die in Paris in diesem Einkaufsladen
waren, etwas von persönlicher Freiheit erzählt hätten, dann
wäre diese Freiheit für sie absolut sekundär gewesen, als
dort andere Menschen oder Terroristen mit Maschinen-
pistolen und Handgranaten herumstanden. Es ist immer –
immer! – eine Güterabwägung. Und da haben wir, glaube
ich, das richtige Mass gefunden.
Wir haben vorhin mehrmals gehört, dass absolute Sicherheit
nie gewährleistet und erbracht werden könne. Ich gebe Ih-
nen Recht, absolute Sicherheit gibt es nie. Aber eines dürfen
Sie nie vergessen: Je mehr Vorfälle im Bereich des Terroris-
mus, im Bereich der organisierten Kriminalität – in Europa
und weltweit – stattfinden, umso mehr werden die betroffe-
nen Staaten auch im Bereich des Nachrichtendienstes, auch
im Bereich der polizeilichen Überwachung aufrüsten. Und ir-
gendeinmal kommt jemand auf die Idee, dass man sich dort
mit Anschlägen einbringen wolle, wo nichts bis wenig ge-
macht werde. Genau das wollen wir verhindern. Wir sind
glücklich und froh, die gesamte Kommission, dass wir heute
nicht Primärziel sind. Aber wir wollen dennoch ein Umfeld
schaffen, damit wir auch in drei, vier oder fünf Jahren nicht
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Primärziel sind. Es besteht halt einfach eine gewisse Gefahr,
ein Primärziel zu werden, wenn man nichts tut und das
Nichtstun damit begründet, dass man die persönliche Frei-
heit über alles stellen wolle.
Wir haben ein modernes Gesetz geschaffen. Wir haben ein
Gesetz geschaffen, das auch Möglichkeiten schafft, damit
wir den zukünftigen Bedrohungen – seien sie technisch,
seien sie organisatorisch – begegnen können.
Herr Vischer Daniel, noch eines: Sie haben in Ihrem Eintre-
tensvotum die Bundesanwaltschaft gegen den Nachrichten-
dienst gestellt. Sie wissen als Jurist ganz genau, dass die
Bundesanwaltschaft ein repressives Instrument ist, das
dann zum Einsatz kommt, wenn ein konkreter Tatverdacht
besteht, und dass auf der anderen Seite der Nachrichten-
dienst ein Mittel der Prävention ist. 
Auch wir sollten im Bereich der Sicherheit endlich so weit
kommen, dass wir nicht primär dafür sorgen, dass wir nach
dem Kollateralschaden aufräumen können, sondern dass
wir dafür sorgen, dass die Kollateralschäden gar nicht erst
entstehen. Das wäre auch vorausschauende Politik. 
Deswegen steht die Kommission mit 23 zu 2 Stimmen – ich
wiederhole: mit 23 zu 2 Stimmen! – hinter diesem Gesetz
und ist für Eintreten.

Le président (Rossini Stéphane, président): Nous votons
sur la proposition de non-entrée en matière de la minorité Vi-
scher Daniel.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 591)
Für Eintreten ... 154 Stimmen
Dagegen ... 33 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Nachrichtendienstgesetz
Loi sur le renseignement

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
...
a. ... Grundlagen der Schweiz und zum Schutz der Freiheits-
rechte ihrer Bevölkerung beizutragen;
...

Art. 2
Proposition de la commission
...
a. ... en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa
population;
...

Angenommen – Adopté

Block 1 – Bloc 1
Allgemeine Bestimmungen, Aufgaben und Zusammenarbeit
des NDB, genehmigungsfreie Beschaffungsmassnahmen
Dispositions générales, tâches et collaborations du SRC, re-
cherche d'informations non soumises à autorisation

Vischer Daniel (G, ZH):  Wir kommen jetzt zum ersten Teil.
Da geht es um allgemeine Bestimmungen, Aufgaben und

Zusammenarbeit des NDB und um die genehmigungsfreien
Beschaffungsmassnahmen. Das sind eigentlich Massnah-
men, die der Geheimdienst heute schon beanspruchen kann
und auch beansprucht. Das zeigt, dass der Geheimdienst
heute über wesentliche Mittel verfügt und auch erfolgreich
ist – vergessen wir das nicht!
Nun geht es aber darum – damit komme ich zu meinem Min-
derheitsantrag zu Artikel 3 –, dass der Bundesrat sich mit
diesem Gesetz eine zusätzliche Kompetenz verschafft, den
Geheimdienst in besonderen Lagen zur Wahrung weiterer
wesentlicher Landesinteressen einzusetzen, als da sind:
Schutz der verfassungsrechtlichen Grundordnung der
Schweiz, Unterstützung der schweizerischen Aussenpolitik
und Schutz des Werk-, Wirtschafts- und Finanzplatzes
Schweiz. Wie bereits beim Eintreten erwähnt wurde, wird
von einigen kompetenten Personen der Rechtslehre wie
auch vonseiten der Politik zum Teil bestritten, dass der Bun-
desrat bzw. der Gesetzgeber hierzu über eine hinreichende
Verfassungskompetenz verfügt. Ich verweise auf unsere
Hearings: Die beiden Professoren Mohler und Schweizer ha-
ben darauf hingewiesen, dass hier eine Ausweitung der bun-
desrätlichen Kompetenz stattfindet, die so nicht der Grund-
anlage unserer Bundesverfassung entspricht.
Die Minderheit II (Flach) beantragt zum gleichen Artikel, die-
sen zu streichen. Ich gehe mit ihr einig und beantrage Ihnen
in erster Linie, das zu tun. Eventualiter stelle ich aber mit
meiner Minderheit I den Antrag, der Begriff «in besonderen
Lagen» sei durch den Begriff «in ausserordentlichen Lagen»
zu ersetzen. Ist das die wortklauberische Spitzfindigkeit ei-
nes Juristen? Nein!
«In besonderen Lagen» heisst etwas anderes: Es ist selbst-
verständlich, dass ein Geheimdienst immer in besonderen
Lagen agiert. «In besonderen Lagen» heisst, dass der Ge-
heimdienst eigentlich immer zuständig ist: Der Bundesrat
kann ihn immer einsetzen, denn er wird immer eine Begrün-
dung dafür finden, dass in den Bereichen, die genannt wur-
den, eine besondere Lage besteht. Ich will eventualiter die
Einengung, dass er nur «in ausserordentlichen Lagen», d. h.
in Notsituationen, tatsächlich tätig werden kann.
Meines Erachtens sind wir hier an einem wichtigen Punkt,
an dem wir einer weiteren Ausweitung Einhalt gebieten müs-
sen. Sie ist so nicht nötig, sie entspricht auch nicht der Zu-
ständigkeit des Geheimdienstes, sondern man weitet damit
auch den Informationsbeschaffungsteil zu stark aus.
Ich komme zu meinem Minderheitsantrag zu Artikel 5: In Ab-
satz 5 wird mit Recht postuliert, dass politische Tätigkeiten
nicht überwacht werden und die Versammlungsfreiheit ge-
währleistet wird; entsprechende Informationen sind also
eine Tabuzone des Geheimdienstes. Wie richtig gesagt
wurde, ist dies eine Errungenschaft in der Aufarbeitung der
heute schon mehrmals genannten Fichenaffäre. Nun findet
diese Verbotsklausel aber eine Einschränkung in Absatz 6:
Die Beschaffung von Informationen ist nämlich dann erlaubt,
wenn in diesem Umfeld terroristische, verbotene nachrich-
tendienstliche oder gewalttätig-extremistische Tätigkeiten
vermutet werden.
Hier ist jetzt wichtig, dass wieder die klare Trennung in der
Frage vorgenommen wird, was eine geheimdienstliche Auf-
gabe und was eine bundes- respektive staatsanwaltliche
Aufgabe ist. Ich beantrage Ihnen, diese wenn auch nur ein-
geschränkte Aufhebung des Verbots nicht zu genehmigen.
De facto werden die Grenzen wieder verschoben, sodass
eben dennoch in politische Tätigkeiten und in die Versamm-
lungsfreiheit eingegriffen werden kann. Zu Recht hat ja Herr
Bundesrat Maurer nicht in diesem Zusammenhang von
zwölf Fällen gesprochen. Die zwölf Fälle beziehen sich nur –
wir kommen darauf zurück, Herr Bundesrat – auf die geneh-
migungspflichtigen Überwachungsmassnahmen. Wenn Sie
hier mit Absatz 6 jedoch die genannte Einschränkung ma-
chen, die Erlaubnis zur politischen Überwachung geben,
dann heben Sie eigentlich die Grenzen wieder auf und öff-
nen das Tor zur politischen Bespitzelung zu weit.
Ich ziehe meinen Minderheitsantrag zu Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a Ziffer 5 zurück.
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Mein Minderheitsantrag zu Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe d
begründet sich damit, dass die Aufenthaltserforschung, die
hier statuiert werden soll, in keiner Weise eine nachrichten-
dienstliche Tätigkeit sein kann. Das ist eine Aufgabe der Mi-
grations- und Kantonspolizeibehörden. Auch hier geht die
Befugnis zu weit. Ich denke übrigens auch, dass diese Be-
stimmung nicht verfassungskonform ist, weil hier in eine kan-
tonale Kompetenz eingegriffen wird. 
Ich ersuche Sie mithin, mir antragsgemäss zu folgen.

Flach Beat (GL, AG):  Gestern Abend ist ein Meteor über
Mitteleuropa geflogen. War das jetzt ein «besonderes» oder
ein «ausserordentliches» Naturereignis? Ich tendiere, ganz
ehrlich gesagt, dazu zu sagen, dass das ein ausserordentli-
ches Naturereignis war. Sie sehen schon: Begriffe können
verschieden ausgelegt werden.
Hier bei Artikel 3 ist es so, dass der Bundesrat neu eine De-
legationskompetenz erhalten soll, die es ihm erlaubt, den
Nachrichtendienst «in besonderen Lagen» einzusetzen.
Was das sein könnte, wissen wir nicht so genau. Irgendwie
ist damit alles gemeint, was im Gesetz nicht genau erfasst
worden ist, alles, was vielleicht auftauchen könnte. Nach der
Botschaft könnte es sogar sein, dass einzelne Kantone im
Rahmen nationaler Bedürfnisse den Antrag stellen, der
Nachrichtendienst sei einzusetzen. Natürlich zielt dies vor
allen Dingen auf Einsätze im Ausland. Was allerdings «be-
sondere Lagen» sind, ist wirklich unklar. Eigentlich ist diese
Bestimmung auch komplett unnötig; wahrscheinlich werden
es nur wenige Situationen sein – halt eben nicht das Nor-
male, sondern das Aussergewöhnliche, Ereignisse, die nur
selten vorkommen. Darum ist es nicht notwendig, das als
Generalklausel für einen jederzeitigen entsprechenden Ein-
satz ins Gesetz aufzunehmen.
Der Bundesrat hat jeweils nach den Artikeln 184 Absatz 3
und 185 Absatz 3 der Bundesverfassung die Möglichkeit, in
solchen ausserordentlichen Lagen – in wirklich mehr als be-
sonderen Lagen – Notrecht zu erlassen. Dort haben wir
dann auch eine parlamentarische Kontrolle, weil solche Er-
lasse zeitlich zu befristen sind und bei einer Verlängerung
von uns genehmigt werden müssen.
Sollten Sie meinen Antrag der Minderheit II zu Artikel 3 ab-
lehnen, dann bitte ich Sie, der Minderheit I (Vischer Daniel)
zu folgen, die wenigstens davon ausgeht, dass dieses Mittel
der Delegation an den Bundesrat nur in «ausserordentlichen
Lagen» möglich sein soll.
Der Bundesrat hat vorhin selbst ausgeführt, es sei eigentlich
fraglich, ob das Organisationsverbot, das wir mit Artikel 72a
eingeführt haben, wirklich dort hingehöre. Ich gebe ihm
Recht und bin froh, dass er selbst gesagt hat, wir sollten das
überprüfen. Aber lesen Sie das einmal: Das ist ein relativ
klarer Katalog von Voraussetzungen, die mit dieser Delega-
tion für ein Organisationsverbot gegeben sein müssen. Dort
wollen wir das ganz genau anschauen und noch einmal ver-
tieft prüfen. Das finde ich richtig, das ist so in Ordnung. Hier
bei Artikel 3 wollen wir einfach die besondere Lage zum
Courant normal machen, und ich bin sogar der Meinung,
dass wir hier mindestens die Verfassung ritzen, wenn wir bei
diesem Bereich sagen, für diese einzelnen, wenigen Fälle
brauche es gar kein Notrecht mehr, das dann zum Zuge
komme. Da könne der Bundesrat, basierend auf dem Nach-
richtendienstgesetz, dann den Nachrichtendienst für irgen-
detwas einsetzen, von dem wir einfach im Moment beim be-
sten Willen nicht wissen, was das sein sollte.
Ich bitte Sie, insbesondere die Vertreter der SVP mit ihrem
gesunden Misstrauen gegenüber der Verwaltung, ein bis-
schen genauer hinzuschauen und dem Antrag meiner Min-
derheit II bei Artikel 3 zuzustimmen.

Fischer Roland (GL, LU): In Artikel 14 geht es um die Beob-
achtungen an öffentlichen und allgemein zugänglichen Or-
ten. Wir sind hier bei den sogenannten genehmigungsfreien
Beschaffungsmassnahmen des Nachrichtendienstes. Ihm
wird die Kompetenz gegeben, Vorgänge und Einrichtungen
an öffentlichen und allgemein zugänglichen Orten zu beob-
achten und in Bild und Ton festzuhalten. So weit, so gut.

Aber des Weiteren wird in diesem Artikel gemäss der
Vorlage des Bundesrates und gemäss dem Beschluss der
Kommission präzisiert, dass der Nachrichtendienst für diese
Beobachtungen auch Fluggeräte, also Flugzeuge und Droh-
nen, und Satelliten einsetzen kann. 
Luftgestützte Beobachtungen tangieren aber aufgrund der
heutigen technischen Möglichkeiten mit grosser Wahr-
scheinlichkeit neben dem öffentlichen auch den privaten
Raum. Solche Beobachtungen sind deshalb aus der Sicht
der Minderheit den genehmigungspflichtigen Tätigkeiten zu-
zuordnen. Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen meiner
Minderheit, den letzten Satz von Artikel 14 Absatz 1 – «Er
kann dazu Fluggeräte und Satelliten einsetzen» – zu strei-
chen und dafür in Artikel 25 unter den genehmigungspflichti-
gen Beschaffungsmassnahmen einen neuen Buchstaben f
einzufügen, in dem der Einsatz von Fluggeräten und Satelli-
ten aufgeführt wird.
Mit luftgestützten Beobachtungsmitteln, ich spreche hier vor
allem von Drohnen, können heutzutage auch kleinste De-
tails beobachtet werden. Auch Satelliten sind heute in der
Lage, messerscharfe Aufnahmen von kleinen Dingen zu ma-
chen. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch private Ein-
richtungen und Vorgänge zeigen können, welche ansonsten
von der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. Ich denke z. B.
an private Wohnungen und Gärten.
Durch den Einsatz von Drohnen wird die Privatsphäre poten-
ziell verletzt, weshalb eine Genehmigungspflicht notwendig
ist. Der Nachrichtendienst setzt ja solche Überwachungs-
massnahmen, wie alle anderen seiner Massnahmen, auch
im Versteckten ein. Die betroffenen Personen erfahren in der
Regel nichts davon, was in der nachrichtendienstlichen Tä-
tigkeit ja auch sinnvoll ist. Trotzdem sind dann diese Daten
irgendwo gespeichert.
Es geht uns hier nicht darum, dass diese Beschaffungsmas-
snahme verunmöglicht wird. Es soll allein darum gehen,
dass, weil die Privatsphäre eben tangiert ist, eine Bewilli-
gungspflicht eingebaut wird. Damit wird der Privatsphäre ein
grösserer Stellenwert gegeben, ohne dass diese Beschaf-
fungsmassnahme verhindert wird.
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zuzustim-
men.

Graf-Litscher Edith (S, TG): Sicherheit heisst, die Menschen
zu schützen, um Werte wie Freiheit und Demokratie in der
Schweiz zu erhalten. Um diese Werte geht es bei meinen
beiden Minderheitsanträgen in Block 1.
Der erste betrifft Artikel 22 Absatz 3. Hier geht es um die
Meldungen und Auskünfte von Dritten. Die Minderheit nimmt
den Antrag, der in der Kommission als Antrag der GPDel
Nummer 32 vorlag, auf. Auskünfte sollen generell freiwillig
sein. Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission
möchten die Informationsbeschaffung unter Verwendung ei-
ner Legende, also eines Tarnnamens, davon ausnehmen.
Die SP ist der Ansicht, dass Meldungen und Auskünfte von
Dritten im Inland immer freiwillig sein sollen und bei Legen-
den keine Ausnahme gelten soll.
Der zweite Minderheitsantrag betrifft Artikel 24 Absatz 1.
Hier geht es um die besonderen Auskunftspflichten privater
Personen. Die SP ist der Ansicht, dass die Anhörung Priva-
ter auf ein absolutes Minimum beschränkt sein muss und
nicht willkürlich erfolgen darf. Deshalb muss eine anfecht-
bare Verfügung vorliegen, bevor eine Befragung im Einzelfall
angeordnet werden kann. Diese Minderheit nimmt damit ein
Anliegen des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes
auf, das er in den Anhörungen eingebracht hat. Für die SP
ist klar, dass eine Auskunftspflicht nur besteht, wenn eine
richterliche Verfügung vorliegt.
In diesem Sinne bitte ich Sie, den beiden Minderheitsanträ-
gen zuzustimmen.

Fehr Hans (V, ZH): Ich bemühe mich, kurz zu sprechen und
nicht episch lang zu werden wie beispielsweise der ge-
schätzte Kollege Vischer oder andere.
Kurz gesagt: Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich Sie, in
Block 1, übrigens auch in den weiteren Blöcken, alle Min-
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derheitsanträge abzulehnen. Sie wissen doch selbst ganz
genau, dass es schlussendlich immer um einen angemesse-
nen, verhältnismässigen Schutz geht und um eine präven-
tive Wirkung gegenüber Bedrohungen, die allenfalls tödlich
sein könnten. Es geht um unsere Sicherheit.
Diese Regelungen betreffen, Herr Flach, einen heiklen Be-
reich; da gebe ich Ihnen sogar Recht. Aber was wollen Sie
denn noch mehr an Sicherheiten einbauen? Welche weite-
ren Hindernisse wollen Sie denn zusätzlich zum Bundesver-
waltungsgericht, zum Bundesrat und zum Sicherheitsaus-
schuss noch einbauen? Mehr an Sicherungen kann man
doch gar nicht mehr einbauen. Darum hat der Bundesrat
Recht: Es wird eine minimale – und hoffentlich möglichst ge-
ringe – Anzahl an Fällen geben, der Einsatz in besonderen
Lagen wird punktuell geschehen und nicht etwa flächendek-
kend.
Herr Vischer, es trifft nicht zu, dass wir mit diesem Gesetz
bereits eine Schwelle überschritten haben. Das ist schlicht
und einfach nicht wahr. Es geht hier nicht um Orwell-ähnli-
che Zustände. Es geht schon gar nicht um Fichen. Diese
Massnahmen, diese Hindernisse, diese Einschränkungen,
die man da vorsieht, lassen sich punkto Angemessenheit
gar nicht mehr toppen.
Nun ganz kurz zu ein paar Anträgen zu Block 1, zunächst
zur Unterscheidung zwischen «besondere Lage» und «aus-
serordentliche Lage»: Es ist doch sonnenklar, dass eine
«besondere Lage» – auch Herr Flach hat das angespro-
chen – schnell einmal erreicht ist. Das ist aber begründet; es
handelt sich um Gefahren, denen man begegnen muss. Von
«ausserordentlichen Lagen» – dies die Wortwahl im Antrag
der Minderheit I zu Artikel 3 – spricht man hingegen, wenn
es um Krieg oder um Krisensituationen geht. Es wäre viel zu
spät, erst dann Massnahmen ergreifen zu wollen, weil das
Unheil bereits im Gang wäre. Darum bitte ich Sie, bei der
Formulierung «in besonderen Lagen» zu bleiben und diese
Wortwahl zu treffen, anstatt festzuschreiben, dass der Nach-
richtendienst erst «in ausserordentlichen Lagen» aktiv wer-
den kann.
Die Informationsbeschaffung zu Organisationen und Perso-
nen ist meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit.
Lehnen Sie deshalb bitte auch den Minderheitsantrag Vi-
scher Daniel zu Artikel 5 Absatz 6 ab. Im Weiteren muss ich
Herrn Fischer Roland von den Grünliberalen fragen: Soll
man, wenn man in diesen Situationen nicht mehr moderne
Geräte wie Fluggeräte, Drohnen, Satelliten einsetzen kann,
mit Rauchzeichen arbeiten? Das sind hochbrisante Situatio-
nen. In solch speziellen Lagen braucht man den punktuellen
Einsatz von technischem Gerät. Mit Rauchzeichen kommt
auch der Herr Fischer Roland nicht allzu weit.
Zu den weiteren Minderheitsanträgen zu den Artikeln 16, 19
und 22: Da bin ich der Meinung, dass Sie dazu überall im
Sinne der SVP-Fraktion Nein sagen sollten. Ich gehe nicht
mehr weiter darauf ein. Auch der Minderheitsantrag zu Arti-
kel 24, wonach es eine anfechtbare Verfügung geben müs-
ste, ist meiner Meinung nach deplatziert, ist ein bürokrati-
scher Unsinn.
Nehmen Sie bitte Ihre Verantwortung wahr. Dies ist ein
punktuell wirkendes Gesetz, verhältnismässig, angemessen,
für unsere Sicherheit, gegen moderne Bedrohungen. Sagen
Sie also Ja, und unterstützen Sie generell die Mehrheit.

Siegenthaler Heinz (BD, BE):  Die Minderheitsanträge zu
den Artikeln 3 und 5 – jener zu Artikel 6 wurde zurückgezo-
gen – wollen vereinfacht gesagt und aus meiner Sicht die
Kompetenzen des Bundesrates einschränken. Wie ich
schon beim Eintreten erwähnt habe, wollen wir kurze Ent-
scheidwege und klare Kompetenzen, um bei Bedrohungen
zeitgerecht handeln zu können. Ich bin der Meinung, dass
wir den sieben Mitgliedern des Bundesrates, zusammenge-
setzt aus diversen Parteien, diese Kompetenzen zutrauen
können. So vertrauensunwürdig ist mir dieses Gremium,
welches im Kollegialprinzip arbeitet, bis jetzt nicht vorgekom-
men.
Erlauben Sie mir zum Thema «Überwachung mit Fluggerä-
ten» eine Klammerbemerkung: Überwachung mit Fluggerä-

ten betreibt der Bund schon heute. Wenn ich als Bauer
meine Erhebungsformulare für die Direktzahlungen online
ausfülle, so erscheinen auf meinem Bildschirm die schön-
sten Satellitenaufnahmen von meinem Bauernhof und mei-
nen Feldern. Ich darf dann per Mausklick noch bestätigen,
dass es sich um meine Gebäude und meine Stallungen han-
delt.
Nun zum Artikel betreffend Fluggeräte: Diese Fluggeräte,
insbesondere Drohnen, gehören, wie ich schon erwähnt
habe, zu dem technologischen Fortschritt, mit dem der Staat
eben Schritt halten muss. Sie gehören meines Erachtens zu
den zwingenden technischen Mitteln der effizienten Überwa-
chung und Nachrichtenbeschaffung. Aus der Sicht der BDP
gibt es deshalb keine zwingenden Gründe, hier das Gesetz
aufzuweichen und Einschränkungen zu machen, welche für
die Informationsbeschaffung hinderlich sind.
Wie bereits erwähnt, unterstützt die BDP-Fraktion die Mehr-
heit und lehnt alle Minderheits- und Einzelanträge ab.

Allemann Evi (S, BE):  In diesem ersten Block geht es um
die allgemeinen Bestimmungen, um Aufgaben und Zusam-
menarbeit bezüglich des NDB sowie um die genehmigungs-
freien Beschaffungsmassnahmen. Das ist auf den ersten
Blick noch nicht der Knackpunkt der Vorlage. Mindestens ein
Punkt ist für die SP-Fraktion aber zentral, nämlich der in Arti-
kel 3 festgelegte Geltungsbereich und die Frage, in welchen
Situationen der Nachrichtendienst aktiv werden kann und
wann eben nicht. Das ist vor allem deshalb zentral für uns,
weil die Brisanz der genehmigungspflichtigen, invasiven
Massnahmen, die im nächsten Block behandelt werden,
grösser oder kleiner wird, je nachdem, wo die Grenze des
Geltungsbereichs liegt und wie klar und abschliessend die-
ser definiert ist. 
Die SP steht zum Nachrichtendienst, will diesem aber kei-
nesfalls einen Freipass für Schnüffeleien geben. Der Gel-
tungsbereich muss unseres Erachtens erstens klar definiert
und zweitens so eng wie möglich gefasst sein. Das verhin-
dert uferloses Aktivwerden und garantiert einen Nachrich-
tendienst, der nur dann aktiv ist, wenn effektiv Gefahr droht –
dann aber effektiv und effizient, also mit den entsprechen-
den Kompetenzen in einem klaren, rechtsstaatlichen Rah-
men und mit einer genügenden und unabhängigen Kontrolle
und Aufsicht. Wenn der Bundesrat bereits in sogenannt be-
sonderen Lagen den Nachrichtendienst aktivieren kann, wi-
derspricht das unserem Verständnis eines in engen Grenzen
agierenden Nachrichtendienstes diametral. Die besondere
Lage wird in der Sicherheitspolitik als Situation definiert, in
der gewisse Staatsaufgaben mit den normalen Verwal-
tungsabläufen nicht mehr bewältigt werden können. Die aus-
serordentliche Lage hingegen ist eine Eskalationsstufe hö-
her, dann nämlich, wenn etwa kriegerische Ereignisse
passieren. 
Wir beantragen Ihnen also zusammen mit der Minderheit II
(Flach) – notabene war das ein Antrag der GPDel –, diesen
Artikel zu streichen oder dann allenfalls mindestens enger
zu fassen, so, wie das die Minderheit I (Vischer Daniel) vor-
schlägt. Für uns ist dieser Punkt so zentral, dass wir unser
Verhalten in der Gesamtabstimmung davon und vom Aus-
gang bei der Abstimmung über vier weitere für uns entschei-
dende Punkte abhängig machen werden.
Sie wissen: In der SP gibt es verschiedene Ansichten zum
Nachrichtendienst. Es gibt in der SP eine berechtigte und für
mich sehr verständliche Kritik und Skepsis gegenüber dem
Nachrichtendienst, die auch – nicht nur, aber auch – auf die
Fichenaffäre zurückgeht. Trotzdem – oder für manche ge-
rade deswegen – hat eine Zweidrittelmehrheit in der Fraktion
dafürgehalten, dass man konstruktiv-kritisch mitarbeitet,
deshalb auf diesen Gesetzentwurf auch eintritt, aber dann
dessen Unterstützung von fünf für uns zentralen Punkten
abhängig macht. Sie wissen, was der eminente Unterschied
in einer Referendumsabstimmung ist, wenn Sie eine ge-
schlossene Linke gegen sich haben oder wenn es eine ge-
spaltene Linke ist. Für uns ist es also zentral, dass in Arti-
kel 3 der Streichungsantrag, mit anderen Worten der Min-
derheitsantrag II, durchkommt.
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Auf die anderen Anträge gehe ich gerne nur noch ganz kurz
ein. Bei Artikel 5 Absatz 6 gibt es eine Minderheit, die wir
nicht unterstützen. Wir werden dort mit Bundesrat und Mehr-
heit stimmen, weil wir der Ansicht sind, dass wir, wenn
schon, einen Nachrichtendienst haben sollen, der gegen
Terrorismus wirklich voll handlungsfähig ist. Bei Artikel 14
werden wir aber dem Minderheitsantrag zustimmen. Wir ha-
ben in der Kommission analoge Anträge eingereicht und die
Vertretung der Minderheit unserem Kollegen Fischer Roland
überlassen. Wir wollen die Drohnen- und Satellitenüberwa-
chung genehmigungspflichtig machen. Wir wollen sie hier
also herausstreichen und dafür dann in Artikel 25 einfügen.
Bei Artikel 16 besteht eine Minderheit Vischer Daniel, die wir
unterstützen. Es muss auch bei der Personen- und Sach-
fahndung ein klar definierter Geltungsbereich vorliegen. Das
ist quasi eine Konsequenz aus unserem Streichungsbegeh-
ren bei Artikel 3. Dann haben wir noch einen neuen Einzel-
antrag formuliert, bei welchem es um die Legendierung
geht; dazu haben Sie eine schriftliche Begründung auf Ihren
Pulten. Die Minderheitsanträge Graf-Litscher wurden bereits
begründet, wir unterstützen sie beide.

van Singer Christian (G, VD):  Le bloc 1 est consacré aux
dispositions générales, aux tâches et collaborations du Ser-
vice de renseignement de la Confédération, à la recherche
d'informations non soumises à autorisation, à l'obligation de
fournir des renseignements. Plusieurs articles sont particu-
lièrement importants, et nous vous demandons de soutenir
des propositions de minorité. Je reviendrai sur certaines
d'entre elles.
L'article 2 définit les objectifs de la loi. L'article 3 définit les
situations dans lesquelles le Conseil fédéral peut confier au
Service de renseignement de la Confédération des missions
allant au-delà des objectifs normaux. L'article 3 du projet du
Conseil fédéral prévoit que cela peut être fait dans des situa-
tions «particulières». Mais toutes les situations peuvent être
considérées comme «particulières»! C'est pourquoi je vous
demande de suivre la minorité I (Vischer Daniel) qui propose
de remplacer «situations particulières» par «situations d'ex-
ception». A défaut, il est possible de soutenir la proposition
de la minorité II (Flach) qui a pour but de biffer cette disposi-
tion. La proposition de la minorité II vaut aussi pour les ar-
ticles 6 alinéa 1 lettre d, 19 alinéa 1, 26 alinéa 1 lettre a, 37
alinéa 2 lettre b et 70.
A l'article 5 alinéa 6, la minorité Vischer Daniel propose de
ne pas donner au Service de renseignement de la Confédé-
ration la possibilité de rechercher exceptionnellement des in-
formations relatives aux activités politiques ou à l'exercice
de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en
Suisse, et cela même s'il dispose d'indices concrets laissant
présumer que l'organisation sous enquête utilise ses droits
pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des acti-
vités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme
violent. La minorité Vischer Daniel demande de biffer l'ali-
néa 6 pour éviter des dérives et des atteintes à la liberté
d'opinion.
Le groupe des Verts n'aimerait pas que le SRC fasse de l'es-
pionnage économique.
L'article 14 prévoit la possibilité d'utiliser des aéronefs et des
satellites. Le groupe des Verts souhaite que ce type d'activi-
tés soit soumis à autorisation.
S'agissant de la possibilité de donner des renseignements et
de collaborer, le groupe des Verts souhaite qu'à l'article 22
alinéa 3, le SRC dise aux personnes impliquées qu'elles
sont libres de collaborer.
Enfin, à l'article 24, lorsqu'il est fait obligation à un certain
nombre de catégories de personnes de fournir des rensei-
gnements, il faut que cela soit fait par décision et non pas
simplement sur intervention d'un agent du SRC.
Je vous demande de suivre toutes ces propositions de mino-
rité.

Fischer Roland (GL, LU): Die Minderheitsanträge Flach und
Fischer Roland haben wir bereits ausführlich begründet. Ich
möchte an dieser Stelle noch kurz die Haltung der Grünlibe-

ralen zu den anderen Minderheitsanträgen in Block 1 darle-
gen.
Aber nur noch ganz kurz zu Herrn Fehr bezüglich meiner
Minderheit und den Rauchzeichen: Meine Minderheit sieht
nicht vor, dass diese Beschaffungsmassnahme ganz weg-
fällt, sondern nur, dass sie an einem anderen Ort geregelt
wird. Es ist ganz klar, dass es solche Beschaffungsmass-
nahmen in der heutigen Zeit auch braucht. Aber wir wollen
hier, weil die Beschaffungsmassnahme eben in die Privat-
sphäre eingreift, eine Bewilligungspflicht installieren.
Zu den verschiedenen Minderheiten, zuerst zum Minder-
heitsantrag I (Vischer Daniel) zu Artikel 3: Wir würden hier
bevorzugen, den ganzen Artikel zu streichen, so, wie es die
Minderheit II (Flach) vorsieht und wie es auch die GPDel in
ihrem Mitbericht vorgeschlagen hatte. Will aber die Mehrheit
von Ihnen an diesem Artikel festhalten, so bitten wir Sie, zu-
mindest der Minderheit I zu folgen. Sie sieht vor, anstelle des
doch etwas weiten und undifferenzierten Begriffs der «be-
sonderen Lage» den Begriff der «ausserordentlichen Lage»
zu verwenden. Im Zentrum sollen ausserordentliche Situa-
tionen stehen, die neben der Norm sind, die schneller eintre-
ten, die unvorhersehbar sind, nicht Entwicklungen, denen
man allzu lange zugeschaut hat. Die Kompetenz soll nur
dann gegeben werden, wenn es sich tatsächlich um eine
Notsituation handelt. Wir sind hier generell skeptisch, und
ich bitte Sie daher im Namen der grünliberalen Fraktion, in
erster Priorität der Minderheit II (Flach) zuzustimmen und,
wenn Sie diese ablehnen, der Minderheit I (Vischer Daniel)
zu folgen.
Den Minderheitsantrag Vischer Daniel zu Artikel 5 werden
wir hingegen ablehnen. Die Absätze 5, 6 und 7 von Artikel 5
hängen sehr eng zusammen. In Absatz 5 wird ausgeführt,
dass politische Tätigkeiten nicht überwacht werden dürfen.
Absatz 6 definiert aber eine Ausnahme, wenn es eben doch
Anhaltspunkte gibt, dass terroristische und gewalttätig-extre-
mistische Tätigkeiten vorbereitet und durchgeführt werden
könnten. Das kann z. B. eine islamistische Gruppierung be-
treffen oder eine andere terroristische Organisation. Ich
denke, wir dürfen diese Kompetenz hier nicht einfach von
vornherein ausschliessen. Diese Ausnahme sollten wir zu-
lassen, weil es doch immerhin um Gewalt geht. In Absatz 7
schliesslich wird gefordert, dass die Daten wieder gelöscht
werden, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet. Es ist also
ein zusammenhängendes Konzept in diesen Absätzen, das
wir unterstützen. 
Den Antrag der Minderheit Vischer Daniel bei Artikel 16 wer-
den wir unterstützen. Wenn Artikel 3, den wir ja gerne strei-
chen würden, beibehalten wird, dann soll zumindest keine
Kompetenz bestehen, dass unter diesem Vorwand Personen
und Fahrzeuge angehalten werden können. 
Die Minderheitsanträge Graf-Litscher zu Artikel 22 Absatz 3
und Artikel 24 Absatz 1 werden wir hingegen ablehnen. Der
Minderheitsantrag bei Artikel 22 ist aus unserer Sicht nicht
sehr praktikabel und würde den eigentlichen Zweck der Le-
gende ja ad absurdum führen. Wenn man z. B. im Rahmen
einer verdeckten Tätigkeit in einer Organisation jemandem
eine Frage stellt und dann den Antwortenden darauf hin-
weist, dass die Antwort freiwillig sei, deckt man sich ja auf,
und man kann dann die Legende nicht mehr einsetzen. Des-
wegen macht dieser Zusatz in Artikel 22, so, wie ihn die
Mehrheit will, Sinn. 
Bei Artikel 24 sind wir der Meinung, dass eine obligatorische
Verfügung letztendlich lediglich eine bürokratische Hürde
darstellen würde, welche nicht notwendig ist. Wir bitten Sie
daher, auch hier dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

Romano Marco (CE, TI): La nuova legge sulle attività infor-
mative arriva in un momento storico contraddistinto dall'as-
soluta necessità di disporre di un efficiente ed efficace dis-
positivo di protezione da gravi minacce per lo Stato. Si tratta
di una missione chiave dello Stato, nel nostro ordinamento
istituzionale, della Confederazione in stretta collaborazione
con le unità definite nei cantoni, come ben specificato nella
presente legge. Il terrorismo è una minaccia possibile e non
va sottovalutato. Per agire servono basi legali chiare e mo-
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derne, in linea con gli standard di intelligence odierni. Re-
stare al passato significa esporre il Paese a gravi pericoli.
Il PPD è favorevole ad introdurre nuove misure per l'acquisi-
zione di informazioni nei settori della lotta al terrorismo, allo
spionaggio, alla proliferazione atomica, contro gli attacchi a
infrastrutture critiche dello Stato e per la tutela di altri inter-
essi nazionali essenziali. Si tratta di minacce definite e at-
tuali. Una moderna attività informativa preventiva risulta
quanto mai fondamentale. Occorre evidenziare e ribadire la
separazione strategica e logica tra il Servizio informazioni e
le autorità di perseguimento penale: il Servizio informazioni
agisce solo preventivamente in maniera esclusiva negli am-
biti citati e nella raccolta di informazioni – un ruolo fonda-
mentale che va messo in relazione alla successiva attività
delle autorità di perseguimento penale sia federali sia canto-
nali.
L'odierno contesto internazionale impone alla Svizzera di
dotarsi di possibilità e mezzi a tutela della sicurezza interna.
I Paesi attorno al nostro hanno elevato il livello di protezione,
la Svizzera non può ignorarlo. Il rischio di avere gravi lacune
o dipendere eccessivamente dall'estero è reale. 
Negli articoli di questo blocco – dall'articolo 1 all'articolo 24 –
il gruppo PPD/PEV sostiene la linea della maggioranza e del
Consiglio federale. Si tratta di articoli introduttivi che statuis-
cono globalmente l'attività, gli scopi, i principi e i mezzi a dis-
posizione del servizio. Per il nostro gruppo è fondamentale
che il servizio possa operare con una strumentazione ade-
guata e corrispondente all'evoluzione tecnologica attuale. E
pericoloso dover sempre dipendere da informazioni acqui-
site da terzi o essere bloccati di fronte a reali minacce a
causa di carenze legislative. E irresponsabile non seguire
l'evoluzione tecnologica, ma mi pare che questo sia stato fi-
nalmente compreso anche dalla sinistra.
In questo senso è illogico non concedere la raccolta di infor-
mazioni tramite droni e satelliti; mi riferisco all'articolo 14
della legge sul servizio informazioni. Si tratta di modalità
oggi convenzionali, non possiamo negarle ai nostri servizi
informativi. E importante ricordare sempre che soggiacciono
ad una chiara procedura di autorizzazione politica e giudi-
ziaria su più livelli e servono a prevenire attività legate ad es-
empio al terrorismo o alla minaccia di importanti infrastrut-
ture. In quest'ottica, nel rispetto delle procedure di approva-
zione, è fondamentale che i servizi possano comunque agire
rapidamente e senza eccessivi processi burocratici.
Per il PPD risulta importante che all'articolo 6, tra i compiti,
sia citato anche l'estremismo violento. E una realtà presente
e pericolosa che va monitorata a livello nazionale, ma anche
con riferimento ad avvenimenti internazionali. La Svizzera è
parte del contesto globale e di conseguenza potenziale vit-
tima.
Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt in diesem Block die Linie
der Kommissionsmehrheit und somit den Entwurf des Bun-
desrates. Wir lehnen alle Minderheitsanträge ab, weil es sich
dabei um Vorschläge handelt, welche die Wirkung dieses
wichtigen Gesetzes schwächen. 
Der Zweck, die Tätigkeitsbereiche, die Einsatzmittel und -re-
geln sind klar dargelegt. Wir müssen kein Schein-Nachrich-
tendienstgesetz haben, sondern wir müssen die Entwicklung
der Technologie berücksichtigen. Wenn wir Schlagkraft und
Wirksamkeit fordern, müssen wir in der Gesetzgebung kon-
sequent sein. Die Bewilligungsverfahren sind genügend aus-
gearbeitet, um dem Dienst Vertrauen zu geben. Die Be-
kämpfung der mehrmals zitierten illegalen Aktivitäten ist
fundamental, und wir müssen dafür sorgen, dass die
Schweizer Behörden eine moderne Gesetzgebung zur Ver-
fügung haben. Der internationale Kontext ist bekannt, und
die Schweiz muss sich schützen. Gespenster der Vergan-
genheit haben mit der heutigen Situation nichts zu tun.
Der Einsatz in besonderen Lagen ist im heutigen internatio-
nalen Kontext zentral. In Anbetracht der Bedrohungen liegt
ein hinreichendes öffentliches Interesse vor, alle Informati-
onsbeschaffungsmassnahmen zur Verfügung zu haben. Die
Benutzung von Fluggeräten und Satelliten ist in diesem
Sinne absolut nicht auszuschliessen.

Die CVP/EVP-Fraktion wird, wie gesagt, überall in diesem
Block den Anträgen der Kommissionsmehrheit zustimmen.

Perrinjaquet Sylvie (RL, NE):  Cette nouvelle loi permettra
de moderniser les moyens d'action du SRC.
Dans ce bloc 1, nous sommes en présence de huit proposi-
tions de minorité ainsi que d'une proposition individuelle
Schwaab, propositions que le groupe libéral-radical combat-
tra dans leur totalité. Ce bloc définit les dispositions géné-
rales et les principes applicables à la recherche d'informa-
tions. Il s'agit d'un axe sensible qui, grâce à des procédures
strictes, assure un équilibre entre les mesures de surveil-
lance et le respect de la sphère privée. Actuellement, les
bases légales autour de la sécurité intérieure sont réparties
entre la loi sur le renseignement civil et la loi instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Les huit
propositions de minorité édulcorent l'esprit de la loi et tentent
de réintroduire les faiblesses de la situation actuelle.
Ce projet prévoit d'uniformiser les bases légales et ainsi de
réglementer les activités, les missions et le contrôle du SRC.
Il garantit la sécurité de la Suisse. Ce principe est respecté à
l'article 3. Dans le cadre de missions dans des situations
particulières, le Conseil fédéral peut confier au SRC des
missions allant au-delà des objectifs visés à l'article 2. Modi-
fier l'article 3, comme proposé par la minorité I (Vischer Da-
niel) ou biffer cet article comme proposé par la minorité II
(Flach) consiste à vider de son sens la loi qui doit assurer la
protection contre toute menace.
L'article 5 alinéa 6 concernant la recherche d'informations,
que propose de biffer la minorité Vischer Daniel, s'impose. Il
met en évidence le principe de reconnaissance d'indices
concrets laissant présumer qu'une organisation, voire une
personne, utilise ses droits pour préparer ou exécuter des
activités terroristes. Les attentats perpétrés en France en
janvier 2015 démontrent la pertinence d'une recherche ex-
ceptionnelle d'informations, bien entendu en amont, afin
d'anticiper toute démarche terroriste.
L'article 14 alinéa 1 introduit l'observation dans des lieux pu-
blics et dans des lieux librement accessibles au travers de
satellites et d'aéronefs. L'alinéa 2 stipule les interdictions
liées à la sphère privée. Nous soutenons l'équilibre proposé
entre la protection de la liberté individuelle, de la sphère pri-
vée et la prévention des menaces.
L'article 16 alinéa 2 lettre d indique les signalements pour la
recherche de personnes et d'objets. La détermination du lieu
de séjour d'une personne ou de la localisation d'un véhicule
est nécessaire. Nous en voulons pour preuve les signale-
ments indispensables pour les enquêtes menées actuelle-
ment en France à la suite du massacre d'une famille britan-
nique dans la région d'Annecy en été 2012 et des attentats
de Boston en 2013; cela toujours dans le sens de notre ré-
flexion à l'article 3.
L'article 18 alinéa 4 donne au SRC la compétence de fabri-
quer ou de modifier des pièces d'identité. Nous sommes en
présence de la proposition Schwaab visant à introduire un
alinéa 4 bis, proposition qui n'a été ni déposée ni abordée en
commission. La durée d'une identité d'emprunt est stipulée à
l'alinéa 2 et les critères d'octroi d'une identité d'emprunt sont
stipulés aux alinéas 1 et 2 dudit article. Nous rejetterons
cette proposition.
L'article 22 traite des communications et renseignements
fournis par des tiers. A son alinéa 3, il stipule que, lors de
demandes de renseignements, les personnes sont libres de
les donner ou non, sauf en cas de recherches d'informations
sous couverture. Cette restriction est logique lors d'enquêtes
en collaboration avec la police ou avec d'autres corps en
Suisse ou à l'étranger.
L'article 24 alinéa 1 rappelle, conformément au principe
d'unité de matière et au sens de l'article 3 et de l'article 19,
que le SRC peut demander, dans un cas particulier, de four-
nir des renseignements. Introduire «par voie de décision»
entraîne une dimension temporelle qui ralentirait l'efficacité
du SRC, du Ministère public, voire du Conseil fédéral.
Nous confirmons que la modernisation de la loi sur le rensei-
gnement est centrale pour garantir la sécurité de la Suisse.
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Elle passe par le besoin réel de procédures strictes. Vouloir
édulcorer l'esprit de la loi au travers de propositions qui ne
permettent pas au SRC de fonctionner en toute efficacité et
en adéquation avec les différentes menaces n'est pas sou-
tenu par notre groupe qui, je le répète, refuse les proposi-
tions qui nous sont soumises dans le bloc 1.

Maurer Ueli, Bundesrat:  Ich bitte Sie grundsätzlich, im er-
sten Block dem Bundesrat bzw. der Mehrheit Ihrer Kommis-
sion zu folgen. Wir übernehmen deren Anträge. Ich möchte
zu den einzelnen Minderheitsanträgen ganz kurz Stellung
nehmen.
Zu Artikel 3: Hier möchte ich Sie bitten zu beachten, dass
wir von «der Bundesrat kann» reden. In Artikel 70, der auf
diesen Artikel 3 Bezug nimmt, legen wir fest, was der Bun-
desrat machen muss: Er muss einen konkreten Auftrag fest-
legen, er muss die Mittel festlegen, die der Nachrichten-
dienst einsetzen kann, und die Dauer einer Aktion. Es gibt
also eine Einschränkung mit der Kann-Formulierung, und es
gibt eine Einschränkung mit Bezug auf Auftragsdauer und
Mittel.
Zur Frage der Lagen: Wir kennen in unserer Gesetzgebung
die normale Lage; das ist es, was wir jetzt haben. Dann gibt
es die besondere Lage; diese besteht, wenn der Staat in sei-
nen Funktionen gestört wird. Es braucht da also etwas mehr
an Eingriffen. Die Verwaltungstätigkeit funktioniert dann
nicht mehr zwingend aus dem Stand. Die ausserordentliche
Lage hingegen ist der Konflikt- oder Kriegsfall. Dabei reden
wir von der besonderen Lage; hier ist auch die Terminologie
richtig: Im Normalfall zählt das Gesetz, in besonderen Lagen
hat der Bundesrat diese Möglichkeit gemäss Artikel 3, und in
ausserordentlichen Lagen hat er die Bundesverfassung,
dann gilt Notrecht. So gesehen stimmt die Terminologie. Es
hat eine Logik in diesem Aufbau, den wir Ihnen vorschlagen.
Ich bitte Sie, die Anträge der Minderheiten I (Vischer Daniel)
und II (Flach) abzulehnen.
Zum Antrag der Minderheit Vischer Daniel bei Artikel 5 Ab-
satz 6: Herr Fischer Roland hat ausgeführt, dass eine Zu-
sammengehörigkeit mit Artikel 5 Absatz 5 besteht. Es ist die
Ausnahme, die wir hier definieren; es geht darum, wann es
möglich sein soll. Auch hier meinen wir, die Bestimmung sei
notwendig. Die Ausnahme ist eng definiert.
Dann gibt es die Frage zu den Drohnen und zum Festhalten
in Bild und Ton. Die Luftfahrtverordnung regelt in Artikel 80
eigentlich, dass jedermann Drohnen fliegen lassen kann.
Sie können also das tun, was Sie an dieser Stelle dem
Nachrichtendienst nicht geben wollen, bzw. Sie fordern,
dass der Nachrichtendienst hier die entsprechende beson-
dere Beschaffungsmassnahme einleiten muss.
Wir haben das aber auch eingeschränkt. Der Nachrichten-
dienst hat also die gleiche Möglichkeit wie ein Meier und ein
Müller von der Strasse. Aber er muss dann, wenn er zufällig
auf private Dinge stösst, diese wieder löschen. Wir meinen
auch hier, der Nachrichtendienst sollte die gleichen Mittel
haben, wie jedermann sie eigentlich auch hat. Bei ihm gibt
es bereits die genannte Einschränkung. 
Es liegt nun noch der Einzelantrag Schwaab vor, wonach
Ausländern keine Legendierungen ausgestellt werden dür-
fen – also kein Schweizer Pass, keine Identitätskarte für
Ausländer. Wir haben das auch noch nie getan. So gesehen
könnten wir den Antrag annehmen. Die Frage wurde in der
Kommission diskutiert. Diese wollte ausdrücklich keine Ein-
schränkung vornehmen. Da es ja noch nie passiert ist, hät-
ten wir uns das vorstellen können, aber im Sinne der Kom-
mission möchten wir Sie eigentlich bitten, den Einzelantrag
abzulehnen.
Sodann gibt es zu Artikel 22 den Antrag der Minderheit Graf-
Litscher bezüglich Nichtauskunft im Fall einer Legendierung.
Hier meinen wir auch, dass derjenige in Bezug auf die Aus-
kunftsrechte geschützt werden muss, der eine Legende hat.
Denn sonst nützt die Legende nichts. Eine Tarnidentität
dient ja dem Schutz des betroffenen Mitarbeiters, und er
sollte sie eigentlich nicht offenlegen. Daher beantragen wir,
auch diesen Minderheitsantrag abzulehnen.

Bei Artikel 24 liegt erneut ein Antrag der Minderheit Graf-Lit-
scher vor. Hier geht es um die Auskunft mittels Verfügung.
Der Nachrichtendienst ist zur Auskunft verpflichtet, wenn er
eine schriftliche Verfügung mit Beschwerdemöglichkeit
macht. Der Normalfall ist eigentlich, dass eine Auskunft frei-
willig erteilt wird. Selbstverständlich kann dort, wo eine Aus-
kunft nicht erteilt wird, schon heute eine Verfügung erlassen
werden. Wir möchten aber davon absehen, dass in jedem
Fall eine Verfügung erlassen werden muss, auch in Fällen,
in denen eine Auskunft ohnehin erfolgt.
Zusammengefasst beantrage ich Ihnen, der Mehrheit zu fol-
gen. Die Minderheitsanträge obliegen politischem Ermes-
sen. Wir meinen, die Vorlage ist kohärent und hat eine Linie,
wenn Sie der Mehrheit Ihrer Kommission und dem Bundes-
rat folgen. Es ist ein in sich stimmiges Paket; eigentlich wird
immer nur der Ausnahmefall bestimmt, in dem der Nachrich-
tendienst in besonderen Fällen etwas tun kann. Mit der
Kann-Formulierung für eine Erweiterung der Aufträge ge-
mäss Artikel 70 gibt es eine klare Bestimmung, wie ein sol-
cher Auftrag erfolgen soll. Dann ist dort Auswüchsen, die Sie
vielleicht befürchtet haben, ein Riegel geschoben.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 18.55 Uhr
La séance est levée à 18 h 55
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Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission:  Je traiterai
des propositions de minorité concernant les articles 3 à 6 et
laisserai le soin à Monsieur Borer de traiter des propositions
de minorité concernant les articles 14 à 24.
Les chapitres 1 et 2 de la loi contiennent les dispositions gé-
nérales et les principes applicables à la recherche d'informa-
tions et règlent ainsi les tâches et la collaboration du Service
de renseignement de la Confédération (SRC).
L'article 2 reprend des éléments de la loi fédérale instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI). Il définit les objectifs sur lesquels les activités du
renseignement doivent se concentrer et fait office, à ce titre,
de ligne directrice pour l'exécution de la loi.
La commission propose, par 17 voix contre 3 et 5 absten-
tions, de reprendre la formulation «protéger les libertés de
sa population» de l'article 1 LMSI et estime que ne pas men-
tionner la protection des libertés de la population pourrait
prêter à confusion et ouvrirait la porte à une polémique qui
n'est pas souhaitable.
L'article 3 permet au Conseil fédéral, lors de situations parti-
culières, de charger le SRC de rechercher et d'analyser des
informations et, le cas échéant, de déployer des activités
opérationnelles allant au-delà de son mandat légal ordinaire.
Conformément à l'article 70, une décision spéciale du Con-
seil fédéral est requise à cet effet. Le SRC n'est donc pas
autorisé à prendre, de son propre chef ou sur la base des
instruments de conduite ordinaires, des mesures supplé-
mentaires de sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse
au sens de l'article 3.
La décision du Conseil fédéral ne donne pas non plus au
SRC de compétences particulières allant au-delà de celles
qui lui sont conférées par la loi. Les activités de recherche
d'informations sont soumises aux dispositions légales, en
particulier pour la mise en oeuvre des mesures soumises à
autorisation, telles que prévues aux articles 25 et suivants:
celles-ci doivent être demandées par la procédure ordinaire
et doivent surtout être justifiées.
Le projet de loi mentionne comme autres intérêts essentiels
de la Suisse: la protection de l'ordre constitutionnel; le sou-
tien à la politique extérieure; la protection des places indus-
trielle, économique et financière.
La majorité de la commission vous propose de suivre le
Conseil fédéral et d'introduire cette compétence.
La notion d'«intérêts nationaux importants» n'est pas nou-
velle. Elle est par exemple contenue dans la loi sur les télé-
communications ou dans celle sur la restitution des valeurs

patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement
exposées.
Le rapport sur la politique de sécurité 2010 définit les situa-
tions particulières, lorsque certaines fonctions de l'Etat ne
peuvent plus être assurées par les processus administratifs
normaux. Une concentration des moyens devient alors né-
cessaire.
L'alternative serait de laisser le Conseil fédéral opérer sur la
base des articles 184 et 185 de la Constitution fédérale. Or
le Parlement lui-même a, à réitérées reprises, critiqué le
Conseil fédéral, lorsqu'il opérait sur cette base. La majorité
de la commission estime dès lors qu'une base légale expli-
cite serait une bonne chose.
Elle vous demande ainsi de rejeter la proposition défendue
par la minorité I (Vischer Daniel), par 18 voix contre 6 et
1 abstention, ainsi que la proposition défendue par la mino-
rité II (Flach), par 16 voix contre 7 et 2 abstentions.
L'article 5 règle les principes applicables à la recherche d'in-
formations; il définit les principes régissant la recherche d'in-
formations, qui s'appliquent à toutes les autres dispositions
de la loi. Ces principes doivent être appliqués par le SRC en
tant qu'autorité d'exécution de la Confédération, de même
que par les autorités cantonales chargées de l'exécution de
la loi ou agissant sur mandat du SRC.
Les alinéas 5 à 8 reprennent en substance les principes
éprouvés de la LMSI qui interdisent la surveillance des acti-
vités politiques à des fins de renseignement, y compris les
exceptions. C'est notamment le cas de l'alinéa 6, qui prévoit
que des informations relatives à des activités politiques ou à
l'exercice de la liberté d'opinion peuvent être exceptionnelle-
ment recherchées lorsque des indices concrets laissent sup-
poser que la personne ou l'organisation utilise ces droits
pour préparer ou commettre une activité terroriste, des actes
relevant de l'extrémisme violent ou des activités d'espion-
nage.
La majorité de la commission estime que la construction
prévue par la loi est bonne. Le principe de base est que la
recherche d'informations liées à des activités politiques ou à
l'exercice de la liberté d'opinion n'est pas autorisée.
L'alinéa 6 stipule les exceptions, et l'alinéa 7 règle les condi-
tions dans lesquelles les données sont effacées.
Selon la majorité, biffer l'alinéa 6 amputerait le projet d'un
élément fondamental de ce projet de loi. Le SRC ne pourrait
alors plus remplir son mandat de prévention.
La commission vous demande, par 23 voix contre 2 et 0 abs-
tentions, de rejeter la proposition défendue par la minorité
Vischer Daniel.
L'article 6 définit les tâches du SRC. Les domaines de com-
pétence fixés dans la LMSI sont complétés par la mention
explicite d'attaques contre des infrastructures d'information,
qui ont acquis une nouvelle importance compte tenu des dé-
veloppements techniques survenus depuis l'entrée en vi-
gueur de la LMSI.
La notion «d'événements importants en matière de politique
de sécurité se produisant à l'étranger» à l'alinéa 1 lettre b se
réfère aux événements et développements à l'étranger sus-
ceptibles de menacer l'autodétermination de la Suisse, son
ordre démocratique et sa situation d'Etat de droit, de lui infli-
ger de graves dommages en matière de politique de sécurité
ou d'entraver la capacité d'action de ses autorités. Dans de
tels cas, le SRC fournit principalement des prestations pour
le Département fédéral des affaires étrangères sous forme
de rapports d'analyse.
L'alinéa 1 lettre c souligne qu'une des tâches essentielles du
SRC est de fournir à temps au gouvernement les informa-
tions nécessaires pour accomplir ses tâches.
La minorité Vischer Daniel propose, à l'alinéa 1 lettre a chif-
fre 5, de biffer le domaine de l'extrémisme violent du champ
de compétences du SRC. La majorité de la commission es-
time que le projet du Conseil fédéral reprend les dispositions
de la LMSI. La disposition vise l'extrémisme qui a recours à
des actes de violence. La majorité de la commission estime
que des mesures préventives doivent pouvoir être prises
contre ce type d'extrémisme.
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La commission vous propose, par 23 voix contre 2 et 0 abs-
tention, de rejeter la proposition défendue par la minorité
Vischer Daniel.

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission: Als Kommissi-
onssprecher deutscher Zunge habe ich Bemerkungen zu
den Bestimmungen von Block 1 ab Artikel 14 zu machen.
Zuerst zu Artikel 14 respektive Artikel 25 Absatz 1 Buch-
stabe f: Eine Minderheit Fischer Roland beantragt, dass luft-
gestützte Beobachtungen bei den genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen geregelt, hier bei den genehmi-
gungsfreien Massnahmen also gestrichen werden. Begrün-
det wird dieser Antrag mit der Tatsache, dass solche luftge-
stützten Beobachtungen auch im privaten Raum erfolgen
können. Das ist grundsätzlich richtig, trotzdem ist die Kom-
missionsmehrheit wie auch der Bundesrat der Meinung,
dass in diesem speziellen Bereich nicht strengere Vorschrif-
ten gelten sollten, als sie für jeden privaten Betreiber luftge-
stützter Beobachtungsmittel gelten. Es kommt hinzu, dass
die genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen ein
sehr aufwendiges Bewilligungsverfahren durchlaufen müs-
sen. Auch deshalb, also aus Gründen der Praktikabilität,
sind wir der Meinung, dass der Minderheitsantrag abgelehnt
werden sollte. Die Entscheidung fiel mit 16 zu 9 Stimmen bei
0 Enthaltungen.
In Artikel 16 Absatz 2, wo es um Personen- und Sachfahn-
dungsausschreibungen geht, übernimmt Kollege Vischer
Daniel einen Vorschlag der GPDel. Diese will eine zusätz-
liche Kompetenz in Bezug auf die Aufenthaltsfeststellung
streichen. Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass
wir diese Sachfrage schon in Artikel 3 regeln. Es bestehen
hier zwischen der Kommissionsmehrheit und der Kommissi-
onsminderheit und auch der GPDel unterschiedliche Ansich-
ten. Die Abstimmung zu Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe d er-
gab jedoch mit 18 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen ein
klares Resultat in der Sicherheitspolitischen Kommission.
Bei Artikel 22 Absatz 3 geht es um die Grundsatzfrage, wel-
che auch die GPDel in ihren Unterlagen anspricht: Darf je-
mand unter Verwendung einer Legende, also wenn er sich
nicht als Angehöriger des Nachrichtendienstes des Bundes
(NDB) zu erkennen gibt, bei einer Person mündliche Anfra-
gen einholen? Die Kommissionsmehrheit folgte hier der Ar-
gumentation des Bundesrates, wonach Personen, die unter
Verwendung einer Legende Informationen im Ausland be-
schaffen, manchmal auch in der Schweiz tätig sind. Wenn
sie offenlegen müssen, dass sie für den NDB arbeiten, kön-
nen sie, und das ist die logische Folge, nicht mehr einge-
setzt werden. Als plausibles Beispiel wurde uns ein Fall dar-
gelegt, in dem Personen in eine ethnische Gruppe einge-
schleust werden, in der für Dschihad-Reisen geworben wird.
Mit 15 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung wurde im Sinne des
Bundesrates und gegen den Antrag der GPDel entschieden.
In Artikel 24 Absatz 1 geht es um die besondere Auskunfts-
pflicht von Privaten. Die Minderheit hat hier ein Anliegen des
Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes übernommen.
Er hat anlässlich der Anhörung in der SiK darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Auskunftspflicht Privater nur in Form
einer anfechtbaren Verfügung angeordnet werden sollte. Die
Kommission hat einerseits festgehalten, dass betroffene
Personen im Normalfall Auskunft geben und demzufolge
eine zusätzliche Verfügung nur eine weitere Formalität dar-
stellen würde, die nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite
ist es aber auch so, dass die Auskunft, wenn eine Person sie
nicht geben will, sowieso nicht ohne eine Verfügung erzwun-
gen werden kann. So gesehen waren wir der Meinung, dass
es keine Rolle spielt, wenn man dieses Anliegen nicht über-
nimmt. Die Kommission folgte mit 18 zu 7 Stimmen bei
0 Enthaltungen auch hier dem Bundesrat. 
Zu Artikel 18 Absatz 4bis liegt jetzt noch ein Einzelantrag
Schwaab vor. Dieser Antrag war mit ähnlicher Formulierung
von Frau Kollegin Graf-Litscher in der Kommission einge-
bracht worden. Es geht darum, dass ausländischen Staats-
angehörigen weder ein Schweizer Pass noch eine Schwei-
zer Identitätskarte ausgestellt werden darf. Auf der Basis der
Begründung des Bundesrates in der Kommission hat Frau

Kollegin Graf-Litscher diesen Antrag damals zurückgezogen.
Er wird hier jetzt wie gesagt eben wieder aufgenommen.
Weswegen sind wir zum Schluss gekommen, dass dieser
Antrag eigentlich nicht notwendig ist? Erstens wurde dieses
Verfahren, also die Ausstellung eines Passes oder einer
Identitätskarte, bis anhin noch nie durchgeführt. Zweitens
sind wir aber auch der Meinung, dass man hier den Hand-
lungsspielraum für den Bundesrat offenhalten sollte, damit in
ganz spezifischen, einsatzbezogenen Fällen – unter Um-
ständen in Notfällen, um eine Quelle zu schützen – dieses
Verfahren ermöglicht werden kann; dass also hier die Kom-
petenz gegeben werden soll, in absoluten Ausnahmefällen
auch ausländischen Staatsangehörigen die notwendigen
Papiere auszustellen. Die Gefahr, dass hier dann langfristig
mit diesem Pass oder mit diesen Papieren irgendetwas an-
gestellt werden kann, ist nicht gegeben, da diese Mass-
nahme klar befristet ist. Es ist also nicht so, dass einmal
ausgestellte Pässe oder Papiere dann auf ewig Gültigkeit
haben. 

Art. 3
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit I
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez,
van Singer)
Der Bundesrat kann in ausserordentlichen Lagen den NDB
...

Antrag der Minderheit II
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Streichen 

Art. 3
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité I
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez,
van Singer)
Dans des situations d'exception, le Conseil fédéral ...

Proposition de la minorité II
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Biffer

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 592)
Für den Antrag der Mehrheit ... 119 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 69 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Le président (Rossini Stéphane, président): Le vote suivant
vaut également pour les propositions de la minorité II (Flach)
aux articles 6 alinéa 1 lettre d, 19 alinéa 1, 37 alinéa 2 let-
tre b et 70. 

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 593)
Für den Antrag der Mehrheit ... 119 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 69 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté



14.022           Conseil national 388 17 mars 2015

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Art. 5
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, van Singer)
Abs. 6
Streichen

Art. 5
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, van Singer)
Al. 6
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 594)
Für den Antrag der Mehrheit ... 143 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 43 Stimmen
(2 Enthaltungen)

Art. 6
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, van Singer)
Abs. 1 Bst. a Ziff. 5
Streichen

Antrag der Minderheit
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1 Bst. d
Streichen

Art. 6
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, van Singer)
Al. 1 let. a ch. 5
Biffer

Proposition de la minorité
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1 let. d
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Vischer Daniel a été retirée. La proposition de
la minorité Flach a déjà été rejetée à l'article 3.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 7–13
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 14
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Flach, Fridez, Galladé, Graf-Lit-
scher, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
... in Bild und Ton festhalten. (Rest streichen)

Art. 14
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Flach, Fridez, Galladé, Graf-Lit-
scher, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
... des enregistrements visuels et sonores. (Biffer le reste)

Le président (Rossini Stéphane, président): Le vote vaut
également pour l'article 25 alinéa 1 lettre f.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 596)
Für den Antrag der Mehrheit ... 121 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 67 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 16
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Fischer Roland, van Singer)
Abs. 2 Bst. d
Streichen

Art. 16
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Fischer Roland, van Singer)
Al. 2 let. d
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 597)
Für den Antrag der Mehrheit ... 120 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 68 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 18
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Schwaab
Abs. 4bis
Ausländischen Staatsangehörigen kann weder ein Schwei-
zer Pass noch eine Schweizer Identitätskarte ausgestellt
werden. 
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Art. 18
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Schwaab
Al. 4bis
Aucun passeport suisse ni aucune carte d'identité suisse ne
peuvent être délivrés à des ressortissants étrangers. 
Développement par écrit
Si fournir une identité d'emprunt peut s'avérer utile en ma-
tière de renseignement, il serait très dangereux de délivrer
des documents d'identité suisses. Une fois délivré, un pas-
seport suisse d'identité d'emprunt ne peut être retiré et
risque de disparaître avec ou sans son «titulaire», puis servir
à des activités criminelles. Il n'existe par ailleurs aucune
possibilité de sanctionner les éventuels abus de l'utilisateur
de l'identité d'emprunt. Jusqu'à présent, aucun passeport
suisse n'a été délivré à un ressortissant étranger en lien
avec des activités de renseignement et une identité d'em-
prunt. L'utilité de la délivrance de tels documents n'est donc
pas avérée.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 598)
Für den Antrag der Kommission ... 120 Stimmen
Für den Antrag Schwaab ... 68 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 19
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
... Landesinteresse nach Artikel 3 notwendig sind.
Abs. 2–4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
Der Bundesrat bestimmt in einer Verordnung die Organisa-
tionen, die zu Auskünften verpflichtet sind. Darunter fallen
namentlich Organisationen des öffentlichen und privaten
Rechts, die nicht der Bundesverwaltung angehören, soweit
sie Erlasse oder erstinstanzliche Verfügungen im Sinne von
Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 erlassen oder soweit sie ihnen übertragene
Vollzugsaufgaben des Bundes erfüllen; ausgenommen sind
Kantone.
Abs. 6
Werden dem NDB durch Auskünfte nach Absatz 1 strafbare
Handlungen der Person, über die Auskunft eingeholt wurde,
oder von Drittpersonen bekannt, so dürfen die Erkenntnisse
den Strafverfolgungsbehörden nur zur Abklärung schwerer
Straftaten zur Verfügung gestellt werden.

Antrag der Minderheit
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
... oder äusseren Sicherheit. (Rest streichen)

Art. 19
Proposition de la majorité
Al. 1
... tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter ...
ou pour sauvegarder des intérêts ...
Al. 2–4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 5
Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organi-
sations tenues de fournir des renseignements. Cela con-
cerne notamment les organisations de droit public ou privé
externes à l'administration fédérale qui émettent des actes
législatifs ou des décisions de première instance au sens de
l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1068 sur la pro-
cédure administrative ou qui accomplissent des tâches
d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

Al. 6
Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés à
l'alinéa 1 qu'une personne concernée ou un tiers ont com-
mis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de
poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent
être exploitées pour élucider des infractions graves.

Proposition de la minorité
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
... pour la sûreté intérieure ou extérieure. (Biffer le reste)

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Flach a déjà été rejetée à l'article 3.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 20
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 20a
Antrag der Kommission
Bei Auskünften nach den Artikeln 19 oder 20 bleibt das ge-
setzlich geschützte Berufsgeheimnis gewahrt.

Art. 20a
Proposition de la commission
Pour les renseignements visés aux articles 19 ou 20, le se-
cret professionnel garanti par la loi est protégé.

Angenommen – Adopté

Art. 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 22
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Abs. 3
... dass sie freiwillig Auskunft gibt. (Rest streichen)

Art. 22
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Al. 3
Le SRC indique aux personnes auxquelles il demande des
renseignements qu'elles sont libres de les donner ou non.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 599)
Für den Antrag der Mehrheit ... 132 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 56 Stimmen
(0 Enthaltungen)
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Art. 23
Antrag der Kommission
Abs. 1
... Artikel 22 kurz zu befragen. Die Anhaltung erfolgt durch
Angehörige eines kantonalen Polizeikorps. Wenn es die Um-
stände erfordern, kann der NDB die Anhaltung ausnahms-
weise selbst durchführen.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 23
Proposition de la commission
Al. 1
... conformément à l'article 22. Ce sont des membres d'un
corps de police cantonal qui procèdent à l'interpellation. Si
les circonstances l'exigent, le SRC peut, à titre exceptionnel,
procéder lui-même à l'interpellation.
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 24
Antrag der Mehrheit
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Werden dem NDB durch Auskünfte nach Absatz 1 strafbare
Handlungen der Person, über die Auskunft eingeholt wurde,
oder von Drittpersonen bekannt, so dürfen die Erkenntnisse
den Strafverfolgungsbehörden nur zur Aufklärung schwerer
Straftaten zur Verfügung gestellt werden.

Antrag der Minderheit
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Abs. 1
... kann der NDB im Einzelfall mittels Verfügung folgende
Auskünfte ...

Art. 24
Proposition de la majorité
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés à
l'alinéa 1 qu'une personne concernée ou un tiers ont com-
mis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de
poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent
être exploitées pour élucider des infractions graves.

Proposition de la minorité
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Al. 1
... le SRC peut, par voie de décision, demander dans un cas
particulier aux personnes ...

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 600)
Für den Antrag der Mehrheit ... 130 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 58 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Block 2 – Bloc 2
Genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahmen, Quel-
lenschutz, Beschaffung von Informationen über Vorgänge im
Ausland, Kabelaufklärung, Koordination mit der Revision des
Büpf

Mesures de recherche soumises à autorisation, protection
des sources, recherche d'informations sur des évènements
se produisant à l'étranger, exploration du réseau câblé, coor-
dination avec la révision de la LSCPT

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Graf-Litscher aux articles 38 à 42 a été retirée. 

Vischer Daniel (G, ZH): Bei diesen Artikeln sind wir nun im
eigentlichen Kernbereich dieses Gesetzes angelangt, ja,
man muss sagen: Es ist jener Bereich, aufgrund dessen die-
ses Gesetz überhaupt gemacht wird. Hier geht es um das,
was wir als Lauschangriff bezeichnen: Es geht darum, dass
präventiv Räume verwanzt und Telefone abgehört werden
können, ja sogar in Computer eingedrungen werden kann.
Es soll der Staatstrojaner ermöglicht werden. Das Gesetz
geht sogar so weit, dass es auch möglich sein soll, den Zu-
gang zu Informationen in Computersystemen zu verlangsa-
men oder zu zerstören. 
Wie bereits ausgeführt, geht es um Personen, gegen die
kein Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt. Nun
wurde gesagt, ich könne nicht zwischen «präventiv» und
«repressiv» unterscheiden. Natürlich sind die Bundesan-
waltschaft und die Staatsanwaltschaften repressiv tätig, nur
werden bei uns auch Vorbereitungshandlungen, beispiels-
weise zu terroristischen Aktionen, pönalisiert. In diesem
Sinne greift die Bundesanwaltschaft auch ein, wenn die Ak-
tionen noch gar nicht ausgeführt sind, und handelt in diesem
Sinne auch präventiv. 
Was machen Sie nun? Sie verschieben die Grenzen der
Überwachung noch weiter in den präventiven Bereich, in je-
nen Bereich, wo noch keine strafbaren Handlungen vorlie-
gen. Das halten wir, mit Verlaub, für rechtsstaatlich unzuläs-
sig. Dazu haben wir im Diskurs auch breite Unterstützung
erhalten, denn hier überschreitet der Geheimdienst die
Grenzen des Nötigen und der Verhältnismässigkeit.
Nun sagt Herr Bundesrat Maurer: «Es geht nur um zwölf
Personen.» Ich frage mich übrigens, wieso er das weiss.
Wie kommt er gerade auf zwölf Personen? Er sagt, wir hät-
ten nur Geld für zwölf Personen. Wenn Sie aber Gesetzes-
bestimmungen für zwölf Personen machen, dann, muss ich
Ihnen sagen, lohnt sich der Aufwand nicht. Wer garantiert Ih-
nen dann, dass Sie die richtigen zwölf Personen überwa-
chen? Entweder wenden Sie dieses Gesetz wirklich an –
dann müssen Sie Hunderte überwachen –, oder es nützt
nichts. Genau dann, wenn Sie viele überwachen müssen,
sind Sie aber in dem Bereich angelangt, wo das Gesetz
nicht mehr verhältnismässig angewendet werden kann.
Ich bin überzeugt, dass von diesen zwölf Personen, die Herr
Maurer hier im Visier hat, die meisten schon heute durch die
Bundesanwaltschaft überwacht werden können, teilweise
übrigens auch überwacht werden. Das ist eine weitere ge-
fährliche Tendenz dieses Gesetzes: Es verwischt die Gren-
zen zwischen Geheimdienst und Bundesanwaltschaft; es
führt zu gefährlichen Parallelaktionen, die in keiner Weise
durch das Gesetz koordiniert werden. Die Bundesanwalt-
schaft fürchtet zu Recht, dass hier eine Dunkelzone ent-
steht, wo nicht mehr klar ist, wie die Zuständigkeiten gere-
gelt sind. Deswegen sagen wir: Die Grenzen müssen so
gezogen werden, dass nur die Bundesanwaltschaft diese
Kompetenzen haben darf, die Sie nun dem Geheimdienst
geben wollen.
Ich ersuche Sie deshalb, die ganzen genehmigungspflichti-
gen Massnahmen zu streichen.
Ich komme noch zur Genehmigungspflicht als solcher: Sie
wollen, dass ein Richter die Massnahme überprüfen kann.
Im Gegensatz dazu finde ich aber, dass das eine reine Alibi-
übung ist. Ich bin eigentlich gegen solche richterliche Über-
wachungen. Der Richter und die Richterin werden so durch
den Geheimdienst in Geiselhaft genommen, denn sie haben
aufgrund dessen, was ihnen vorgelegt wird, gar keine echte
Wahl; Ihnen dient das nur als Alibi für eine Rechtsstaatlich-
keit, die so gar nicht gewährleistet ist. 
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Ich komme noch zur Frage, in welcher Besetzung das Ge-
richt entscheiden soll, wenn es denn ein Gericht sein soll:
Ich bin für eine Dreierbesetzung.
Ich komme noch zu Artikel 32: Hier wird richtigerweise eine
Mitteilungspflicht nach Ende der Operation festgeschrieben.
Aber es gibt auch eine verwässernde Einschränkung, die
festhält, wann dieser Pflicht nicht nachgekommen werden
muss: Dies ist eigentlich immer der Fall, wenn der Geheim-
dienst es tunlich findet. Ich will aber keine Wischiwaschi-Be-
stimmungen, sondern eine klare Ansage: Ende der Opera-
tion, Datenschutz, Mitteilungspflicht.
Unterstützen Sie auch hier meine Minderheit!

Graf-Litscher Edith (S, TG): Meine Minderheitsanträge be-
treffen den Bereich der genehmigungspflichtigen Beschaf-
fungsmassnahmen. Buchstabe d entspricht der Massnahme
Nummer 14 der nationalen Cyberstrategie. Im Falle einer
konkreten Bedrohung müssen Massnahmen zur Identifika-
tion der Täterschaft möglich sein. 
Es ist jedoch wichtig, dass Buchstabe d Ziffer 2 herausgelöst
wird. Diese Massnahme wird nicht vom Dienst ÜPF durch-
geführt. Wir brauchen eine Cyber Defence, müssen uns
aber auch gleichzeitig an die Rechtsstaatlichkeit halten.
«Beobachten ja, aber nicht verlangsamen oder stören» ist
deshalb die Haltung der SP. Deshalb fordern wir mit der Min-
derheit I, dass der Passus «den Zugang zu Informationen zu
stören, zu verhindern oder zu verlangsamen» gestrichen
wird.
Wie es der Präsident bereits erwähnt hat, habe ich meinen
Minderheitsantrag zu den Artikeln 38 bis 42 zurückgezogen,
weil er durch den Koordinationsartikel 82a überflüssig wird. 
In diesem Block diskutieren wir auch über die Kabelaufklä-
rung. Hier ist es für die SP ganz klar, dass es in Bezug auf
die Kabelaufklärung ein Missbrauchspotenzial gibt. Letztlich
ist es eine politische Interessenabwägung, welche Kompe-
tenz der Nachrichtendienst erhalten soll. Zum Teil ist es
auch eine grosse Frage der Governance, wie die Einhaltung
dieser Spielregeln überwacht werden soll. Für die SP ist
klar: Der Nachrichtendienst bekommt keinen Blankocheck.

Galladé Chantal (S, ZH): Ich kann es kurz machen, ich spre-
che zu meinem Minderheitsantrag zu Artikel 29. Es geht hier
um die Genehmigung der Beschaffungsmassnahmen. Da
entscheidet ja gemäss Mehrheit das VBS nach vorheriger
Konsultation des EDA und des EJPD über die Freigabe der
Durchführung. In meinem Antrag geht es nur um die Erset-
zung des letzten Satzes in Artikel 29. Die Mehrheit will da
folgende Formulierung: «Fälle von besonderer Bedeutung
können dem Bundesrat vorgelegt werden.» Diese Formulie-
rung ist für ein Gesetz sehr unbefriedigend. Was sind Fälle
von besonderer Bedeutung? Das lässt sehr viel Interpretati-
onsspielraum zu, der Verwirrung schafft. Man weiss dann
nicht, was damit gemeint ist. Diese Formulierung bringt auch
keine endgültige Entscheidung. Sie ist sehr schwammig.
Das ist sehr unbefriedigend, wenn wir ein neues Gesetz
schaffen. Deshalb will meine Minderheit diesen schwammi-
gen, unklaren, interpretationsbedürftigen Satz durch eine
klare Formulierung ersetzen, nämlich: «Bei fehlender Einig-
keit der drei Departemente entscheidet der Bundesrat.» Das
ist klar, das lässt keinen Interpretationsspielraum offen; das
ist einfach so, wie es ist. Ich bitte Sie deshalb, meiner Min-
derheit zuzustimmen.
Ich möchte auch noch jenen etwas sagen, die die Grünlibe-
ralen unterstützen, das mache ich nämlich auch: Der Antrag
der Minderheit II (Fischer Roland) schliesst meinen Minder-
heitsantrag nicht aus, er kann ergänzend dazu funktionieren.
Sie können also, wie ich das auch mache, beide Minderhei-
ten unterstützen, denn die Minderheit II verfolgt das Konzept
der unabhängigen Kontrollinstanz.
Ich bitte Sie wegen der Klarheit der Legiferierung, meine
Minderheit zu unterstützen. 

Fischer Roland (GL, LU): Wir kommen hier nun zu einer der
Kernfragen des neuen Nachrichtendienstgesetzes, nämlich
zur Frage der Freigabe bei bewilligungspflichtigen Beschaf-

fungsmassnahmen und bei der Kabelaufklärung. Der Bun-
desrat sieht hier ein zweistufiges Verfahren vor: Der Nach-
richtendienst holt vor der Durchführung einer bewilligungs-
pflichtigen Massnahme erstens einmal die Genehmigung
des Bundesverwaltungsgerichtes und zweitens die Freigabe
durch die Chefin oder den Chef VBS ein.
Wir sind der Ansicht, dass dies nicht zweckmässig ist. Meine
Minderheit fordert deshalb, dass die Freigabe einer bewilli-
gungspflichtigen Beschaffungsmassnahme und einer Kabe-
laufklärung durch die unabhängige Kontrollinstanz erfolgt.
Deshalb sieht der Minderheitsantrag zu Artikel 75 vor, dass
die unabhängige Kontrollinstanz, welche gemäss bundesrät-
lichem Entwurf nur für die Überprüfung der Rechtmässigkeit
der Funkaufklärung zuständig sein soll, für die Überprüfung
der Rechtmässigkeit sämtlicher bewilligungspflichtigen Be-
schaffungsmassnahmen und der Kabelaufklärung einge-
setzt wird. Diese unabhängige Kontrollinstanz muss dann
natürlich so besetzt werden, dass sie diese Aufgaben auch
wahrnehmen kann. Die Hauptforderung der Minderheit fin-
det sich somit in Artikel 75: «Der Bundesrat bestimmt eine
unabhängige Kontrollinstanz, welche die Tätigkeit des Nach-
richtendienstes auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüft.» Das
gilt dann für sämtliche bewilligungspflichtigen Massnahmen.
Die Genehmigung erfolgt demnach ebenfalls in zwei Schrit-
ten: Es ist zuerst die Genehmigung des Bundesverwaltungs-
gerichtes erforderlich, und dann erfolgt die Freigabe durch
die unabhängige Kontrollinstanz. 
Es gibt aus unserer Sicht drei Hauptgründe, weshalb die
Freigabe einer unabhängigen Kontrollinstanz zu übertragen
ist. Zum ersten Grund: Die bewilligungspflichtigen Massnah-
men und die Kabelaufklärung betreffen im höchsten Grade
die Grundrechte und schränken die Privatsphäre potenziell
sehr stark ein. Es darf deshalb nicht sein, dass eine politi-
sche Behörde über die Freigabe entscheidet. Es muss si-
chergestellt werden, dass die Eingriffe verhältnismässig sind
und dass sie nur dann durchgeführt werden, wenn sie abso-
lut notwendig sind. Das kann am besten durch eine unab-
hängige, fachlich und rechtlich kompetente Kontrollinstanz
beurteilt werden. Eine politische Instanz hat in diesem Be-
reich des Nachrichtendienstes aus unserer Sicht eigentlich
nichts zu suchen.
Das mehrstufige Bewilligungsverfahren, das ist der zweite
Grund für diesen Antrag, wird geschwächt, wenn die Frei-
gabe durch eine Stelle in derselben Linie des Nachrichten-
dienstes erfolgt. Der Nachrichtendienst ist bekanntlich beim
VBS angesiedelt. Wenn die Freigabe durch den Chef VBS
erfolgt, d. h. quasi in derselben Linie, dann kann man ja nicht
wirklich von einer zusätzlichen Instanz sprechen. Das Bewil-
ligungsverfahren ist glaubwürdiger, wenn noch eine zusätzli-
che Stelle ausserhalb der VBS-Linie eingefügt wird, die für
die Freigabe zuständig ist. 
Zu guter Letzt Folgendes: Bei einigen dieser neuen Mass-
nahmen handelt es sich um technisch sehr schwerwiegende
Eingriffe, z. B. das Eindringen in fremde Computer oder die
Kabelaufklärung. Es ist deshalb im Sinne einer Qualitätskon-
trolle notwendig, wenn bei diesen Massnahmen eine unab-
hängige Instanz eine zusätzliche Beurteilung vornimmt, ob
die Massnahme nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern
auch aus technischen Gründen sinnvoll und zweckmässig
ist. Es geht hier bei diesem Minderheitsantrag nicht darum,
bestimmte Beschaffungsmassnahmen zu verhindern. Die
Kontrollinstanz ist als zusätzlicher Sicherungsschritt und als
letzte Qualitätskontrolle zu verstehen, bevor eine Mass-
nahme dann effektiv durchgeführt wird. Gerade die Vor-
gänge um den NSA haben gezeigt, wie leichtfertig Nachrich-
tendienste mit Beschaffungsmassnahmen umgehen kön-
nen. Es stärkt deshalb auch das Vertrauen in die Tätigkeit
des Nachrichtendienstes, wenn zusätzlich zur richterlichen
Genehmigung eine unabhängige Kontrollinstanz diese in
Bezug auf die Grundrechte doch sensiblen Beschaffungs-
massnahmen beurteilt und dann letztendlich freigibt.
Ich bitte Sie, hier meine Minderheit zu unterstützen.

Geissbühler Andrea Martina (V, BE): Bei den Artikeln 25 bis
42 geht es um die Beschaffung von Informationen über
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Computer, Telefone und die Post und um die Ortung von
Menschen und Gegenständen wie auch um das Durchsu-
chen von Räumlichkeiten. Von diesen Informationsbeschaf-
fungsmassnahmen kann der Nachrichtendienst aber nur
Gebrauch machen, wenn er die Genehmigung dazu be-
kommt. Das Bundesverwaltungsgericht und der Chef oder
die Chefin des VBS müssen diese Genehmigung erteilen.
Um eine Bewilligung zu bekommen, muss eine direkte Be-
drohung für unser Land und für die Bevölkerung bestehen,
und die Schwere der Bedrohung muss die Massnahme
rechtfertigen. Das heisst, der Nachrichtendienst kann nicht
einfach so Telefongespräche abhören oder in Computersy-
steme eindringen. Die Daten müssen nach drei bis maximal
sechs Monaten auch wieder gelöscht werden. Daten, wel-
che nicht gebraucht werden, müssen sofort wieder gelöscht
werden. Ohne Bewilligung darf niemand überwacht werden.
Der Persönlichkeitsschutz wird daher gewährleistet. Der
Nachrichtendienst hat auch nur wenig personelle wie finan-
zielle Ressourcen und wird diese nur bei konkreten Hinwei-
sen, zum Beispiel auf Terroranschläge, einsetzen können. 
Mit dem Gesetz wird die Möglichkeit geschaffen, Cyberat-
tacken und Terroranschläge zu verhindern und grosse krimi-
nelle Ringe zu zerschlagen. Diese Bedrohungen sind allge-
genwärtig und bedrohen unsere Freiheit. Diese grenzüber-
schreitende Kriminalität nimmt immer mehr zu und macht
auch vor der Schweizer Grenze nicht halt. Daher ist es auch
so wichtig, dass der Nachrichtendienst die Möglichkeit be-
kommt, gegen diese Kriminellen vorzugehen und Anschläge
auf die Schweiz zu verhindern. Wenn wir hier nicht tätig wer-
den, ermöglichen wir den Terroristen und Kriminellen, wei-
terhin ihr Unwesen zu treiben, ohne behelligt zu werden. Die
Kriminellen sind den Strafverfolgungsbehörden immer einen
Schritt voraus. Dies muss sich nun ändern. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt bei allen Artikeln
die Mehrheit der Kommission.

Golay Roger (V, GE): Etant donné la progression du terro-
risme dans le monde entier, il est essentiel de disposer des
moyens légaux pour protéger la population suisse. La nou-
velle loi sur le renseignement permettra au Service de ren-
seignement de la Confédération de relever le défi que
constitue la montée du terrorisme. Actuellement, dans notre
pays, on ne peut pas mener à bien des travaux d'investiga-
tion afin de contrer cette menace grandissante. Notre ser-
vice de renseignement est aussi trop dépendant de l'étran-
ger pour l'obtention de renseignements.
Pour le groupe UDC, il est essentiel de suivre la commission
et de rejeter les propositions de minorité. Ces propositions
pourraient gravement affaiblir notre sécurité et favoriser l'ac-
tion des terroristes. Les membres du groupe UDC estiment
que le projet de loi qui nous est soumis garantit suffisam-
ment les libertés fondamentales au moyen d'un contrôle
laissé au pouvoir judiciaire et au Conseil fédéral, plus préci-
sément au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports.
Le groupe UDC regrette la défiance dont font preuve cer-
taines minorités sur des points importants. Les propositions
présentées par les minorités au bloc 2 risquent de vider
cette loi de toute substance. Prenons les articles 25 à 28,
sans doute les plus importants et que certains voudraient
biffer. Sans ces dispositions, on maintiendrait le Service de
renseignement de la Confédération sourd et aveugle face à
des terroristes agissant dans l'ombre. En effet, comment un
service de renseignement peut-il être performant s'il n'est
pas autorisé à utiliser les technologies les plus modernes
pour infiltrer les réseaux informatiques ni même à mettre sur
écoute téléphonique des terroristes préparant des actes cri-
minels? On peut s'étonner de cette méfiance vis-à-vis des
agents de la Confédération dans leurs missions d'investiga-
tion les plus efficaces, celles-ci étant soumises à autorisa-
tion. Les agents ont même l'obligation, conformément à l'ar-
ticle 32, d'informer les personnes qui ont été surveillées,
sauf exceptions mentionnées dans ce même article.
Il faut également rejeter les propositions de modifier les ar-
ticles 26 et suivants pour la création d'un organe de contrôle

dit indépendant, ainsi que celles d'augmenter le nombre de
magistrats du Tribunal administratif fédéral. De telles modifi-
cations auraient pour conséquence d'entraver l'action du
Service de renseignement de la Confédération par des lour-
deurs administratives et sur le plan décisionnel.
Par conséquent, il est primordial d'adopter le projet dans la
version de la commission. Comme je l'ai indiqué, nous de-
vons tout mettre en oeuvre afin d'assurer la sécurité de notre
pays. Il est donc essentiel que le Service de renseignement
de la Confédération puisse être nos yeux et nos oreilles pour
nous préserver du pire. Afin d'éviter des victimes inno-
centes, par-delà les clivages idéologiques, j'appelle le con-
seil à s'unir, à adopter le projet de loi sur le renseignement et
à donner les moyens de conduire une politique sécuritaire
optimale.

Schneider Schüttel Ursula (S, FR): Ich nehme für die SP-
Fraktion Stellung zu Block 2. Die SP steht dem Nachrichten-
dienstgesetz grundsätzlich sehr kritisch gegenüber, und dies
gilt auch für diesen Block. Wir werden auch hier verschie-
dene Minderheitsanträge unterstützen, dies mit dem Ziel,
das Gesetz im Hinblick auf den Grundrechtsschutz durch ein
griffiges Bewilligungsverfahren und durch effiziente Kontroll-
möglichkeiten nochmals massiv zu verbessern. Zu den ein-
zelnen Minderheitsanträgen:
Wir lehnen den Antrag der Minderheit Vischer Daniel, wel-
cher die Artikel 25 bis 32 vollständig streichen will, ab. Die
Mehrheit der SP-Fraktion ist der Ansicht, dass der Nachrich-
tendienst die Möglichkeit haben muss, zu präventiven
Zwecken Informationen nicht nur im vorwiegend öffentlichen
Raum zu beschaffen. In definierten Fällen sollen zusätzliche
Beschaffungsmassnahmen unter Einhaltung eines klar gere-
gelten Bewilligungsverfahrens ergriffen werden können. Das
soll nach Schätzungen des Bundesrates, wie in der Bot-
schaft erwähnt, in rund zehn Fällen pro Jahr infrage kom-
men, namentlich in, wie uns scheint, wichtigen Fällen mit be-
sonders grossem Bedrohungspotenzial in den Bereichen
Terrorismus, verbotener Nachrichtendienst und Proliferation.
Allerdings unterstützen wir weitere Minderheits- und Einzel-
anträge, welche gegenüber dem Entwurf des Bundesrates
einerseits die Befugnisse des Nachrichtendienstes ein-
schränken, andererseits die Kontroll- und Sicherheitsmecha-
nismen verstärken. So unterstützen wir den Minderheitsan-
trag I (Graf-Litscher) auf Streichung von Ziffer 2 in Artikel 25
Absatz 1 Buchstabe d. Die Manipulation von Computern im
Inland ist nicht Aufgabe des Nachrichtendienstes. Eine
Mehrheit der SP-Fraktion lehnt dagegen den Minderheitsan-
trag II (Vischer Daniel) ab. Sicherheitspolitisch kann in defi-
nierten Fällen auf das Eindringen in Computersysteme und
Netzwerke zur Informationsbeschaffung, wie es Buchsta-
be d vorsieht, nicht verzichtet werden.
Bei Artikel 28 unterstützen wir die Minderheit Vischer Daniel.
Der Entscheid durch eine Dreierbesetzung statt durch eine
Einzelrichterin oder einen Einzelrichter stärkt das Gericht
und dessen Entscheidfindung. Dies erlaubt eine bessere
Kontrolle der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmass-
nahmen.
Ich komme zu den Artikeln 26 und 29 bzw. den diesbezügli-
chen Anträgen: Die Version der Kommissionsmehrheit bei
Artikel 29 – es geht um die Freigabe zur Durchführung der
Beschaffungsmassnahme – ist bereits besser als diejenige
des Bundesrates, was für die SP schon einen gewissen Er-
folg darstellt. Wir müssen aber noch weiter gehen. Wenn
sich die drei zu konsultierenden Departemente über die Frei-
gabe zur Durchführung der Beschaffungsmassnahmen nicht
einig sind, soll der Bundesrat entscheiden. Dies stärkt die
politische Kontrolle und ist insofern eine weitere Sicherungs-
massnahme, damit die Beschaffung von Informationen
grundrechtskonform erfolgt. Falls das von der Minderheit II
(Fischer Roland) vorgeschlagene Konzept einer unabhängi-
gen Kontrollinstanz, dem wir zustimmen, nicht durchkom-
men sollte, unterstützen wir die Minderheit I (Galladé), deren
Antrag uns als eine gute und sichere Freigabevariante er-
scheint.
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Unsere Fraktion unterstützt auch die Minderheit Vischer Da-
niel bei Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b. Ebenso stimmt sie
meinem Einzelantrag zu Artikel 36 zu, der dem Bundesrat
die Kompetenz zum Entscheid über die Durchführung eines
Eindringens und Störens von Computern im Ausland über-
trägt.
Erlauben Sie mir eine Bemerkung zum 7. Abschnitt, zur Ka-
belaufklärung: Die SP steht der Kabelaufklärung sehr kri-
tisch gegenüber. Eine Gesamtüberwachung des Internetver-
kehrs basierend auf Suchbegriffen, wie sie im Gesetzentwurf
mit der Kabelaufklärung vorgesehen ist, geht sehr weit. Wir
unterstützen deshalb den Einzelantrag Glättli auf Streichen
dieses Abschnittes.

Büchler Jakob (CE, SG): Der Nachrichtendienst des Bundes
ist das Kompetenzzentrum für sämtliche nachrichtendienstli-
che Belange der inneren und äusseren Sicherheit. Er unter-
stützt die politische und militärische Führung und weitere
Dienststellen beim Bund und bei den Kantonen. Das zen-
trale Anliegen dieser Vorlage besteht darin, die Tätigkeit, die
Beauftragung und die Kontrolle des Nachrichtendienstes ge-
setzlich zu regeln. Damit soll der Nachrichtendienst in die
Lage versetzt werden, im Sinne der Prävention einen sub-
stanziellen Beitrag für die Sicherheit der Schweiz und ihrer
Bevölkerung zu leisten.
Der vorliegende Gesetzentwurf ist in mehrfacher Hinsicht
von erheblicher staatspolitischer Bedeutung. Er behandelt
heikle und wichtige Fragen der Abwägung von Grundrech-
ten, so insbesondere das Verhältnis zwischen dem An-
spruch der Bevölkerung auf Schutz der individuellen Freiheit
und dem Anspruch auf Schutz vor Bedrohungen, die über
die zu verfolgenden Einzelfälle hinausgehen.
Ich spreche zu Block 2, zu den Artikeln 25 bis 42: Hier geht
es um die Kernelemente dieses Gesetzes, nämlich um die
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen, das
heisst um das Orten von Personen oder Sachen durch Loka-
lisieren eines von Personen verwendeten Mobilfunktelefon-
gerätes; um den Einsatz von Überwachungsgeräten zum
Abhören von Gesprächen und zur Beobachtung von Vorgän-
gen in privaten Räumen; um das Eindringen in Computersy-
steme und Computernetzwerke, mit dem Ziel, dort vorhan-
dene oder dorthin übermittelte Informationen zu beschaffen
oder den Zugriff auf Informationen zu stören, zu verhindern
oder zu verlangsamen; um das Durchsuchen von Räumen,
Fahrzeugen und von Personen mitgeführten Behältnissen,
mit dem Ziel, dort vorhandene oder dorthin übermittelte In-
formationen oder Gegenstände zu beschaffen.
Das heisst aber nicht, dass alles einfach so erlaubt ist. Diese
Massnahmen müssen durch das Bundesverwaltungsgericht
bewilligt und durch den Chef VBS nach vorheriger Konsulta-
tion des Sicherheitsausschusses freigegeben werden, bevor
der Nachrichtendienst des Bundes sie einsetzen kann.
Der Nachrichtendienst des Bundes kann eine genehmi-
gungspflichtige Beschaffungsmassnahme anordnen, wenn
die Schwere der Bedrohung diese Massnahme rechtfertigt.
Der Nachrichtendienst des Bundes kann die Beschaffungs-
massnahmen selbst durchführen, mit in- oder ausländischen
Amtsstellen zusammenarbeiten oder diese mit der Durch-
führung beauftragen, sofern die andere Stelle Gewähr dafür
bietet, die Beschaffung entsprechend den Bestimmungen
dieses Gesetzes durchzuführen.
Artikel  36  regelt  das  Eindringen  in  Computersysteme
und -netzwerke. Wenn Computersysteme und Compu-
ternetzwerke, die sich im Ausland befinden, für Angriffe auf
kritische Infrastrukturen in der Schweiz verwendet werden,
so kann der Nachrichtendienst des Bundes in diese Compu-
tersysteme und Computernetzwerke eindringen, um den Zu-
gang zu Informationen zu stören, zu verhindern oder zu ver-
langsamen. Es geht eben um die Suche nach der Nadel im
Heuhaufen. Das ist eine schwierige Aufgabe, dazu braucht
unser Nachrichtendienst diese gesetzliche Grundlage. Das
ist nach meiner Meinung eine sehr wichtige Voraussetzung,
damit der Nachrichtendienst des Bundes mit den Nachrich-
tendiensten unserer Nachbarländer auf Augenhöhe zusam-
menarbeiten kann. 

Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt bei Block 2 die Mehrheit
der Kommission. Sie wird alle Minderheitsanträge ablehnen. 

Glättli Balthasar (G, ZH): «Jede Person hat Anspruch auf
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung
sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.» So steht
es in Artikel 13 Absatz 1 unserer Bundesverfassung. Ich
werde mich fokussieren auf jenen Abschnitt im Nachrichten-
dienstgesetz, der das fundamental infrage stellt, auf den
7. Abschnitt, «Kabelaufklärung».
Der Begriff «Kabel» tönt relativ behäbig, er tönt relativ altmo-
disch. De facto geht es um eine Internetüberwachung, um
die Suche nach irgendwelchen Schlagworten. Auch die im
Gesetz vorgesehenen scheinbaren Schranken dieser Über-
wachung sind nicht tauglich, um aus einem Instrument, das
vor allem den Heuhaufen grösser macht, ein Instrument zu
machen, das wirklich hilft, die Nadel besser zu finden.
Es ist kein Zufall, dass Sie zum Thema «Kabelaufklärung»
aus ganz unterschiedlichen Ecken die Empfehlung bekom-
men haben, meinen Minderheitsantrag anzunehmen. Wenn
Amnesty International, die Stiftung für Konsumentenschutz,
die Vereinigung Grundrechte.ch, die Internet Society und der
digitale Wirtschaftsverband Swico gemeinsam Sie alle er-
mahnen, hier genauer hinzuschauen, dann muss, so denke
ich, durchaus etwas Fleisch am Knochen sein.
Es geht hier nicht darum, den Internetzugang einzelner Per-
sonen zu überwachen, sondern es geht um genau das, was
wir alle hier drin – ich glaube, es waren doch Politikerinnen
und Politiker von links bis rechts – vor zwei Jahren kritisiert
haben. Damals deckte Snowden auf, dass die US-amerika-
nischen Geheimdienste – man merkte dann schnell, dass es
nicht nur sie allein sind – den Internetverkehr nach Stichwor-
ten durchsuchen, und zwar unabhängig davon, ob ein be-
stimmter Anfangsverdacht gegen eine bestimmte Person
vorhanden ist oder nicht.
Gegen diese Totalüberwachung sagen wir Grünen Nein, und
wir beantragen Ihnen deshalb mit meinem Einzelantrag, den
gesamten Abschnitt zu streichen. Es wird zwar gesagt, es
dürfe nur grenzüberschreitender Internetverkehr abgefangen
und abgesucht werden, aber haben Sie Folgendes gewusst?
Wenn Sie zum Beispiel ein Android-Handy haben und dort
die komprimierte Dateneinstellung zum Surfen eingestellt
haben, dann werden sämtliche Ihrer Daten – selbst wenn
Sie den Server abrufen, der drei Häuser nebenan steht, also
auch in der Schweiz – über ausländische Server geleitet und
werden entsprechend auch nach Stichworten abgesucht.
Hier geht es um einen ganz, ganz fundamentalen Teil des
Gesetzes. Hier geht es wirklich darum, ob wir die Grenze so
ziehen, dass im Einzelfall gearbeitet wird, oder ob wir Ja sa-
gen dazu, dass unser Nachrichtendienst Mini-NSA spielen
darf, dass unser Nachrichtendienst die Internetinhalte von
uns allen überwachen, auf Schlagworte absuchen darf. Ins
Netz dieser Filter werden wir alle gehen. Die Einzigen, die
nicht ins Netz dieser Filter gehen, sind diejenigen, die wirk-
lich Übles vorhaben, denn sie wissen, wie man Informatio-
nen verschlüsselt und wie sie dann entsprechend mit diesen
Stichwortsuchen nicht gefunden werden können.
Nichts für die Sicherheit, viel gegen unsere Freiheit – da
können wir Grünen nicht zustimmen.

Fischer Roland (GL, LU): Dieser Block betrifft die Kernpunkte
des neuen Nachrichtendienstgesetzes. Es sind dies die
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen, der
Quellenschutz, die Nachrichtenbeschaffung im Ausland und
die Kabelaufklärung. Unser Hauptanliegen hier, die unab-
hängige Kontrollinstanz, habe ich bereits im Rahmen der
Begründung meines Minderheitsantrages dargelegt. Ich
möchte mich deshalb an dieser Stelle im Namen der grünli-
beralen Fraktion insbesondere zu den genehmigungspflichti-
gen Massnahmen und zur Kabelaufklärung äussern.
Wir befürworten im Grundsatz die neuen Kompetenzen des
Nachrichtendienstes in Artikel 25. Mit Ausnahme einer
Massnahme sind wir deshalb mit den Anträgen des Bundes-
rates bzw. der Mehrheit der Kommission einverstanden. Die
Ausnahme betrifft Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 2.
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Mit diesem Buchstaben will der Bundesrat dem Nachrichten-
dienst die Kompetenz geben, in Computersysteme und
Computernetzwerke einzudringen, um erstens dort vorhan-
dene oder von dort aus übermittelte Informationen zu be-
schaffen und um zweitens den Zugang zu Informationen zu
stören, zu verhindern oder zu verlangsamen, falls die Com-
putersysteme und Computernetzwerke für Angriffe auf kriti-
sche Infrastrukturen verwendet werden.
Mit Ziffer 1, dem Eindringen zu Überwachungszwecken, sind
wir einverstanden. Wir werden daher den Antrag der Minder-
heit Vischer Daniel dort ablehnen. Skeptisch sind wir jedoch
bei Ziffer 2, beim Eindringen, das erfolgt, um zu stören.
Denn die Bestimmung mit dieser Aufgabe ist von ganz ande-
rer Qualität als sämtliche anderen Bestimmungen in diesem
Artikel. Ziffer 2 ist die einzige Bestimmung, wo es nicht um
die Informationsbeschaffung des Nachrichtendienstes geht;
mit dieser Ziffer erteilen wir dem Nachrichtendienst quasi die
Kompetenz zur Cyberabwehr.
Es stellt sich für uns die Frage, ob die Aufgabe der Cyberab-
wehr im Nachrichtendienstgesetz am richtigen Ort ist und ob
das überhaupt eine Aufgabe des Nachrichtendienstes sein
soll. Denn in diesem Bereich würde der Nachrichtendienst
eine Art Verteidigungsaufgabe erhalten. Diese Aufgabe
müsste im Sinne einer sauberen Trennung der Kompeten-
zen, d. h. der Überwachung einerseits und der operativen
Abwehr andererseits, durch eine andere Instanz wahrge-
nommen werden. Der Nachrichtendienst soll Informationen
beschaffen und auswerten, er soll jedoch nicht elektronisch
Krieg führen. Die Grünliberalen unterstützen deshalb bei Ar-
tikel 25 die Minderheit I (Graf-Litscher), nicht weil wir die
Massnahme generell kritisieren, sondern weil sie aus unse-
rer Sicht am falschen Ort geregelt ist und nicht eine opera-
tive Aufgabe des Nachrichtendienstes sein soll.
Sehr skeptisch stehen die Grünliberalen der Kabelaufklä-
rung gegenüber. Bei der Kabelaufklärung werden bestimmte
Datenströme auf internationalen Kabeln erfasst und ähnlich
wie bei der Funkaufklärung, welche von der Schweiz heute
schon praktiziert wird, nach Inhalten abgesucht, triagiert und
dann ausgewertet. Der Nutzen solcher flächendeckender
Überwachungsmassnahmen ist fraglich, weil man hier ja die
sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen sucht. Hinzu kommt,
dass gemäss Bundesrat bei der Kabelaufklärung, im Gegen-
satz zur Funkaufklärung, keine unabhängige Kontrollinstanz
vorgesehen ist, und das wäre aus unserer Sicht zentral. Un-
sere Minderheit will eine solche für sämtliche genehmi-
gungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen einführen.
Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Aufgabe der Kabelauf-
klärung bitte ich Sie, dieser Minderheit zu folgen, damit wir
dort, wo es ganz besonders sensibel ist, eine unabhängige
Instanz haben. Sollte die Mehrheit des Rates die unabhän-
gige Kontrollinstanz ablehnen, wäre es aus Sicht der Grünli-
beralen zweckmässig, die Kompetenz zur Kabelaufklärung
nochmals gründlich zu überdenken. In diesem Fall werden
die Grünliberalen die Kabelaufklärung auch ablehnen und
dem Antrag Glättli zustimmen.
Noch zwei, drei Worte zu weiteren Anträgen in diesem
Block: Den Anträgen der Minderheit Vischer Daniel zu Arti-
kel 28 und der Minderheit I (Galladé) zu Artikel 29, wo es
eben um den Freigabeprozess geht, werden wir insbeson-
dere auch deshalb zustimmen, weil diese Regelungen aus
unserer Sicht praktikabler und klarer sind als jene, die der
Bundesrat und die Mehrheit vorsehen.

Müller Walter (RL, SG): Wir sind hier unzweifelhaft im Kern-
bereich des Gesetzes angelangt. Sie entscheiden hier und
heute, ob dieses Gesetz Zähne bekommt, und Sie entschei-
den auch, ob diese Zähne nur zubeissen, wenn es notwen-
dig ist. 
Ich glaube, wir können hier grundsätzlich von drei Konzep-
ten sprechen: Das erste Konzept ist jenes der Kommissions-
mehrheit; es ist gleichzeitig das Konzept des Bundesrates,
aber die Mehrheit hat wichtige Präzisierungen angebracht.
Sie sagt z. B. auch, wann Anträge des NDB nicht bewilligt
werden dürfen oder unter welchen Umständen sie überhaupt
gestellt werden können. 

Dann haben wir das zweite Konzept, das ist das Konzept der
Minderheit Fischer Roland. Herr Fischer möchte die unab-
hängige Kontrollinstanz als zusätzliche Bewilligungsinstanz.
Wir haben ja schon ein dreistufiges Verfahren, das heisst,
das Bundesverwaltungsgericht mit dem Präsidenten oder
der Präsidentin der zuständigen Abteilung, den Vorsteher
des VBS und den Sicherheitsausschuss des Bundesrates.
Wir haben diesen Sicherheitsausschuss klar definiert, wir
haben gesagt, er bestehe aus den Vorstehern von VBS,
EDA und EJPD. Wir haben auch gesagt, dass solche An-
träge – wenn es Zweifel gibt – dem Gesamtbundesrat vorge-
legt werden können. Die Minderheit Fischer Roland will hier
mit der unabhängigen Kontrollinstanz zusätzlich eine Hürde
einbauen. Blättern Sie doch auf Seite 63 der Fahne, da kön-
nen Sie lesen: «Der Bundesrat bestimmt eine unabhängige
Kontrollinstanz, welche die Tätigkeit des Nachrichtendien-
stes auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüft. Die Kontrollin-
stanz versieht ihre Aufgaben weisungsgebunden.» Macht es
eigentlich Sinn, Bewilligungsbehörde und Kontrollinstanz zu-
sammenzuführen? Ich glaube, dass das eine klassische Auf-
gabe der Geschäftsprüfungsdelegation ist. Sie würden hier
eine klassische Vermischung machen, die Kontrollinstanz
würde sozusagen auch zur Bewilligungsbehörde – das geht
doch nicht! Also, lehnen Sie diesen Antrag der Minderheit Fi-
scher Roland ab.
Dann haben wir ein drittes Konzept, jenes der Minderheit Vi-
scher Daniel. Ich weiss nicht, ob wir hier wirklich von einem
Konzept sprechen können. Es ist eine Nulllösung, also quasi
ein Nullkonzept – man könnte auch sagen, es sei konzept-
los. Verstehe jemand die Logik der Grünen! Wenn wir über
die Armee sprechen, wenn wir über die Weiterentwicklung
der Armee sprechen, wenn wir von Rüstungsprogrammen
sprechen, dann höre ich immer das gleiche Votum: Wir wür-
den uns gegen die falschen Gefahren rüsten, wir müssten
uns rüsten gegen Cyberattacken, gegen Angriffe aus dem
Ausland auf unsere kritischen Infrastrukturen, wir würden die
falsche Sicherheitspolitik betreiben. Nun, was sehen Sie
heute? Auch das wollen die Grünen offenbar nicht. Ihre Lo-
gik ist eigentlich eben keine Logik.
Ich bitte Sie, das auch entsprechend zu würdigen. Ich muss
Ihnen sagen: Die Farbe Grün ist mir als Spinatproduzent
noch sympathisch. Ich hoffe, Sie essen auch viel davon, das
ist gut für Ihre Gesundheit und nützt uns. Aber die Logik der
Grünen – wer will sie verstehen? Ich kann sie nicht verste-
hen. 
Noch eines: Daniel Vischer hat gestern hier erklärt, dass wir
hier eigentlich von einer Tagesordnung der Überwachung
sprechen. Wir sprechen im Maximum von zehn, zwölf Fällen
im Jahr. Jetzt haben wir vielleicht vier Fälle. Man kann doch
hier nicht von einer Tagesordnung sprechen. Ich muss Ihnen
sagen: Wenn mich jemand fragen würde, ob hier Daniel Vi-
scher Demagogie betreibt, dann würde ich mich nicht beru-
fen fühlen, dem zu widersprechen; das ist leider so.
Wir von der FDP-Liberalen Fraktion beantragen Ihnen, dem
Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Wir schaf-
fen damit griffige Massnahmen, aber auch ein griffiges Con-
trolling.

Vischer Daniel (G, ZH): Herr Müller, haben Sie meinen Voten
gestern und heute überhaupt zugehört? Ich habe gesagt,
nun komme die Überwachung im präventiven Bereich mit
Eindringen in den Persönlichkeitsbereich des Einzelnen wie-
der auf die Tagesordnung des Gesetzes; ich habe gesagt,
selbstverständlich sei es nicht die gleiche Überwachung wie
damals beim Fichenstaat, aber es gehe weiter, als wohl Herr
Bundesrat Ueli Maurer meine, weil es nur dann etwas nützt.
Wie kommen Sie da auf Demagogie? Geben Sie doch Ant-
wort, sagen Sie, warum Sie glauben, es seien nur vier Per-
sonen betroffen!

Müller Walter (RL, SG): Ja gut, ich habe Ihnen sehr gut zu-
gehört, Herr Kollege Vischer; Sie haben gestern wortwört-
lich gesagt, die Überwachung stehe mit diesem Gesetz auf
der Tagesordnung. Ich lese daraus, dass Sie dem Volk sug-
gerieren, man wolle jetzt den Überwachungsstaat etablieren,
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und ich denke, das wird auch so vom Volk verstanden, und
das interpretiere ich als klassische Demagogie.

Maurer Ueli, Bundesrat: In Block 2 geht es um den Kern der
in der Öffentlichkeit geführten Diskussion: um besondere
Beschaffungsmassnahmen. Ich habe dieser Diskussion zu-
gehört und in den letzten Tagen auch die Berichterstattung
in den Medien etwas verfolgt. Man versucht den Eindruck zu
erwecken, dass da einige «lusche» Gestalten des Nachrich-
tendienstes ehrenwerte Bürgerinnen und Bürger überwa-
chen. So ist es definitiv nicht. Wir wollen zusätzliche Be-
schaffungsmassnahmen, wo es um die Sicherheit der
Schweiz geht. Es müssen wesentliche Landesinteressen be-
troffen sein, genau das gibt dieses Gesetz ja vor.
Es geht also darum, allenfalls die Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, Spionage gegen die Schweiz oder Ter-
rorismus verfolgen zu können. Es geht nicht um irgendwel-
che Kleinigkeiten, sondern um Tätigkeiten, mit denen krimi-
nelle Organisationen versuchen, die Sicherheit der Schweiz
oder die Sicherheit unseres Umfeldes nachhaltig zu stören.
Da sind Ausnahmen möglich und notwendig, weil wir damit
die Freiheit der Bürger schützen und die Sicherheit gewähr-
leisten. Es ist also nicht so, dass im Nachrichtendienst «lu-
sche» Gestalten tätig sind. Im Nachrichtendienst arbeiten,
wie in der ganzen übrigen Bundesverwaltung, ganz normale
Bundesbeamte, die die Gesetze umsetzen und einen mög-
lichst guten Job machen. Das Bild, das man vom Nachrich-
tendienst oft zeichnet, das Bild von Geheimdienstlern mit
Schlapphüten, muss ich in aller Deutlichkeit korrigieren. Es
sind ehrenwerte, ich würde sagen: biedere Bundesbeamte,
die ihren Auftrag erfüllen, nichts anderes.
Ausserdem sollen nicht ehrenwerte Bürger überwacht wer-
den, sondern Personen, die der Schweiz oder unserem Um-
feld wirklich an die Wäsche wollen. Diese Personen wollen
uns nicht etwa im Alltag auf kriminelle Weise etwas stören,
sondern sie gehören zu Organisationen, die die Sicherheit
der Schweiz gefährden. Das müssen wir uns immer wieder
vor Augen halten. Da sollen die besonderen Beschaffungs-
massnahmen einsetzen. Wir diskutieren darüber ja schon
länger. Es geht einmal um die zusätzliche technische Mög-
lichkeit der Kabelaufklärung. Wir kennen seit Jahrzehnten
die Funkaufklärung. Die moderne Technologie funktioniert
nicht mehr über Satelliten, sondern basiert auf Kabeln. Wir
müssen mit dieser Technologie Schritt halten, wir müssen
auch Kabelaufklärung machen können.
Wenn es so wäre, wie Herr Glättli hier ausgeführt hat, dann
wäre ich auch gegen Kabelaufklärung. Es geht nicht darum,
flächendeckend alles zu überwachen und mit Filtern und
Stichworten zu suchen. Der Vergleich mit der NSA ist völlig
abwegig. Wenn Sie nur schon die Personalsituation bei der
NSA und unserem Nachrichtendienst betrachten, so sehen
Sie: Wir sind mit den Leuten, die wir einsetzen, im Bereich
von 0,0 Promille der NSA. Das ist also nicht vergleichbar.
Wir machen genau das in der Kabelaufklärung, was Herr
Glättli gefordert hat: Wir schauen ganz genau hin. Ich habe
Ihnen das gestern schon gesagt: Kabelaufklärung muss
auch bewilligt werden. Kabelaufklärung ist dann möglich,
wenn einer der Partner im Ausland ist, nicht dann, wenn
beide in der Schweiz sind und die Kommunikation über ei-
nen ausländischen Server geht. Einer der Betroffenen muss
im Ausland sein. Da sehen Sie wieder: Es geht um die Inter-
essen der Schweiz, die wir hier wahrnehmen wollen. Es geht
keinesfalls um eine Totalüberwachung, sondern um genaues
Hinsehen, und zwar dort, wo unsere Sicherheit eben gefähr-
det sein könnte. Das ist die Kabelaufklärung.
Zum Eingriff in Datensysteme liegt ein Antrag der Minder-
heit I (Graf-Litscher) vor. Er würde es zwar noch akzeptie-
ren, dass man beobachtet, aber man soll dann nicht han-
deln. Was wir beobachten, sind ja wieder Angriffe, z. B. ge-
gen unsere kritische Infrastruktur: Angriffe gegen Atomkraft-
werke in der Schweiz, gegen die Energieversorgung, gegen
das Gesundheitswesen. Da nur zuschauen, aber nicht ver-
suchen, den Zugang zu verlangsamen, scheint uns dann
doch etwas gar wenig zu sein. Der Bundesrat ist der Mei-
nung, dass diese Aufgabe am besten beim Nachrichten-

dienst angesiedelt wird. Es geht also wieder darum, Angriffe,
die man feststellt, die auf uns zukommen, rechtzeitig zu ver-
zögern, zu verlangsamen oder zu stören. Nur zuzuschauen
und zu protokollieren genügt nicht. Auch hier reden wir nicht
von irgendeinem kleinen Schaden, sondern es geht darum,
dass die Sicherheit der Schweiz, unserer Gesellschaft, ge-
fährdet ist. Wir sind der Meinung, dass wir dann eingreifen
müssen. 
Zum Antrag der Minderheit Fischer Roland, eine unabhän-
gige Kontrollinstanz zu bestimmen, die die Freigabe vorneh-
men muss: Hier hat der Bundesrat eine grundsätzlich an-
dere Auffassung. Er vertritt die Auffassung, dass es Aus-
druck eines politischen Willens ist, wenn man eine Bewilli-
gung erteilt. Deshalb muss dafür auch die politische Verant-
wortung übernommen werden. Die politische Verantwortung
kann nicht an eine unabhängige Instanz delegiert werden,
vielmehr muss der Bundesrat für den Entscheid geradeste-
hen. Der Bundesrat muss diese Bewilligung erteilen, im vol-
len Bewusstsein, dass er eben auch die politische Verant-
wortung dafür übernehmen muss. 
Mit dem Sicherheitsausschuss, den Sie in der Kommission
eingefügt haben, ist auch gewährleistet, dass der Bundesrat
die Beurteilung aus verschiedener Optik vornehmen wird. Es
ist das EDA dabei, also die aussenpolitische Komponente.
Man fragt, welchen Einfluss das, was wir machen, auf die
Aussenpolitik hat. Es ist das EJPD dabei, mit dem Bundes-
amt für Justiz. Es gibt also noch einmal eine juristische Be-
urteilung. Es ist das VBS dabei, das die Beurteilung aus si-
cherheitspolitischer Sicht macht. Damit haben Sie die poli-
tische Verantwortung dort angesiedelt, wo sie wahrgenom-
men werden muss. Damit haben Sie mit der GPDel dann
auch die Möglichkeit, die politische Behörde zu kontrollieren,
es ist nicht irgendeine aussenstehende unabhängige Kon-
trollinstanz. Wir meinen, dass das Eingliedern in die politi-
sche Verantwortung das Richtige ist. Es kann durchaus, wie
Sie ja bemerkt haben, politisch heikle Entscheide geben,
und dann muss die Verantwortung durch den Bundesrat
übernommen werden und darf nicht delegiert werden; das
zum Grundsätzlichen.
Wenn Sie diesen Ausführungen zu Block 2 folgen, dann soll-
ten Sie unserer Meinung nach bei Artikel 25 die Anträge der
Minderheiten ablehnen, aus den Gründen, die ich Ihnen jetzt
dargelegt habe. Ich bitte Sie, dem Bundesrat und der Mehr-
heit Ihrer Kommission zu folgen.
Das Gleiche zieht sich dann durch bei Artikel 26, mit der Be-
gründung, die ich Ihnen gegeben habe.
Bei Artikel 28 übernehmen wir den Antrag der Kommissions-
mehrheit. Der Antrag der Minderheit Vischer Daniel möchte,
dass die zuständige Abteilung des Bundesverwaltungsge-
richtes in Dreierbesetzung entscheidet. Es ist eine Zeitfrage:
Wenn das Bundesverwaltungsgericht in Dreierbesetzung
rechtzeitig entscheidet, können wir damit leben. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat die vorliegende Lösung aber aus
Gründen der Praktikabilität vorgeschlagen. Der Minderheits-
antrag Vischer Daniel ist zwar nicht abwegig, ich bitte Sie
aber trotzdem, beim Antrag der Mehrheit zu bleiben. 
Bei Artikel 29 bitten wir Sie ebenfalls, der Mehrheit zu folgen.
Hier liegt der Antrag der Minderheit I (Galladé) vor, die bei
fehlender Einigkeit der drei Departemente immer den Bun-
desrat entscheiden lassen möchte. Ich glaube nicht, dass
die Klarheit so gross ist, wie Frau Galladé das hier vorne er-
klärt hat. Denn wenn drei entscheiden, was heisst dann «Ei-
nigkeit»? Es müsste wahrscheinlich «Einstimmigkeit» heis-
sen, wenn Sie das schon wollen. Ich glaube nicht, dass das
zur Klarheit beiträgt. Ich kann Ihnen versichern, dass der
Bundesrat oder auch das Dreiergremium hier durchaus die
Sensibilität hat, ganz heikle Entscheide ohnehin zu bespre-
chen.
Bei den Artikeln 30 und 31 empfehle ich Ihnen die Minder-
heitsanträge zur unabhängigen Kontrollinstanz zur Ableh-
nung. Dann sind wir eigentlich in etwa durch.
Zusammengefasst bitte ich Sie aus den genannten Grün-
den, der Mehrheit Ihrer Kommission und dem Bundesrat zu
folgen und die Minderheitsanträge abzulehnen.
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Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission:  Je traiterai
des propositions de minorité aux articles 25 à 36 et laisserai
le soin à Monsieur Roland Borer de traiter des propositions
de minorité figurant aux articles 38 à 42.
Pour s'acquitter de ses tâches, en particulier pour détecter
assez tôt les menaces et les dangers, le Service de rensei-
gnement de la Confédération (SRC) a besoin de moyens ef-
ficaces de recherche d'informations. Les activités menées
dans la clandestinité sont courantes dans les domaines de
compétence du SRC. Il est donc très difficile de collecter des
renseignements sur les activités et les intentions de ces mi-
lieux si la recherche d'informations se limite aux lieux pu-
blics.
La majorité de la commission est d'avis que ces moyens ne
suffisent pas. Si le SRC doit jouer pleinement son rôle d'or-
gane préventif pour la sécurité de la Confédération, la majo-
rité de la commission est convaincue qu'il faut lui donner la
possibilité de mettre en oeuvre des mesures de recherche
supplémentaires.
Ces mesures sont listées à l'article 25 alinéa 1: la surveil-
lance de la correspondance par poste et télécommunication;
la détermination de l'emplacement de personnes ou d'ob-
jets; l'utilisation d'appareils de surveillance dans des locaux
privés; l'introduction dans des systèmes et réseaux informa-
tiques; la fouille de locaux, de véhicules ou de conteneurs.
La majorité de la commission estime que ces mesures de
recherche sont nécessaires et doivent permettre au SRC de
remplir son mandat. Ces mesures étant exécutées secrète-
ment et à l'insu des personnes concernées, il est important,
aux yeux de la majorité de la commission, que de telles me-
sures intrusives ne soient autorisées que dans les cas im-
portants, lorsque la sûreté de notre pays est menacée. Pour
ce faire, la loi définit un cadre strict et une procédure d'auto-
risation à plusieurs niveaux. Avant de pouvoir être mises en
oeuvre par le SRC, ces mesures doivent être autorisées par
le Tribunal administratif fédéral et, après consultation de la
Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, être avali-
sées par le chef du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports. Le directeur du
SRC peut, à titre exceptionnel, ordonner leur mise en oeuvre
immédiate si un danger est imminent. La demande d'autori-
sation doit alors être adressée au Tribunal administratif fédé-
ral dans les 24 heures.
La commission estime que ce système devrait permettre
d'éviter des abus et propose donc, par 17 voix contre 2 et
5 abstentions, d'approuver ces nouvelles mesures et de re-
jeter la proposition défendue par la minorité II (Vischer Da-
niel) ainsi que la proposition défendue par la minorité Vis-
cher Daniel, qui vise à biffer la section 4, c'est-à-dire les ar-
ticles 25 à 32, et à renoncer aux mesures de recherche sou-
mises à autorisation.
En commission, ce sont notamment les mesures visées à la
lettre d qui ont fait l'objet de discussions approfondies. Ce
sont les mesures qui visent à s'introduire dans des systèmes
et réseaux informatiques.
Aujourd'hui, de plus en plus de déclarations et d'actions me-
naçant la sécurité transitent par des sites Internet sécurisés.
Au vu des menaces croissantes qu'elles entraînent pour la
sûreté du pays, la majorité de la commission estime oppor-
tun que le SRC puisse explorer ces réseaux informatiques et
évaluer ces menaces dans le cadre de ses tâches de pré-
vention. La majorité de la commission estime que, dès
qu'une attaque est en cours, l'engagement du SRC doit être
envisagé comme instrument de dernier recours.
La commission vous propose, par 16 voix contre 8, d'ap-
prouver cette possibilité et de rejeter la proposition de la mi-
norité I (Graf-Litscher).
L'article 28 régit la procédure d'autorisation des mesures de
recherche d'informations. La procédure d'autorisation propo-
sée comprend deux phases. Dans un premier temps, le
SRC doit demander l'autorisation d'une instance judiciaire,
en l'occurrence du Tribunal administratif fédéral. L'apprécia-
tion et l'autorisation de la mesure d'un point de vue politique
par le chef du DDPS n'interviennent que dans un second
temps, lorsque le Tribunal administratif fédéral a approuvé la

mesure. Avant de donner son aval, le chef du DDPS
consulte la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité
(Délséc). Lorsqu'il soumet sa demande au Tribunal adminis-
tratif fédéral, le projet prévoit que le SRC fournisse une justi-
fication de la nécessité de la mesure de recherche et l'indi-
cation de son but spécifique. Pour obtenir l'autorisation, il est
donc indispensable que le SRC soit tenu d'indiquer au Tribu-
nal administratif fédéral quelles mesures de recherche il a
d'ores et déjà entreprises et comment il justifie qu'elles
soient restées vaines.
A l'alinéa 2, il est stipulé que le président de la cour compé-
tente du Tribunal administratif fédéral statue en tant que juge
unique dans les 5 jours ouvrables.
La commission a examiné différentes questions, notamment
celle de savoir si le Tribunal administratif fédéral était l'or-
gane approprié et si le président de la cour compétente pou-
vait statuer seul ou si un collège de plusieurs juges ne serait
pas préférable. Au final, la majorité estime que la solution
choisie par le Conseil fédéral est la meilleure. Je précise que
le représentant du tribunal, que la commission a auditionné,
a assuré que cette organisation était la mieux à même de
garantir une décision rapide.
La commission vous recommande par conséquent, par
14 voix contre 8, de rejeter la proposition de la minorité Vi-
scher Daniel.
A l'alinéa 2bis, la commission reprend une proposition de la
Délégation des Commissions de gestion. La procédure d'au-
torisation pour les mesures de recherche particulières s'ins-
pire de la procédure en vigueur pour les mesures de surveil-
lance secrètes des autorités de poursuite pénale. Dans son
message, le Conseil fédéral indique qu'une éventuelle pro-
cédure pénale et des mesures de surveillance ordonnées
dans ce cadre priment les recherches d'informations pré-
vues par la loi sur le renseignement. Or le présent projet ne
règle pas la question de savoir comment le Tribunal adminis-
tratif fédéral peut déterminer qu'une procédure pénale est
d'ores et déjà engagée contre une personne et, pour cette
raison, refuser d'autoriser la mesure du SRC. Il s'agit d'éviter
que le Tribunal administratif fédéral et le SRC ne mettent sur
écoute les mêmes personnes ou ne tentent de pénétrer
dans les systèmes informatiques des mêmes personnes de
manière simultanée.
A l'alinéa 6, la haute surveillance parlementaire ne peut
s'exercer sur des décisions du Tribunal administratif fédéral.
Par conséquent, le travail de la Délégation des Commissions
de gestion se limite à contrôler la procédure d'autorisation à
proprement parler. 
L'article 29 règle l'aval que doit donner le chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports après avoir consulté la Délégation du Conseil
fédéral pour la sécurité. Conformément au droit en vigueur,
le Conseil fédéral décide seul de constituer des délégations.
L'article 29 soulève donc la question de savoir si l'existence
de la Délséc doit être inscrite dans la loi et si la composition
de celle-ci doit être prévue. Cela pourrait être évité si le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères et le Département
fédéral de justice et police étaient mentionnés explicitement.
De plus, la loi ne précise pas quelles informations le chef du
DDPS doit présenter aux deux autres conseillers fédéraux.
Pour que les départements associés puissent participer à la
conception de la consultation, la procédure doit être organi-
sée par écrit. C'est la solution que vous propose la majorité
de la commission, qui reprend une proposition de la Déléga-
tion des Commissions de gestion.
Des propositions alternatives ont également été discutées. Il
s'agit, d'une part, de la proposition de la minorité I (Galladé)
qui prévoit que le Conseil fédéral puisse trancher en cas de
désaccord entre les départements. La majorité de la com-
mission est d'avis que ce voeux est déjà exaucé puisque les
cas où les départements ne peuvent s'entendre sont d'im-
portance et par conséquent peuvent être présentés au Con-
seil fédéral. La commission vous invite, par 14 voix contre 8,
à suivre sa proposition. D'autre part, la proposition de la mi-
norité II (Fischer Roland) vise la création d'un organe de
contrôle indépendant. La majorité de la commission est
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d'avis qu'une telle instance constituerait un corps étranger
dans le système. Un tel organe, impliqué dans la décision,
porterait une part de responsabilité et ne pourrait ensuite
pas être en même temps l'organe qui effectue des contrôles.
La majorité de la commission souhaite séparer clairement le
domaine opérationnel du domaine du contrôle.
La commission a rejeté la proposition défendue par la mino-
rité II (Fischer Roland) par 15 voix contre 8.
L'article 32 règle l'obligation d'informer a posteriori les per-
sonnes visées par des mesures soumises à autorisation.
L'alinéa 2 stipule que le SRC peut différer l'information des
personnes surveillées si ceci est nécessaire en raison d'un
intérêt public prépondérant lié à la sécurité intérieure. La
majorité de la commission estime que cette disposition est
pertinente pour éviter qu'une personne représentant une
menace pour la sécurité du pays ne soit informée que des
mesures sont prises contre elle.
La commission vous recommande, par 22 voix contre 2, de
rejeter la proposition défendue par la minorité Vischer Da-
niel.
Le dernier élément concerne la proposition Schneider
Schüttel à l'article 36 alinéa 1. La version adoptée par la
commission a été formulée par l'administration et reprend la
hiérarchie imaginée dans l'entier du projet. C'est une propo-
sition, je le répète, faite par l'administration et adoptée à
l'unanimité par la commission.

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission: Gestatten Sie
mir eine Vorbemerkung: Herr Kollege Vischer spricht im Zu-
sammenhang mit diesem Gesetz immer vom Geheimdienst.
Der Kommissionsmehrheit, ich denke, sogar der ganzen
Kommission ist klar, dass wir vom Nachrichtendienst spre-
chen müssen. Zwischen dem, was ein Geheimdienst macht,
und dem, was ein Nachrichtendienst macht, sind doch wahr-
scheinlich wesentliche Unterschiede vorhanden, Herr Kol-
lege Vischer.
Zu den Artikeln 38 bis 42: Für die Kommissionsmehrheit war
in diesem Bereich – er betrifft die Kabelaufklärung – immer
klar, dass es sich hier um ein bewilligungs-, ein genehmi-
gungspflichtiges Vorgehen handelt. Es ist also nicht so – da
hätte die Kommissionsmehrheit auch nie mitgemacht –,
dass man hier dem Nachrichtendienst eine Carte blanche
geben würde, damit er im Bereich der Kabelaufklärung tun
und lassen kann, was er will. Da hat die Kommission sehr
präzise festgelegt, welche Verfahren durchlaufen werden
müssen, damit Kabelaufklärung betrieben werden kann.
Im Sinne der Aussagen von Herrn Bundesrat Maurer möchte
ich hier ergänzen: Auch die Kommission war der Meinung,
dass für diesen Bereich ein politisch verantwortliches Gre-
mium bezeichnet werden muss. Da haben wir eben an ober-
ster Stelle den Bundesrat. Das ist auch der Grund, weswe-
gen die Kommissionsmehrheit die sogenannte unabhängige
Kontrollinstanz nicht als gute oder praktikable Lösung ange-
sehen hat.
Der Antrag der Minderheit Graf-Litscher, welche den gesam-
ten 7. Abschnitt mit dem Büpf koordinieren wollte, ist zurück-
gezogen; darauf muss ich nicht weiter eingehen.
Wir haben jetzt sehr oft gehört, dass der Nachrichtendienst
die Möglichkeiten im Bereich der Kabelaufklärung missbrau-
chen könnte. Ich sehe da eigentlich keine grosse Gefahr,
und zwar gerade deshalb, weil wir hier klare Kontrollstruktu-
ren und klare Verfahren haben. Aber in den kritischen Äus-
serungen habe ich sehr selten gehört, dass Kabelnetze als
solche von Terroristen und anderen Organisationen eben
auch missbraucht werden können. Darum geht es doch. Es
geht darum, dass man bei konkreten Verdachtsmomenten,
die nicht durch die Bundesanwaltschaft aufgeklärt werden
können, präventiv Einfluss nehmen und gezielt – gezielt! –
Kontrollen durchführen kann. Es geht nirgendwo – nir-
gendwo! – um eine totale Überwachung der Bevölkerung.
Das ist schlichtweg nicht so. Und wenn man die Lösung von
Herrn Kollege Vischer will und sagt, dass für all dieses ei-
gentlich die Bundesanwaltschaft zuständig sei, dann müs-
sen Sie, Herr Kollege Vischer, der Bundesanwaltschaft ei-

nen Bereich Nachrichtendienst anhängen. Dann kann man
dort diese Aufgabe erfüllen.
Die Kommission hat aber in der Mehrheit die Meinung ver-
treten, dass hier bezüglich der Bewilligungsverfahren und
bezüglich der Möglichkeiten, die der Nachrichtendienst ha-
ben soll, klar legiferiert wird; das ist denn auch der Grund,
weswegen wir finden, dass Sie hier den Mehrheitsentschei-
den zustimmen sollten.
Herr Kollege Glättli will den gesamten 7. Abschnitt streichen;
auch das ist diskutiert worden, auch das war ein Thema.
Das Problem ist aber, dies mit Blick auf die Zahl der Nutzer
und die Grösse der Netzkapazitäten, dass Kabelnetze ge-
genüber den Funknetzen zunehmend wichtig werden. Die
Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass man einen im-
mer wichtiger werdenden technischen Teil der Kommunika-
tion nicht grundsätzlich von Kontrollen ausschliessen kann.
Deswegen ist auch der Einzelantrag Glättli auf Streichung
des gesamten 7. Abschnitts, also der Artikel 38 bis 42, abzu-
lehnen. 
Herr Kollege Müller hat es als Fraktionssprecher klar und
deutlich gesagt: Die Lösung der Mehrheit der Kommission
entspricht auch den Grundsätzen der Gewaltenteilung. Es
kann nicht sein, dass die überprüfende Stelle schlussendlich
auch noch die genehmigende Stelle ist oder umgekehrt.

Le président (Rossini Stéphane, président): La minorité Vi-
scher Daniel propose de biffer les articles 25 à 32. Avant de
nous prononcer sur cette proposition, nous allons mettre au
point les articles 25 à 32.

Art. 25
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit I
(Graf-Litscher, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Galladé,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1 Bst. d Ziff. 2
Streichen

Antrag der Minderheit II
(Vischer Daniel, van Singer)
Abs. 1 Bst. d
Streichen

Antrag der Minderheit III
(Fischer Roland, Allemann, Flach, Fridez, Galladé, Graf-Lit-
scher, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1 Bst. f
f. der Einsatz von Fluggeräten und Satelliten.

Art. 25
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité I
(Graf-Litscher, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Galladé,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1 let. d ch. 2
Biffer

Proposition de la minorité II
(Vischer Daniel, van Singer)
Al. 1 let. d
Biffer

Proposition de la minorité III
(Fischer Roland, Allemann, Flach, Fridez, Galladé, Graf-Lit-
scher, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1 let. f
f. utiliser des aéronefs et des satellites.

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité III a déjà été rejetée à l'article 14. 
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Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 601)
Für den Antrag der Mehrheit ... 116 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 67 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 602)
Für den Antrag der Mehrheit ... 130 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 45 Stimmen
(8 Enthaltungen)

Art. 26
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
...
a. ... a bis d gegeben ist. (Rest streichen)
...

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 2
... sowie die Freigabe durch die unabhängige Kontrollinstanz
(Art. 75) ein.
Abs. 3
... sowie die Freigabe durch die unabhängige Kontrollinstanz
(Art. 75) vorliegen. Die ...

Art. 26
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
...
a. ... lettres a à d. (Biffer le reste)
...

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 2
... et l'aval de l'organe de contrôle indépendant (art. 75).
Al. 3
... et de l'aval de l'organe de contrôle indépendant (art. 75).
Ces services ...

Abs. 1 – Al. 1

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 603)
Für den Antrag der Mehrheit ... 117 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 66 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Abs. 2, 3 – Al. 2, 3

Le président (Rossini Stéphane, président): Nous nous pro-
noncerons sur la proposition de la minorité Fischer Roland à
l'article 29. 

Art. 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 28
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
...
a. der Angabe des spezifischen Ziels der Beschaffungs-
massnahme und der Begründung ihrer Notwendigkeit sowie
der Erläuterung, warum bisherige Abklärungen erfolglos wa-
ren bzw. sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig
erschwert würden;
...
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2bis
Der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwal-
tungsgerichts genehmigt eine beantragte Beschaffungs-
massnahme nicht, wenn eine solche Massnahme bereits
aufgrund eines Strafverfahrens gegen die betroffenen Perso-
nen nach Absatz 1 Buchstabe b bewilligt worden ist und die
Strafuntersuchung einen Zusammenhang zur konkreten Be-
drohung aufweist, welche die Beschaffungsmassnahme des
NDB abklären soll. Die zuständigen Zwangsmassnahmen-
gerichte erteilen dem Bundesverwaltungsgericht die not-
wendigen Auskünfte.
Abs. 3–5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 6
Der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwal-
tungsgerichts erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht zu-
handen der GPDel. Er ist in seinen allgemeinen Teilen öf-
fentlich zugänglich.

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Galladé,
Graf-Litscher, van Singer, Voruz)
Abs. 2
Die zuständige Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts
entscheidet in Dreierbesetzung.

Art. 28
Proposition de la majorité
Al. 1
...
a. l'indication du but spécifique de la mesure de recherche et
la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour les-
quelles les investigations seraient vaines ou excessivement
difficiles;
...
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2bis
Le président de la cour compétente du Tribunal administratif
fédéral n'autorise pas une mesure de recherche demandée
lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d'une procé-
dure pénale engagée à l'encontre des personnes visées à
l'alinéa 1 lettre b et que l'enquête pénale présente un lien
avec la menace concrète que la mesure de recherche du
SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte
compétents fournissent au Tribunal administratif fédéral les
renseignements dont il a besoin.
Al. 3–5
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 6
Le président de la cour compétente du Tribunal administratif
fédéral établit un rapport d'activité annuel à l'intention de la
Délégation des Commissions de gestion. Les parties géné-
rales de ce rapport sont accessibles au public.
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Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Galladé,
Graf-Litscher, van Singer, Voruz)
Al. 2
La cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue à
trois juges.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 604)
Für den Antrag der Mehrheit ... 114 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 68 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 29
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
... des VBS, nach vorheriger Konsultation des EDA und des
EJPD, über die Freigabe zur Durchführung. Fälle von beson-
derer Bedeutung können dem Bundesrat vorgelegt werden.
Abs. 2
Das Konsultationsverfahren ist schriftlich zu führen.

Antrag der Minderheit I
(Galladé, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Graf-Litscher,
Haller, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
... des VBS, nach vorheriger Konsultation des EDA und des
EJPD, über die Freigabe zur Durchführung. Bei fehlender Ei-
nigkeit der drei Departemente entscheidet der Bundesrat.

Antrag der Minderheit II
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber:
... entscheidet die unabhängige Kontrollinstanz (Art. 75)
über die Freigabe ...

Art. 29
Proposition de la majorité
Al. 1
... après avoir consulté le DFAE et le DFJP. Les cas d'impor-
tance particulière peuvent être présentés au Conseil fédéral.
Al. 2
La procédure de consultation doit être organisée par écrit.

Proposition de la minorité I
(Galladé, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Graf-Litscher,
Haller, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
... le DFAE et le DFJP. Si les trois départements ne par-
viennent pas à se mettre d'accord, c'est le Conseil fédéral
qui tranche.

Proposition de la minorité II
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral, mais:
... autorisée, l'organe de contrôle indépendant (art. 75) dé-
cide s'il y a lieu de la mettre en oeuvre ...

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 610)
Für den Antrag der Mehrheit ... 118 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 65 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Le président (Rossini Stéphane, président): Le vote suivant
vaut également pour les articles 26 alinéas 2 et 3; 30 ali-
néas 1 et 4; 31 alinéa 1 lettre c, alinéa 2 lettre b et alinéa 4;
39 alinéa 2 et 3 ainsi que 75 alinéa 1. 

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 605)
Für den Antrag der Mehrheit ... 116 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 67 Stimmen
(1 Enthaltung)

Art. 26 Abs. 2, 3 – Art. 26 al. 2, 3
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 30
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
... orientiert umgehend das Bundesverwaltungsgericht und
die unabhängige Kontrollinstanz (Art. 75). Diese kann ... 
Abs. 4
... entscheidet die unabhängige Kontrollinstanz (Art. 75)
über die Freigabe zur Weiterführung.

Art. 30
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
... Tribunal administratif fédéral et l'organe de contrôle indé-
pendant (art. 75). Ce dernier ...
Al. 4
... autorisée, l'organe de contrôle indépendant (art. 75) dé-
cide ...

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Fischer Roland a déjà été rejetée à l'article 29. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 31
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
...
c. ... oder die Freigabe durch die unabhängige Kontrollin-
stanz (Art. 75) ...
Abs. 2
...
b. die unabhängige Kontrollinstanz (Art. 75) ...
Abs. 4
... sowie der unabhängigen Kontrollinstanz (Art. 75) ... 

Art. 31
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
...
c. ... son autorisation ou l'organe de contrôle indépendant
(art. 75) refuse de donner son aval.
Al. 2
...
b. l'organe de contrôle indépendant (art. 75) a mis un terme
...
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Al. 4
Il communique au Tribunal administratif fédéral et à l'organe
de contrôle indépendant (art. 75) qu'il a mis ... 

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Fischer Roland a déjà été rejetée à l'article 29. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 32
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, van Singer)
Abs. 2 Bst. b
Streichen

Art. 32
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, van Singer)
Al. 2 let. b
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 606)
Für den Antrag der Mehrheit ... 128 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 56 Stimmen
(0 Enthaltungen)

4. Abschnitt (Art. 25–32)
Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, van Singer)
Streichen

Section 4 (art. 25–32)
Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, van Singer)
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): Nous avons
ainsi mis au point les articles 25 à 32. Nous allons voter
maintenant sur la proposition de la minorité Vischer Daniel
qui prévoit de biffer la section 4 en entier.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 607)
Für den Antrag der Minderheit ... 53 Stimmen
Dagegen ... 120 Stimmen
(11 Enthaltungen)

Art. 33–35
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 36
Antrag der Kommission
Abs. 1
... einer solchen Massnahme. Er kann den Entscheid an den
Vorsteher oder die Vorsteherin des VBS, in Fällen von unter-
geordneter Bedeutung an den Direktor oder die Direktorin
des NDB, delegieren.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Schneider Schüttel
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Schriftliche Begründung
Das Manipulieren von Computersystemen und -netzwerken
im Ausland muss absolute Ausnahme bleiben. Ein derart
wichtiger Entscheid ist vom Bundesrat in Abwägung aller
Vor- und Nachteile selber zu fällen. Eine Delegation an den
Vorsteher oder die Vorsteherin des VBS oder gar an den Di-
rektor oder die Direktorin des NDB ist nicht angebracht. 

Art. 36
Proposition de la commission
Al. 1
... d'une telle mesure. Il peut déléguer cette décision au chef
du DDPS et, dans les cas de moindre importance, au direc-
teur du SRC.
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Schneider Schüttel
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 608)
Für den Antrag der Kommission ... 128 Stimmen
Für den Antrag Schneider Schüttel ... 56 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 37
Antrag der Mehrheit
Abs. 1–5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 6
Stösst er bei seiner Tätigkeit auf erfasste Kommunikationen,
die keine Informationen über sicherheitspolitisch bedeut-
same Vorgänge im Ausland und keine Hinweise auf eine
konkrete Bedrohung der inneren Sicherheit enthalten, löscht
er diese so rasch wie möglich.

Antrag der Minderheit
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 2 Bst. b
Streichen

Art. 37
Proposition de la majorité
Al. 1–5
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 6
Si, lors de son travail, il découvre des enregistrements des
communications qui ne contiennent ni informations sur
l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni
indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il ef-
face ceux-ci le plus rapidement possible.

Proposition de la minorité
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Al. 2 let. b
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Flach a déjà été rejetée à l'article 3.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Le président (Rossini Stéphane, président): Nous allons
mettre au point les articles 38 à 42 avant de nous prononcer
sur les propositions de suspendre ou de biffer la section 7 en
entier.
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Art. 38
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 39
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 2
... sowie die Freigabe durch die unabhängige Kontrollinstanz
(Art. 75) ein.
Abs. 3
Streichen

Art. 39
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 2
... du Tribunal administratif fédéral et l'aval de l'organe de
contrôle indépendant (art. 75).
Al. 3
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Fischer Roland a déjà été rejetée à l'article 29. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 40–42
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

7. Abschnitt (Art. 38–42)
Antrag der Minderheit
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, Voruz)
Sistierung, bis die eidgenössischen Räte die Vorlage 13.025
(Büpf) zu Ende beraten und verabschiedet haben.

Antrag Glättli
Streichen
Schriftliche Begründung
Vor weniger als zwei Jahren führten die Enthüllungen Ed-
ward Snowdens berechtigterweise zu weltweiter politischer
Empörung über die amerikanische Spionagetätigkeit. Nun
will der Bund mit der Kabelaufklärung dem Nachrichten-
dienst des Bundes ein Instrument geben, das dem amerika-
nischen Prism-Programm nicht unähnlich ist. Die lange nach
ihrer tatsächlichen Einführung erst mit Artikel 4a BWIS II
überhaupt legalisierte Funkaufklärung wird nun massiv aus-
gebaut: Mit der Gesamtüberwachung des Internetverkehrs
basierend auf Suchbegriffen (das bedeutet «Kabelaufklä-
rung») wird ihr ein weiteres Aushorchinstrument ganz neuer
Qualität und Quantität zur Seite gestellt. Die systematische
Überwachung immenser Datenströme und die damit zusam-
menhängende Verpflichtung von Netzbetreibern und Tele-
kommunikationsdienstleistern, diese Daten zu liefern und
allfällige Verschlüsselungen zu entfernen, stellen einen ei-
gentlichen Paradigmenwechsel dar. Auch wenn gemäss Ar-
tikel 38 Absatz 2 Daten zu vernichten sind, falls sich sowohl

der Sender als auch der Empfänger in der Schweiz befin-
den, täuscht der Eindruck, dass damit gewährleistet ist, dass
Daten von Personen in der Schweiz nicht betroffen seien.
Ein Grossteil der Internetkommunikation findet international
statt, sehr viele Webserver, Mailserver, Cloudservices usw.
sind ja im Ausland. Last, but not least fehlt im Bereich der In-
ternetüberwachung auch eine Aufsicht – eine solche müsste
mindestens im gleichen Umfang wie in Artikel 75 E-NDG für
die Funkaufklärung vorgesehen sein. 

Section 7 (art. 38–42)
Proposition de la minorité
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, Voruz)
L'examen est ajourné jusqu'à ce que les Chambres fédé-
rales aient achevé l'examen du projet 13.025 (LSCPT) et
adopté celui-ci.

Proposition Glättli
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Graf-Litscher a été retirée.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 609)
Für den Antrag Glättli ... 62 Stimmen
Dagegen ... 119 Stimmen
(3 Enthaltungen)

Art. 82a
Antrag der Kommission
Titel
Koordinationsbestimmung
Abs. 1
Mit dem Inkrafttreten der Totalrevision des Büpf vom ... un-
abhängig davon, ob diese oder das NDG zuerst in Kraft tritt,
werden Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 1 NDG wie
folgt geändert:
Art. 24 Abs. 2
Der NDB kann ferner Auskünfte nach Artikel 15 des Bundes-
gesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf) einholen.
Art. 25 Abs. 1
Die folgenden Beschaffungsmassnahmen sind genehmi-
gungspflichtig:
a. Überwachungen des Postverkehrs und des Fernmelde-
verkehrs und Verlangen von Randdaten des Postverkehrs
und des Fernmeldeverkehrs gemäss dem Bundesgesetz
vom ... betreffend die Überwachung des Post- und Fernmel-
deverkehrs;
abis. Einsetzen von besonderen technischen Geräten zur
Überwachung des Fernmeldeverkehrs, um Übermittlungen
zu erfassen oder eine Person oder Sache zu identifizieren
oder deren Standort zu ermitteln, wenn Überwachungen
nach Buchstabe a erfolglos geblieben sind, aussichtslos wä-
ren oder unverhältnismässig erschwert würden und die fern-
melderechtlichen Bewilligungen für die besonderen techni-
schen Geräte vorliegen;
Abs. 2
Die Koordinationsbestimmung für die Änderungen des Büpf
befindet sich im Anhang II Ziffer 12.

Art. 82a
Proposition de la commission
Titre
Disposition de coordination
Al. 1
Lors de l'entrée en vigueur de la révision totale de la LSCPT
du ... indépendamment du fait de savoir si celle-ci ou la
LRens entre en vigueur en premier, les articles 24 alinéa 2
et 25 alinéa 1 LRens sont modifiés comme suit:
Art. 24 al. 2
Le SRC peut au surplus obtenir les données visées à l'ar-
ticle 15 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveil-
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lance de la correspondance par poste et télécommunication
(LSCPT).
Art. 25 al. 1
Les mesures suivantes sont soumises à autorisation:
a. faire surveiller la correspondance par poste et la corres-
pondance par télécommunication et exiger les données se-
condaires issues de la correspondance par poste et télé-
communication conformément à la loi fédérale du ... sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommu-
nication;
abis. utiliser des appareils techniques particuliers pour sur-
veiller la correspondance par télécommunication, pour saisir
des communications, identifier une personne ou une chose
ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les me-
sures de surveillance prévues à la lettre a sont restées
vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient ex-
cessivement difficiles et que les autorisations nécessaires
ressortissant au droit sur les télécommunications sont dispo-
nibles pour lesdits appareils;
Al. 2
La disposition de coordination pour les modifications de la
LSCPT se trouve à l'annexe II chiffre 12.

Angenommen – Adopté

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Abrogation et modification d'autres actes

Ziff. II Ziff. 12
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Koordination mit dem Entwurf des totalrevidierten Büpf ge-
mäss Botschaft vom 27. Februar 2013, unter Vorbehalt der
Beratungen und der Beschlüsse der eidgenössischen Räte:
Mit dem Inkrafttreten der Totalrevision des Büpf vom ... un-
abhängig davon, ob diese oder die vorliegende Änderung
des Büpf zuerst in Kraft tritt, lauten die nachstehenden Arti-
kel wie folgt:
Ingress
Gestützt auf die Artikel 57 Absatz 2, 92 Absatz 1 und 123
Absatz 1 der Bundesverfassung, nach Einsicht in die Bot-
schaft des Bundesrates vom 27. Februar 2013,
Art. 1 Abs. 1 Bst. e
e. im Rahmen des Vollzugs des Nachrichtendienstgesetzes
(NDG) vom ...
Art. 5 Abs. 1
Das EJPD kann ein beratendes Organ einsetzen, dem Ver-
treterinnen und Vertreter des EJPD, des Dienstes, der Kan-
tone, der Strafverfolgungsbehörden, des Nachrichtendien-
stes des Bundes (NDB) und der Anbieterinnen von Post-
und Fernmeldedienstleistungen angehören.
Art. 10 Abs. 2bis
Das Recht auf Auskunft über die Daten, welche beim Vollzug
des NDG gesammelt wurden, richtet sich nach dem NDG.
Art. 11 Abs. 3bis
Die im Rahmen des Vollzugs des NDG gesammelten Daten
sind im Verarbeitungssystem so lange aufzubewahren, wie
es für das verfolgte Ziel erforderlich ist, längstens aber bis
30 Jahre nach Abschluss der Überwachung.
Art. 14a Titel
Schnittstelle zum Informationssystem des NDB
Art. 14a Abs. 1
Die im Verarbeitungssystem enthaltenen Daten können im
Abrufverfahren in das Informationssystem nach Artikel 56
NDG kopiert werden, sofern:
a. das anwendbare Recht die Datenbearbeitung in diesem
System erlaubt; und
b. sichergestellt ist, dass nur die mit der betreffenden Über-
wachungsmassnahme befassten Personen Zugriff auf die
Daten haben.
Art. 14a Abs. 2
Der Übermittlungsvorgang der Kopie kann nur von einer Per-
son ausgelöst werden, die über Zugriffsrechte auf das Verar-

beitungssystem nach diesem Gesetz und auf das betref-
fende Informationssystem nach dem NDG verfügt.
Art. 15 Abs. 1 Bst. d
d. dem Nachrichtendienst des Bundes: zwecks Erfüllung von
Aufgaben nach dem NDG.
Art. 15 Abs. 2 Bst. a
a. dem Nachrichtendienst des Bundes: zwecks Vollzug des
NDG;
Art. 22a Titel
Auskünfte zur Identifikation von Personen bei Bedrohungen
der inneren oder äusseren Sicherheit
Art. 22a Text
Bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass eine Bedro-
hung der inneren oder äusseren Sicherheit über das Internet
begangen wird oder worden ist, so sind die Anbieterinnen
von Fernmeldediensten verpflichtet, dem Dienst alle Anga-
ben zu liefern, welche die Identifikation der Urheberschaft
oder Herkunft ermöglichen.

Ch. II ch. 12
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
à l'exception de:
Coordination avec le projet de LSCPT totalement révisée
conformément au message du 27 février 2013, sous réserve
des débats et décisions des Chambres fédérales:
Lors de l'entrée en vigueur de la révision totale de la LSCPT
du ... indépendamment du fait de savoir si celle-ci ou la
LRens entre en vigueur en premier, les articles ci-après se
présentent de la manière suivante:
Introduction
Vu les articles 57 alinéa 2, 92 alinéa 1 et 123 alinéa 1 de la
Constitution fédérale, après consultation du message du
Conseil fédéral du 27 février 2013,
Art. 1 al. 1 let. e
e. dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du ... sur le
renseignement (LRens).
Art. 5 al. 1
Le DFJP peut faire appel à un organe consultatif regroupant
des représentants du DFJP, du service concerné, des can-
tons, des autorités de poursuites pénales, du Service de
renseignement de la Confédération (SRC) ainsi que des
fournisseurs de prestations postales et de télécommunica-
tion.
Art. 10 al. 2bis
Le droit d'obtenir des renseignements sur les données col-
lectées lors de l'exécution de la LRens s'appuie sur la
LRens.
Art. 11 al. 3bis
Les données recueillies dans le cadre de l'exécution de la
LRens sont conservées dans le système de traitement aussi
longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 30 ans au plus.
Art. 14a titre
Interface avec le système du SRC
Art. 14a al. 1
Les données contenues dans le système de traitement
peuvent être copiées en ligne dans le système d'information
d'après l'article 56 LRens, pour autant que:
a. le droit applicable permette le traitement des données
dans ce système;
b. seules les personnes concernées par la mesure de sur-
veillance en question aient accès à ces données.
Art. 14a al. 2
Le processus de transmission de la copie peut uniquement
être déclenché par une personne qui dispose de droits d'ac-
cès au système de traitement prévu dans la présente loi et
au système d'information correspondant d'après la LRens.
Art. 15 al. 1 let. d
d. au Service de renseignement de la Confédération: afin
d'exécuter des tâches ressortissant à la LRens.
Art. 15 al. 2 let. a
a. au Service de renseignement de la Confédération: à des
fins d'exécution de la LRens;
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Art. 22a titre
Renseignements visant à identifier des personnes en cas de
menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure
Art. 22a texte
S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace
pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure via In-
ternet, les fournisseurs de prestations de télécommunication
sont tenus de fournir au service toutes les indications per-
mettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.

Angenommen – Adopté

Block 3 – Bloc 3
Datenbearbeitung und Archivierung
Traitement des données et archivage

Graf-Litscher Edith (S, TG): Für die SP ist klar, dass es in un-
serem Land nie mehr zu einem Schnüffelstaat kommen darf,
wie er im Kalten Krieg in der Schweiz aufgebaut wurde und
in dem die Verantwortlichen ihr Unwesen trieben. Wir kämp-
fen für ein Gesetz, das freiheitlich ist, hohe Datenschutz-
standards respektiert und unverzichtbare Eingriffe in die
Grundrechte auf ein absolutes Minimum beschränkt. Wenn
ich mir die bisherige Debatte gestern Nachmittag und heute
Morgen vor Augen führe, habe ich grosse Zweifel, dass sich
das Gesetz in diese Richtung bewegen wird. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die SP das Gesetz ablehnen wird, wird
immer grösser. 
In diesem Block haben wir zwei weitere Minderheitsanträge
eingereicht, welche zentrale Punkte wie die Qualitätssiche-
rung und das Auskunftsrecht betreffen.
Bei Artikel 44 Absatz 5 geht es um die Qualitätssicherung
bezüglich der Aufbewahrungsdauer. Wir haben eine Präzi-
sierung eingebracht, weil es wichtig ist, dass wir nicht hinter
die aktuell gültige Formulierung im Bundesgesetz über die
Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes
zurückfallen. Deshalb bitte ich Sie, der Ergänzung von Arti-
kel 44 Absatz 5 Buchstabe e zuzustimmen, welche fordert,
dass die interne Qualitätssicherungsstelle dafür sorgt, dass
die Qualität und die Erheblichkeit der in allen Informationssy-
stemen des Nachrichtendienstes bearbeiteten Daten ge-
währleistet sind und der Datenschutz beachtet wird.
Mein Minderheitsantrag zu Artikel 62 betrifft einen zentralen
Punkt und verhindert einen Schnüffelstaat. Fragt eine Per-
son an, ob sie nachrichtendienstlich verzeichnet ist, kann
der Nachrichtendienst die Antwort drei Jahre aufschieben.
Das ist eine sehr lange Dauer. Die verunsicherte Person
muss sich während dieser drei Jahre damit begnügen, dass
der Datenschutzbeauftragte versichert, der Nachrichten-
dienst verhalte sich korrekt. Die SP will keinen Schnüffel-
staat. Deshalb fordern wir, dass die Anfrage nach den Arti-
keln 8 und 9 des Datenschutzgesetzes behandelt wird. Die-
ses sagt ganz klar, dass jede Person vom Inhaber einer Da-
tensammlung Auskunft darüber verlangen kann, ob Daten
über sie bearbeitet werden.
Jetzt werden Sie mir sicher antworten, dass in besonderen
Fällen, wenn die Schweiz in Gefahr ist, auch eine Ausnahme
möglich sein muss. Ja, auch diese Einschränkung des Aus-
kunftsrechts besteht im Datenschutzgesetz. Dort heisst es
nämlich in Artikel 9, dass der Inhaber der Datensammlung
die Auskunft verweigern oder einschränken kann, wenn es
ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt, welches die
innere oder die äussere Sicherheit betrifft. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinen Minderheitsanträgen
zuzustimmen.

Vischer Daniel (G, ZH): Nur schnell noch zu Herrn Borer:
Gut, «Geheimdienst» ist halt ein umgangssprachlicher Be-
griff, aber ich rede gerne künftig nur noch von «Nachrichten-
dienst», auch wenn er in der Schweiz halt auch Funktionen
eines Dienstes hat, den man umgangssprachlich «Geheim-
dienst» nennt. Aber ich habe das nicht als Negativbegriff ge-
meint. Geheimdienst ist Geheimdienst, und für gewisse Sa-

chen braucht es das. Insofern brauchen wir auch einen
Nachrichtendienst, aber eben, nur eingeschränkt.
Es geht in Block 3 um Datenbearbeitung und Archivierung.
Zuerst zu Artikel 60 Absätze 1 bis 5: Hier stehen sich ja zwei
Konzepte bezüglich der Weitergabe von Daten an fremde
Staaten gegenüber. Das Konzept, das meinem Minderheits-
antrag entspricht, stammt aus der Feder der GPDel, die
diese Bestimmungen ganz genau betrachtet hat. Ich glaube,
sagen zu können und zu müssen: Das ist ja an sich schon
ein Gütesiegel, denn die GPDel ist das Gremium in diesem
Hause und gleichzeitig im Hause des Ständerates, welches
die besten Kenntnisse über die Tätigkeit des Nachrichten-
dienstes hat. Im Wesentlichen geht es um Präzisierungen
und Zusätze, die sicherstellen, dass Daten nur weitergege-
ben werden dürfen, wenn im Empfängerstaat ausreichende
Datenschutzbestimmungen vorhanden sind; wenn nicht,
dann müssen diplomatische Beziehungen bestehen. Zudem
muss, das muss kumulativ erfüllt sein, ein besonderer Fall
vorliegen, an den die Datenübergabe anknüpft. Das ist z. B.
dann der Fall, wenn aus unserer Sicht ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse an der Weitergabe besteht, wenn da-
durch im Einzelfall die körperliche Integrität der Person ge-
schützt wird, wenn die Einwilligung der betroffenen Person
vorliegt oder wenn Garantien des Empfängerstaates beste-
hen.
Ich ersuche Sie, hier meinem Minderheitsantrag zu folgen,
weil er besser, datenschutzrechtlich klarer formuliert ist und
verhindert, dass Daten in Drittstaaten in falsche Hände gera-
ten.
Ich komme nun zu Artikel 62, wobei sich der Antrag meiner
Minderheit auch in den folgenden Artikeln 63 bis 65 nieder-
schlägt. Hier geht es um den Datenschutz, und hier geht es
um das Einsichtsrecht respektive die Informationspflicht des
Nachrichtendienstes.
Sie haben von Frau Graf-Litscher gehört, dass dieses Ge-
setz dem Datenschutzgesetz widerspricht, und es wider-
spricht ihm zu Unrecht. Ich möchte eine Variante, die mit
dem Datenschutzgesetz konform ist und die sich an den Vor-
schlag des Bundesrates für ein reduziertes BWIS II anlehnt,
wo ein ausgebauteres Datenschutzrecht vorhanden ist.
Ich muss hier etwas einfügen: Es ist eigentlich eine Pflicht
der Nachrichtendienstbehörde, jemandem, der zu Unrecht
beobachtet oder durch Massnahmen tangiert worden ist,
das mitzuteilen, und zwar ist das auch bei der Telefonüber-
wachung so. Man kann sich fragen, ob es überhaupt nötig
ist, dass jemand zuerst ein Gesuch stellt. Es kann ja sein,
dass eine Person überwacht wird, die nie im Leben darauf
kommt, dass sie überhaupt überwacht wird. Wenn jemand
erwiesenermassen überwacht worden ist, hat diese Person
ein Anrecht, das zu wissen.
Ich ersuche deshalb um eine Rückweisung dieser Artikel an
den Bundesrat, damit er zuhanden des Ständerates dann
eine ausgereiftere Version im Sinne meines Antrages vor-
legt.
Nun komme ich noch zum letzten Antrag meiner Minderheit;
er betrifft Artikel 66. Artikel 66 stipuliert ja das Öffentlich-
keitsprinzip. Dieses Öffentlichkeitsprinzip soll nun durch den
Mehrheitsantrag ausser Kraft gesetzt werden. Das ist falsch.
Wir kennen in der Verwaltung das Öffentlichkeitsprinzip.
Dem untersteht grundsätzlich auch der Nachrichtendienst.
Natürlich gibt es Daten, bei denen eine Zugänglichmachung
nicht im öffentlichen Interesse ist, Daten, die wohlgemerkt
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das wird auch mit
dem Streichungsantrag weiterhin so sein, weil selbstver-
ständlich ein Nachrichtendienst nicht einfach über etwas in-
formieren kann, was den Zweck seiner Tätigkeit infrage stel-
len würde. Aber hier das Öffentlichkeitsprinzip generell
auszunehmen ist schon ein bisschen ein dicker Hund, weil
Sie damit sagen: Nun ja, wenn es um den Nachrichtendienst
geht, hat die Öffentlichkeit kein Anrecht mehr auf Informa-
tion.
Deshalb ersuche ich Sie, hier diese Ausnahme vom Öffent-
lichkeitsprinzip zu streichen, damit die Öffentlichkeit im vor-
her von mir umrissenen Masse informiert werden kann und
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ein Anrecht hat, informiert zu werden. Ich danke für die Zu-
stimmung.

von Siebenthal Erich (V, BE): Die SVP-Fraktion lehnt in die-
sem Block alle Minderheitsanträge ab. 
Zu Artikel 44, «Qualitätssicherung»: Verschiedene Berichte
der Aufsichtsorgane haben gezeigt und bestätigt, wie wichtig
eine verlässliche und handhabbare Qualitätssicherung für
die Güte der Daten des NDB ist. Die Einrichtung einer inter-
nen Qualitätssicherungsstelle im NDB hat sich bewährt und
soll jetzt auch in diesem Gesetz verankert werden. Die Mittel
der Qualitätssicherung werden analog zum differenzierten
Datenerfassungsmodell gezielt eingesetzt. So sind die Da-
ten immer dort aufzufinden, wo sie aufgrund des Sachzu-
sammenhangs stehen müssen, und unterstehen den für das
jeweilige System geltenden Überprüfungs- und Qualitätssi-
cherungsregelungen. Wenn diese eingehalten werden, ist
nicht zu erwarten, dass eine zusätzliche Überprüfung der
Mehrfacherfassung zu anderen Beurteilungen führen könn-
te. Somit lehnen wir den Minderheitsantrag Graf-Litscher ab.
Zum 4. Abschnitt, «Besondere Bestimmungen über den Da-
tenschutz»: Eine Minderheit verlangt, dass jedes Mal bei ei-
ner Weitergabe von Daten an ausländische Behörden das
Bundesverwaltungsgericht eine Bewilligung erteilen muss.
Da es in der Regel rasch gehen muss, ist diese zusätzliche
Anforderung nicht praktikabel. Je nach Fall muss dieser Aus-
tausch schnell erfolgen. Die internationale Terrorszene for-
dert uns heraus; da muss der Austausch möglichst schnell
sein. Somit lehnen wir auch diesen Minderheitsantrag ab.
Artikel 62, «Auskunftsrecht»: Wenn eine Person wissen will,
ob sie nachrichtendienstlich verzeichnet ist, kann es drei
Jahre dauern, bis sie eine Antwort bekommt. Es ist aber
auch möglich, früher Auskunft zu geben, der NDB hat die
entsprechende Möglichkeit. Bei jenen Bürgern, die wissen
wollen, ob gewisse Daten von ihnen erhoben sind, ist davon
auszugehen, dass sie in einem Bereich tätig sind, wo sie
sich nicht mehr so sicher fühlen. Daher sind diese drei Jahre
richtig, denn das kann dazu führen, dass sie ihre Tätigkeit
einschränken, bis sie wissen, wie es steht. Es gibt auch Per-
sonen, die den Datenschutz testen wollen, und da ist es
auch richtig, drei Jahre zu warten. Somit lehnen wir die An-
träge der Minderheiten I (Vischer Daniel) und II (Graf-Lit-
scher) ab. Die Rückweisungsanträge der Minderheit Vischer
Daniel bei den Artikeln 63, 64 und 65 lehnen wir auch ab. 
Artikel 66, «Ausnahme vom Öffentlichkeitsprinzip»: Der Min-
derheitsantrag Vischer Daniel verlangt, dass Artikel 66 ge-
strichen wird, das heisst, dass der NDB nirgends vom Öf-
fentlichkeitsprinzip ausgenommen wird. Da es in der Regel
im NDB Informationen gibt, die unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit stehen, wo es darum gehen kann, Leben zu
schützen, müssen auch die Quellen der Daten geschützt
werden können. Das oberste Gebot ist die Sicherheit. Die-
ses würde durch die Streichung von Artikel 66 massiv ge-
schwächt. Daher ist auch diesr Minderheitsantrag abzuleh-
nen.
Somit lehnt die SVP-Fraktion alle Minderheitsanträge in die-
sem Block ab.

Schwaab Jean Christophe (S, VD): Le bloc 3 traite du point
essentiel de la protection des données et de la transparence
des activités du Service de renseignement de la Confédéra-
tion (SRC). Certes, ses activités sont par nature secrètes.
Certes, les informations récoltées sont sensibles et l'intérêt
public commande souvent de ne pas les dévoiler. Mais cela
ne veut pas dire pour autant que le SRC doit pouvoir agir à
sa guise. Cela ne veut pas dire que ses activités doivent to-
talement échapper aux principes qui fondent l'activité de
l'Etat. Cela ne doit pas l'autoriser à traiter n'importe quelles
données n'importe comment, ni le soustraire au principe élé-
mentaire de la transparence des activités publiques.
De l'avis du groupe socialiste, le projet du Conseil fédéral est
manifestement incomplet sur le point de la protection des
données et mérite donc d'être retravaillé. Nous allons donc
soutenir la proposition de la minorité I (Vischer Daniel) aux
articles 62 et suivants pour renvoyer l'objet au Conseil fédé-

ral et prévoir l'application de la loi fédérale sur la protection
des données, comme c'est le cas pour la loi fédérale insti-
tuant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.
Il est en effet incompréhensible que les principes prévus
dans la loi qui a précédé la loi sur le renseignement cessent
de s'appliquer, surtout dans un domaine que l'on sait aussi
sensible et aussi important depuis l'affaire Snowden.
A l'article 44 alinéa 5 lettre e, le groupe socialiste soutient
donc la proposition de la minorité Graf-Litscher. Il n'est en ef-
fet pas très crédible de seulement informer les collabora-
teurs et collaboratrices du SRC en matière de protection des
données. Il s'agit plutôt de les former et donc de garantir – je
dis bien garantir – que les principes de la protection des
données appris soient respectés et appliqués dans la pra-
tique quotidienne.
A l'article 60 alinéas 1 à 5, nous allons soutenir la proposi-
tion de la minorité Vischer Daniel, qui rappelle un principe
capital en matière de protection des données: éviter que les
données qui ont dû être récoltées ne s'égarent dans la na-
ture, en particulier parce qu'on les aurait échangées avec un
Etat peu regardant. Nous savons en effet que le SRC doit
collaborer avec d'autres Etats dans le cadre de ses tâches
quotidiennes, même si les explications de Monsieur le con-
seiller fédéral Maurer en matière de collaboration avec la
«National Security Agency» n'ont été ni claires ni convain-
cantes. Et nous savons qu'il y a parmi ces Etats des Etats
qui traitent la protection de la sphère privée par-dessous la
jambe. La proposition de la minorité Vischer Daniel fixe une
série de principes essentiels qui évitent que des données ne
soient transférées à tort et à travers. Ces principes n'em-
pêchent pas la sauvegarde d'intérêts publics et privés pré-
pondérants. Parmi les intérêts privés dignes de protection,
on trouve des principes fondamentaux de l'Etat de droit
comme l'interdiction de la double incrimination et la protec-
tion de l'intégrité corporelle et de la liberté, principes aux-
quels la droite de cet hémicycle a à maintes reprises montré
son attachement lors des récents débats sur l'échange de
données transfrontalier en matière financière – un attache-
ment bien entendu légitime, est-il besoin de le préciser!
A l'article 62, au cas où le renvoi au Conseil fédéral ne serait
pas accepté, le groupe socialiste soutiendra la proposition
de la minorité III (Graf-Litscher) qui confère les droits des ar-
ticles 8 et 9 de la loi sur la protection des données (LPD) aux
personnes qui souhaitent savoir si des données ont été trai-
tées à leur sujet. Il s'agit là encore de poser le principe de
l'accès aux données, lequel peut être restreint en cas d'inté-
rêt public ou privé prépondérant. Or, il ne fait aucun doute
que le SRC n'aura aucun mal à justifier un intérêt public pré-
pondérant si la sécurité de l'Etat est en jeu. Quant aux inté-
rêts privés, là encore, si la sécurité d'un tiers est en jeu, je
doute que le SRC soit à court d'arguments pour empêcher
l'accès aux données s'il est dommageable.
Quoi qu'il en soit, il est capital que le SRC ne soit pas tout-
puissant, qu'il ait trop de possibilités de rogner les droits fon-
damentaux de manière discrétionnaire ou arbitraire. Il est
important que le SRC se sache lié aux principes de l'Etat de
droit, notamment au respect de la sphère privée. Et, si ses
activités nécessitent le secret, il doit le justifier au lieu de
partir de l'idée qu'en principe il pourra agir à sa guise et dans
le dos de tout le monde.
En guise de conclusion, j'en viens à l'application du principe
de la transparence. Le projet du Conseil fédéral prévoit que
la loi fédérale sur la transparence ne s'applique pas au SRC.
Là, je dois bien avouer que les bras m'en sont tombés à la
lecture du projet. Comment un service de la Confédération,
dont on sait qu'il peut être amené à agir dans la zone grise
de la loi, n'aurait plus de comptes à rendre au public? Com-
ment? Le Conseil fédéral n'aurait-il pas compris les dégâts
qui en résulteraient, à savoir qu'une législation antiterroriste
basée sur des activités et procédures secrètes mène à des
abus gravissimes? Comment? Les dérives en la matière aux
Etats-Unis ne nous auraient-elles pas assez montré les
conséquences dommageables que de telles pratiques
peuvent avoir?
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Vous me rétorquerez certainement que la loi sur le rensei-
gnement ne prévoit ni procédures, ni tribunaux secrets, que
nos barbouzes bien de chez nous sont civilisées et ne s'ins-
pirent pas des méthodes yankees, qu'il n'est pas question de
tomber dans les travers du Patriot Act. Eh bien, si tel est
vraiment le cas, de quoi le SRC peut-il bien avoir peur?
Quels arguments a-t-il à opposer à une transparence qui se
fonde sur des règles aussi éprouvées qu'incontestées?
Le groupe socialiste soutiendra donc bien évidemment la
proposition de la minorité Vischer Daniel à l'article 66, pour
que cette importantissime garantie démocratique s'applique
aussi à notre service de renseignement.

Eichenberger-Walther Corina (RL, AG): Es geht in diesem
Block um die sorgfältige und differenzierte Datenerfassung
und Datenhaltung. Je nach Thematik, Quelle und Sensibilität
der Daten werden diese in einem genau definierten Verbund
von Datensystemen abgelegt. Die Qualitätssicherung dieser
Daten spielt dabei eine grosse Rolle: Bevor Personendaten
benutzt werden können – das heisst, bevor diese eine Wir-
kung entfalten können, indem sie zum Beispiel in einen Be-
richt einfliessen –, müssen sie auf ihre Richtigkeit und Er-
heblichkeit geprüft werden. Dank der Qualitätssicherungs-
stelle ist die sorgfältige Bearbeitung der Informationen auf
einem einheitlich hohen Standard gewährleistet. Nicht nur
werden die speziell sensiblen Daten über Gewaltextremis-
mus auf ihre Erheblichkeit und Richtigkeit geprüft, es erfolgt
auch eine Kontrolle der erfassten Berichte der kantonalen
Vollzugsstellen, eine Überprüfung der Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Richtigkeit der Systeme in Stichpro-
ben, aber auch der Löschungen. Die Regeln des Daten-
schutzes sind dabei zu beachten.
Die FDP-Liberale Fraktion stimmt bei Artikel 44 Absatz 5
Buchstabe e dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu.
Nachdem die genehmigungspflichtigen Beschaffungsmass-
nahmen strengen Bedingungen bei der Genehmigung unter-
liegen, müssen die entsprechenden Daten auch innerhalb
der Datensysteme gesondert behandelt werden. Dies ist
wegen der erhöhten Sensibilität dieser Daten sehr wichtig.
Diese Informationen werden in speziellen Datenbehältern
pro Fall abgelegt und sind nur einem ganz beschränkten
Kreis von Personen zugänglich. 
Bezüglich der Weitergabe von Personendaten gemäss Arti-
kel 60 unterstützt die FDP-Liberale Fraktion den Antrag der
Kommissionsmehrheit. Es geht hier um die Weitergabe von
Personendaten an ausländische Behörden, was angelehnt
an das BWIS geregelt wird. Der Bundesrat muss jedes Jahr
die Listen betreffend die Zusammenarbeit mit anderen Dien-
sten genehmigen. Alle in Berichten erfassten und erwähnten
Daten sind im Geschäftsverwaltungssystem registriert. Das
heisst, dass jede Datenweitergabe ins In- und Ausland regi-
striert wird, womit sie durch die nachrichtendienstliche Auf-
sicht und die GPDel lückenlos kontrolliert werden kann. Das
heisst, dass diese Vorgänge nachvollziehbar sind und auch
jährlich genau angeschaut werden.
Bei Artikel 62 unterstützt die FDP-Liberale Fraktion ebenfalls
die Mehrheit und lehnt die Anträge der Minderheit I, II und III
ab. Die Frist von drei Jahren betreffend Auskunftserteilung
ist sachgerecht. Der Nachrichtendienst hat die Möglichkeit,
bereits früher Auskunft zu geben, wenn kein Geheimhal-
tungsinteresse besteht. Innerhalb dieser Frist prüft der Da-
tenschutzbeauftragte, ob die Rechtmässigkeit gegeben ist,
und kann dies dem Gesuchsteller versichern. 
Bei Artikel 66, wonach das Öffentlichkeitsgesetz für den Zu-
gang zu amtlichen Dokumenten betreffend die Informations-
beschaffung – und nur sie betreffend – nicht gelten soll, un-
terstützt die FDP-Liberale Fraktion ebenfalls die Mehrheit.
Es geht um den Schutz der Quellen, die im Falle eines Pu-
blikwerdens grossen Risiken ausgesetzt sind. Diese Klärung
und Vereinfachung ist sinnvoll, da bei der Behandlung von
solchen Gesuchen immer Informationen, die dann kombi-
niert oder gesammelt werden, Rückschlüsse zulassen, die
zu Risiken führen können.

Den Einzelantrag Semadeni unterstützen wir. Ansonsten bit-
tet Sie die FDP-Liberale Fraktion, jeweils der Mehrheit zu fol-
gen und die Minderheitsanträge abzulehnen. 

Flach Beat (GL, AG): Wir sind in einem der Kernbereiche des
Nachrichtendienstes in diesem Block, da der Nachrichten-
dienst vor allen Dingen den Umgang mit Informationen
pflegt. Darum ist die Qualität der Daten von grösster Bedeu-
tung. Bei allen Skandalen, die wir in den vergangenen Jahr-
zehnten hatten, handelte es sich immer darum, dass Daten
erfasst worden waren, die entweder in der Qualität oder von
der Erheblichkeit her nicht dem entsprachen, was eigentlich
dem Nachrichtendienst angestanden wäre.
Ein weiterer Punkt in diesem Block 3 betrifft die Auskunfts-
pflicht gegenüber Personen, die ein Interesse daran haben
zu wissen, welche Daten über sie allenfalls beim Nachrich-
tendienst vorhanden sind. Ein weiterer Punkt in diesem Be-
reich betrifft den Umgang mit den Personendaten, nämlich
dann, wenn wir Personendaten ins Ausland weitergeben.
Dort gehört es sich, dass wir eine besondere Sorgfalt an den
Tag legen, damit wir nicht Personen in Staaten, die die Men-
schenrechte nicht achten, in Bedrängnis bringen und sie al-
lenfalls sogar der Folter und Ähnlichem ausliefern. 
Letztlich geht es um einen ganz wichtigen Punkt, um das
Gewissen des Staates und den Gedanken an die nächste
Generation. Der andere Punkt, den Sie wahrscheinlich auch
im Kopf haben, wenn wir über Skandale im Bereich des
Nachrichtendienstes sprechen, betrifft natürlich die Schred-
der-Aktionen. Das darf nicht sein. Der Staat muss im Ge-
dächtnis behalten, was er getan hat, damit er später einmal
Rechenschaft darüber ablegen kann. Darum gefällt mir auch
der Begriff des Giftschrankes sehr gut, der in der Kommis-
sion verwendet wurde. Es gibt ganz bestimmt sensible Da-
ten, Informationen usw., die man halt eben in einen Gift-
schrank einschliessen und vor dem Zugriff durch Unbefugte
schützen muss; man soll sie eben nicht wegwerfen und nicht
schreddern.
Wir werden in diesem Block in weiten Teilen der Mehrheit fol-
gen, werden jedoch bei Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe e der
Ergänzung zustimmen, die die Minderheit Graf-Litscher hier
eingebracht hat, die vor allen Dingen zum Ziel hat, dass
Qualität und Erheblichkeit bei allen Daten jeweils ein Krite-
rium sind, das geprüft werden muss.
Wir werden bei Artikel 60 ebenfalls der Minderheit Vischer
Daniel zustimmen. Sie hat vor allen Dingen die Ausführun-
gen der GPDel übernommen und einen klaren Katalog auf-
gelistet, wann Personendaten ins Ausland geliefert werden
dürfen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, da-
mit wir nicht mit Unrechtsstaaten Personendaten oder Infor-
mationen über Personen, Gegebenheiten und Sachverhalte
austauschen. Ich bitte Sie, dort dem Antrag der Minderheit
Vischer Daniel zu folgen.
Bei Artikel 62 gibt es den Rückweisungsantrag der Minder-
heit I (Vischer Daniel) und den Antrag der Minderheit III
(Graf-Litscher). Dort werden wir der Mehrheit folgen. 
Wir werden ebenfalls bei der Frage der Frist des Nachrich-
tendienstes zur Beantwortung von Auskunftsgesuchen der
Mehrheit folgen. Es macht keinen Sinn, diese Frist so kurz
anzusetzen, wie das die Minderheit II (Vischer Daniel) ver-
langt. Die drei Jahre, die das Gesetz jetzt vorsieht, machen
Sinn. Wenn Sie einen Antrag stellen und fragen, ob etwas
über Sie enthalten ist, und der Nachrichtendienst dieses Ge-
such drei Jahre zurückstellt und Ihnen erst nach drei Jahren
antwortet, dann macht das Sinn, denn die Auskunft, dass
eine gewisse Person nicht erfasst ist oder dass nichts vor-
liegt, ist ja eben auch eine Antwort. Wir müssen hier die
Handlungsfreiheit und das Geheimnisrecht des Nachrichten-
dienstes aufrechterhalten und schützen. Wir werden hier
also der Mehrheit folgen.
Bei Artikel 66 werden wir die Minderheit Vischer Daniel un-
terstützen. Artikel 66 besagt, dass das Öffentlichkeitsgesetz
für den Zugang zu amtlichen Dokumenten betreffend Infor-
mationsbeschaffung nicht gelten soll. Diesen Artikel kann
man streichen, denn in Artikel 4 des Öffentlichkeitsgesetzes
steht bereits, dass Vorbehalte gegenüber der Öffentlichkeit



14.022           Conseil national 406 17 mars 2015

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

geltend gemacht werden können. Das heisst, Artikel 66 ist
schlicht und ergreifend unnötig und muss nicht ins Gesetz
geschrieben werden. 
Wir werden sonst der Mehrheit folgen, bis auf Artikel 69 Ab-
satz 2: Dort werden wir der Minderheit Graf-Litscher folgen.
Es ist allerdings fast schon eine redaktionelle Frage, denn
die GPDel hat hier richtig erkannt, dass Absatz 2 komplett
unnötig ist; das steht ja bereits weiter oben.
Bei Artikel 71 werden wir der Mehrheit folgen.
Den Einzelantrag Semadeni zu Artikel 67 Absatz 1 hinsicht-
lich der Archivierung werden wir nicht unterstützen. Wir ha-
ben unseres Erachtens in der Kommission eine sehr gute
Formulierung gefunden, die diese Archivierung tatsächlich
gewährleistet. Ich bitte Sie, hier der Kommission zu folgen.

van Singer Christian (G, VD): Le bloc 3 concerne le traite-
ment, l'archivage et la transmission des données. Il s'agit
d'un point important en matière de respect des données per-
sonnelles et de la sphère privée. De nombreux scandales
ont éclaté ces dernières années et je vous prierai de soute-
nir les propositions de minorité, dont je vais expliquer le fon-
dement.
A l'article 44 alinéa 5 lettre e, le groupe des Verts vous invite
à soutenir la proposition de la minorité Graf-Litscher qui de-
mande que la formation des agents porte aussi sur le
contrôle de la qualité et de la pertinence des données trai-
tées ainsi que sur la protection des données.
A l'article 60 alinéas 1 à 5, le groupe des Verts vous invite à
soutenir la proposition de la minorité Vischer Daniel visant à
encadrer strictement la transmission des données vers un
Etat étranger. En effet, tous les Etats n'ont pas la même
conception que nous du respect des libertés fondamentales,
du respect de la personnalité et tous ne fonctionnent pas de
manière démocratique. Il est dès lors important d'encadrer la
transmission de données vers ces Etats.
Il est question, à partir de l'article 62, du droit d'accès. Le
groupe des Verts vous invite à suivre les propositions de mi-
norité qui ont pour but, aux articles 62 à 65, le renvoi au
Conseil fédéral avec mandat de présenter un projet pré-
voyant l'application intégrale de la loi fédérale sur la protec-
tion des données, comme le prévoit le Conseil fédéral
concernant la LMSI II. Il est très important qu'on ne puisse
pas suspecter un mauvais fonctionnement du SRC et qu'on
ne puisse pas l'accuser de ne pas respecter les règles géné-
rales. A défaut d'accepter ces propositions de renvoi, le
groupe des Verts vous invite à soutenir, à l'article 62 ali-
néa 5, la proposition de la minorité II (Vischer Daniel) qui
prévoit qu'en l'absence de données traitées la personne
concernée soit informée après une année. Le groupe des
Verts vous invite également à soutenir, à l'article 62 alinéa 1,
la proposition de la minorité III (Graf-Litscher).
A l'article 66, le groupe des Verts vous invite à soutenir la
proposition de la minorité Vischer Daniel qui a pour objectif
de biffer cet article. En effet, le principe de transparence doit
s'appliquer aussi au SRC; il n'y a aucune raison que ce ne
soit pas le cas.

Schläfli Urs (CE, SO): Bei diesem Block geht es um die Da-
tenbearbeitung, Archivierung und die Qualitätssicherung. Es
geht um die Triage der Daten bezüglich ihrer Richtigkeit, Er-
heblichkeit und letztlich noch um die Speicherung. 
Den Minderheitsantrag Graf-Litscher bei Artikel 44 Absatz 5
Buchstabe e lehnen wir ab, da wir die Ergänzung als nicht
nötig erachten. Wir gehen davon aus, dass die Schulung
auch die Qualitätssicherung der Datenbearbeitung beinhal-
tet. Dafür braucht es keinen Gesetzesartikel. Wir wollen ein
schlankes Gesetz, welches die nötigen Regelungen und
keine Doppelspurigkeiten beinhaltet. Der Entwurf des Bun-
desrates deckt die Forderung der Minderheit bereits ab, sie
darf als erfüllt betrachtet werden. Im Sinne eines schlanken
Gesetzes bitte ich Sie, hier dem Antrag der Kommissions-
mehrheit zuzustimmen.
Bei Artikel 60 unterstützen wir ebenfalls den Antrag der
Kommissionsmehrheit. Anders als beim Antrag der Minder-
heit Vischer Daniel wird hier klar ausgedrückt, dass Perso-

nendaten an ausländische Sicherheitsbehörden weitergege-
ben werden dürfen, auch wenn dabei von den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen abgewichen werden muss. Dies
erfolgt jedoch auch hier, also bei der Mehrheitsvariante, nur
unter strengen Bedingungen und wird in diesem Artikel unter
den Absätzen 2 und 3 klar definiert. Dieser Informationsaus-
tausch mit fremden Sicherheitsbehörden ist heute ein sehr
wichtiger Teil der internationalen Kriminalitätsbekämpfung,
gerade auch bei Dschihad-Reisenden. Dies muss mit die-
sem Artikel klar geregelt und ermöglicht werden. 
Zur Minderheit bei den Artikeln 62 bis 65: Hier geht es um
das Auskunftsrecht der Personen, welche wissen wollen, ob
persönliche Daten gespeichert wurden. Grundsätzlich gilt
hier das Bundesgesetz über den Datenschutz. Dem Nach-
richtendienst muss jedoch die Möglichkeit gegeben werden,
die Auskunft aufzuschieben, denn die Pflicht könnte auch
von Personen missbraucht werden, welche bereits verbo-
tene Aktivitäten entfaltet oder allenfalls geplant haben. Mit
einer einfachen Anfrage erfahren diese, ob bereits Daten zu
ihrer Person vorhanden sind, und sie können dann die ent-
sprechenden Schlüsse daraus ziehen. Das wollen wir nicht,
denn das wäre ja Täterschutz, wie es im Büchlein steht.
Hier muss dem Nachrichtendienst die Möglichkeit gegeben
werden, die Erteilung der Auskunft aufzuschieben. Verges-
sen wir zudem nicht, dass die Person, welcher die Auskunft
verweigert wurde, ein Kontrollorgan anrufen kann. Der Eid-
genössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte
muss auf Verlangen überprüfen, ob die Auskunftsverweige-
rung oder die Aufschiebung aus Geheimhaltungsinteressen
gerechtfertigt ist. 
In diesem Zusammenhang lehnen wir auch den Antrag der
Minderheit II (Vischer Daniel) zu Artikel 62 Absatz 5 ab. Hier
geht es um die Auskunftspflicht gegenüber Personen, von
welchen keine Daten vorhanden sind. Wie bereits erwähnt,
kann auch diese Information sehr aufschlussreich sein für
Personen mit kriminellen Gedanken. Wir erachten es des-
halb als absolut richtig, dass hier eine dreijährige Wartezeit
vorgesehen ist, wie das die Mehrheit beantragt. Zudem ist
die Formulierung «spätestens drei Jahre» vorgesehen. Der
Nachrichtendienst kann hier also, wenn es die Umstände er-
lauben, auch früher informieren.
Noch eine kurze Bemerkung zu Artikel 66, wo ein Strei-
chungsantrag der Minderheit Vischer Daniel vorliegt: Eine
Streichung dieses Artikels würde bewirken, dass das Öffent-
lichkeitsprinzip für die ganzen Tätigkeiten des Nachrichten-
dienstes gilt. Dies kann aber problematisch sein, wenn es
um die Quellen der Nachrichtenbeschaffung geht. Die Her-
kunft der Informationen soll geheim bleiben können, auch
um eine Gefährdung von Personen zu vermeiden, aber auch
um das Vertrauen zwischen Informationsquellen und Nach-
richtendienst nicht unnötig zu belasten. Wenn wir die Infor-
mationsbeschaffung nicht vom Öffentlichkeitsprinzip aus-
nehmen, müsste der Nachrichtendienst eine allfällige Ver-
weigerung, welche durchaus auch möglich wäre, jedes Mal
aufwendig begründen. Dies ist nicht zielführend und bindet
grosse finanzielle Ressourcen. Es ist davon auszugehen,
dass die meisten Quellen nicht genannt werden dürfen, um
die künftige Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Die eigent-
liche Verwaltungstätigkeit wird mit dem Entwurf des Bundes-
rates nicht vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen. Es
geht nur um den Bereich der Informationsbeschaffung. Des-
halb unterstützt die CVP/EVP-Fraktion auch hier die Mehr-
heit.
Den Einzelantrag Semadeni werden wir unterstützen. Er ist
in seiner Begründung nachvollziehbar und macht auch
durchaus Sinn.

Maurer Ueli, Bundesrat: Hier reden wir über Daten und die
Qualität der Datenaufbewahrung und -bewirtschaftung. Ich
möchte vorab feststellen, dass wir hier im Nachrichtendienst
in den letzten Jahren wesentliche Verbesserungen erzielt
haben. Wir haben einmal eine interne Qualitätssicherung
sämtlicher Daten, wir haben die entsprechenden Datensy-
steme ausgebaut, und wir haben heute eine entsprechende
Statistik, anhand welcher wir Ihnen jederzeit über die Anzahl
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der Daten Auskunft geben können. Ein Fichenskandal, wie
er in der Vergangenheit passiert ist und uns immer noch et-
was verfolgt, ist so nicht mehr möglich, weil wir Ihnen monat-
lich über diese Daten Auskunft geben können. Wir haben
zudem die nachrichtendienstliche Aufsicht, die entspre-
chende Inspektionen durchführt, wir haben den Sicherheits-
ausschuss des Bundesrates, der sich mit diesen Fragen be-
fasst, und schlussendlich ist es Ihre GPDel, die diese Daten-
bewirtschaftung und -aufbewahrung eng begleitet und über-
prüft. Damit haben wir heute grundsätzlich eine Qualität er-
reicht, die sich nicht vergleichen lässt mit jener, die früher im
Nachrichtendienst vorhanden war. 
Zu den einzelnen Minderheitsanträgen:
Zu Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe e haben wir den Antrag
der Minderheit Graf-Litscher. Hier haben wir eigentlich die
gleiche Absicht – Frau Graf-Litscher hat das etwas anders
formuliert, aber verfolgt das gleiche Ziel, das wir alle hier in
diesem Saal haben. Hier könnte die Mehrheit durchaus eine
Brücke bauen und einmal der Minderheit zustimmen, weil
diese aus meiner Sicht noch eine etwas klarere Formulie-
rung hat, aber materiell eigentlich nichts ändert. Wir haben
die gleiche Absicht und möchten diese Daten bewirtschaf-
ten. Wenn Sie von der Mehrheitsseite das Bedürfnis nach ei-
nem Kompromiss haben, wäre das hier die Gelegenheit, ein-
mal der Minderheit zuzustimmen. Inhaltlich, materiell haben
wir wahrscheinlich keine Differenzen.
Zu Artikel 60, «Weitergabe von Personendaten an ausländi-
sche Behörden», haben wir den Antrag der Minderheit Vi-
scher Daniel. Hier ist der Nachrichtendienst nicht einfach
völlig frei, wem er welche Daten weitergeben kann, sondern
hier legt der Bundesrat die entsprechenden Richtlinien fest.
Der Bundesrat legt fest, mit welchen Diensten wir in wel-
chem Umfang zusammenarbeiten. Jeder einzelne Dienst
wird geprüft, wird kategorisiert. Diese Liste wird im Sicher-
heitsausschuss des Bundesrates beraten und wird vom Bun-
desrat nachher beschlossen. Das ergibt die Richtlinien für
den Nachrichtendienst, die bestimmen, wohin er Daten wei-
tergeben kann. Damit erreichen wir eigentlich das Gleiche
wie das, was Herr Vischer mit seinem Minderheitsantrag er-
reichen will: Wir tauschen Daten aus mit Ländern, mit ande-
ren Diensten, die die Menschenrechte achten, die demokra-
tisch organisiert sind, und nicht einfach mit Krethi und Plethi.
Ich glaube, inhaltlich kommt der Minderheitsantrag Vischer
Daniel schlussendlich auf das Gleiche heraus. Die Qualitäts-
sicherung, die gewährleistet, dass Daten richtig ausge-
tauscht werden, erfolgt durch diese Liste der Zusammenar-
beit, die durch diesen ganzen Instanzenweg hindurchgeht
und genehmigt werden muss.
Zu Artikel 62 mit den Anträgen der Minderheiten I (Vischer
Daniel) und III (Graf-Litscher) zum Auskunftsrecht von Per-
sonen: Zu Artikel 62 ist hier noch einmal festzuhalten, dass
Absatz 1 sagt, dass der Nachrichtendienst grundsätzlich
nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz arbeitet. Es
ist also nicht so, dass das Datenschutzgesetz für den Nach-
richtendienst nicht gilt, sondern es ist die Grundlage. Nach-
her werden die Ausnahmen aufgelistet, die Fälle, in denen
wir die Auskunft verweigern oder aufschieben. Aber auch
dort ist wieder festgelegt, dass der Betroffene an den Eidge-
nössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten
gelangen kann. Es ist also wieder ein Rechtsweg eingebaut.
Es kommt durchaus ab und zu vor, dass wir nicht einfach be-
stätigen möchten, ob jemand in dieser Datensammlung
schon festgehalten ist oder nicht – Herr von Siebenthal hat
darauf hingewiesen. Es gibt durchaus auch Schlaumeier,
könnte man sagen, die einmal sehen wollen, ob ihr Name
verzeichnet ist. Dann wären sie entsprechend vorsichtiger,
und wenn sie nicht verzeichnet sind, können sie weiter in
dieser Grauzone arbeiten. Es gibt also berechtigte Gründe,
hier ein Auskunftsrecht zu verweigern, aber ein Rechtsweg
ist trotzdem eingebaut.
Die Geschäftsprüfungsdelegation hat hier ein anderes Mo-
dell vorgeschlagen; sie hat das dem Bundesrat ja ausführ-
lich kundgetan. Der Bundesrat hat sich noch einmal intensiv
mit diesen Fragen, die die Geschäftsprüfungsdelegation ge-

stellt hat, befasst und hat nach eingehender Prüfung am Mo-
dell festgehalten, das wir Ihnen hier vorschlagen. 
Somit beantrage ich Ihnen, auch bei den Artikeln 60 und 62
dem Bundesrat zu folgen.
Artikel 66 betrifft die Ausnahme vom Öffentlichkeitsprinzip.
Auch hier ist der Nachrichtendienst nicht einfach ausgenom-
men. Es ist nicht so, wie das Herr Schwaab vermutet hat,
dass er generell ausgenommen ist, sondern es geht nur um
die Informationsbeschaffung. Diese soll dem Öffentlichkeits-
prinzip entzogen werden, einfach darum, weil wir natürlich in
vielen Fällen bei der Informationsbeschaffung Datenhin-
weise von anderen Nachrichtendiensten, von anderen Län-
dern erhalten. Das kann man nicht dem Öffentlichkeitsge-
setz unterstellen, ohne dass wir zurückfragen. Wenn wir das
dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellen würden, wäre wohl in
vielen Fällen fast alles geschwärzt, was dann ja auch recht-
lich möglich ist, und dann führt diese Bestimmung so nicht
weiter. Nur aus diesem Grund möchten wir die Informations-
beschaffung beim Öffentlichkeitsgesetz ausnehmen.
Dann gibt es noch den Einzelantrag Semadeni zu Artikel 67.
Ich beantrage Ihnen, diesem Einzelantrag Semadeni zuzu-
stimmen. Er übernimmt die ursprüngliche Fassung des Bun-
desrates, und ich denke, es macht Sinn, dass man diese Ak-
ten so zur Verfügung stellt. 
Hier bitte ich Sie also für einmal, einen Einzelantrag zu un-
terstützen. 

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission:  Ich äussere
mich zum gesamten 4. Kapitel, das heisst zu den Artikeln 43
bis 67. Es gibt zu diesen Artikeln verschiedene Minderheits-
anträge. Vorausschicken möchte ich aber, dass die Kommis-
sion sehr hohe Ansprüche bezüglich der Datenerfassung,
bezüglich der Überprüfung der Plausibilität von Daten und
bezüglich der Archivierung von Daten gestellt hat. Die Kom-
mission hat auch immer darauf geachtet, dass hier die Inter-
essen der breiten Bevölkerung bezüglich der Integrität re-
spektiert werden.
Zu Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe e: Hierzu hat die Minder-
heit Graf-Litscher einen Antrag bezüglich der Qualitätssiche-
rung eingereicht. Diese Minderheit möchte eine Präzisierung
gemäss ZNDG einführen. Eigentlich sind wir uns in der Sa-
che einig. Die Kommission hat jedoch die Meinung vertreten,
dass diese Ergänzung, wie sie nun mit dem Minderheitsan-
trag Graf-Litscher vorgeschlagen wird, unnötig sei. Die Kom-
mission hat mit 13 zu 10 Stimmen entschieden; wie Sie se-
hen, war das schon eher etwas knapp. Nochmals: Es geht
hier nicht um eine materielle Frage. Wir waren uns materiell,
in der Sache, einig. Wie Sie gehört haben, hat auch der
Bundesrat die gleiche Aussage gemacht.
Im 4. Abschnitt des 4. Kapitels geht es um die besonderen
Bestimmungen über den Datenschutz. Zu Artikel 60 hat die
Minderheit Vischer Daniel einen Antrag eingereicht, der ei-
nem Antrag der GPDel entspricht. Es geht darum, dass im
Einzelfall Personendaten unter gewissen Bedingungen aus-
ländischen Sicherheitsbehörden gegeben werden können.
Aufgrund des Mitberichtes der GPDel hat der Bundesrat die-
sen speziellen Punkt nochmals behandelt. Er hält aber im
Anschluss an die Überprüfung an der bisherigen Formulie-
rung fest. Die Begründung ist die folgende: Wenn diese
Möglichkeit wegfallen würde, könnten de facto nur noch Per-
sonendaten mit Staaten ausgetauscht werden, die daten-
schutzrechtlich das gleiche oder zumindest ein ähnliches Ni-
veau haben wie wir.
Die Frage des Austauschs von Personendaten ist nicht neu.
Die nachrichtendienstliche Aufsicht hat vor zwei Jahren die
Handhabung von Personendaten und den generellen Aus-
tausch zwischen dem Nachrichtendienst des Bundes und
den Partnerdiensten angeschaut und zuhanden der GPDel
einen umfassenden Bericht verfasst. Es gab in diesem Be-
richt keine Beanstandung. Die Weitergabe der Personenda-
ten wird, auch gemäss diesem Bericht, vom Nachrichten-
dienst vernünftig, sinnvoll und stufengerecht gehandhabt.
Den Überlegungen des Bundesrates und auch jenen in den
Kommissionsberichten folgte die Kommissionsmehrheit. Die
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Kommission entschied sich für die Formulierung des Bun-
desrates mit 16 zu 9 Stimmen bei 0 Enthaltungen.
Bei Artikel 62 gibt es drei Minderheiten. Die Minderheit I (Vi-
scher Daniel) verlangt eine Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, einen Vorschlag vorzulegen, welcher zu ei-
ner integralen Anwendung des Bundesgesetzes über den
Datenschutz führt. Den gleichen Antrag formuliert diese Min-
derheit auch zu den Artikeln 63, 64 und 65. Die Minderheit II
(Vischer Daniel) will die Frist für die Beantwortung von Fra-
gen von Personen, über welche keine Daten bearbeitet wur-
den, von drei Jahren auf eines verkürzen. Die Minderheit III
(Graf-Litscher) will zudem Verfahren betreffend Auskunftser-
teilung gemäss den Artikeln 8 und 9 des Datenschutzgeset-
zes regeln. Sie nimmt damit einen Vorschlag des Daten-
schutzbeauftragten anlässlich der Anhörung auf. 
Für die Kommissionsmehrheit ist die Frage, wieweit man
Auskunft geben will, grundsätzlich ein politischer und kein
nachrichtendienstlicher Entscheid. Die Kommission geht zu-
dem mit dem Bundesrat einig, dass Personen unter Ausnüt-
zung des Auskunftsrechts in Einzelfällen prüfen könnten,
wieweit sie mit ihrer Tätigkeit schon aufgefallen und allen-
falls registriert sind. Wenn sie nicht registriert sind, öffnet ih-
nen das für ihre illegalen Tätigkeiten neue Perspektiven. Kol-
lege Schläfli hat als Fraktionssprecher darauf hingewiesen.
Diese Gefahr würde tatsächlich bestehen, wenn man überall
Einsicht erhalten würde. Mit 18 zu 7 Stimmen folgte die
Kommission den Anträgen des Bundesrates und lehnte da-
mit den von der Minderheit I aufgenommenen Antrag ab.
Dies gilt auch für die gleichlautenden Anträge zu den Arti-
keln 63, 64 sowie 65. 
Weiter beantragt die Minderheit II, die Frist für die Informati-
onserteilung von drei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen. Für
die Kommission sind die Fristen als Maximalfristen zu ver-
stehen. Eine diesbezügliche Frage von Frau Kollegin Glanz-
mann in der Kommission wurde auch vom Bundesrat ent-
sprechend beurteilt und beantwortet. Wir lehnen die Anträge
der Minderheit II mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und der Minderheit III mit 18 zu 7 Stimmen ab.
In der Diskussion um Artikel 66 ging es um Ausnahmen vom
Öffentlichkeitsprinzip. Vieles dazu wurde schon von den
Fraktionssprechern erwähnt. Nur so viel: Dem Grundsatz
des umfassenden Schutzes der Quellen muss auch hier
nachgelebt werden. 
Ein Wort noch zum Einzelantrag Semadeni, der in dieser
Form in der Kommission nicht vorlag: Wir haben den ent-
sprechenden Bereich andiskutiert, und man könnte den An-
trag nach den Äusserungen der verschiedenen Fraktions-
sprecher hier unterstützen. 

Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission: Le troisième
bloc est consacré au traitement des données et à l'archi-
vage.
Pour faire son travail, le SRC a besoin d'une réglementation
uniforme de la saisie, de la conservation et de l'exploitation
des données. Le projet prévoit que les informations qui sont
collectées par le SRC soient saisies dans des systèmes d'in-
formation intégrés en fonction de la thématique, de la source
et de la sensibilité des données. Le SRC ne peut pas collec-
ter et conserver des données en vrac. Celles-ci doivent tou-
jours avoir un lien suffisant avec les tâches concernées. Le
SRC doit s'assurer de la pertinence et de l'exactitude des
données et que celles-ci soient vérifiées avant leur enregis-
trement dans les systèmes d'information. Les différents sys-
tèmes d'information du SRC permettent une réglementation
différenciée de la conservation des données. Les conditions
les plus strictes en matière de traitement des données sont
prévues pour le domaine hautement sensible de l'extré-
misme violent, comme c'est actuellement le cas dans la
LMSI.
L'article 43 fixe les principes qui valent pour tous les sys-
tèmes d'information du SRC, ce qui permet de garantir un
standard uniforme de traitement des données. Contraire-
ment aux conditions habituelles en matière de protection
des données, le SRC doit aussi pouvoir conserver les don-

nées qui s'avèrent inexactes et qui sont exploitées comme
telles.
Les systèmes d'information du SRC constituent un réseau et
visent à lui permettre de remplir les tâches qui lui sont con-
fiées par la loi. La mise en réseau des données dans les
systèmes améliore la qualité de l'enregistrement et les pos-
sibilités d'exploitation par rapport à un simple archivage
d'objets individuels.
La commission s'est intéressée de près à la question du
contrôle de qualité des données – comme l'a rappelé Mon-
sieur Borer. A ce titre, plusieurs mécanismes de contrôle,
fixés à l'article 44, visent à assurer la qualité des informa-
tions:
– les alinéas 1 et 2 définissent l'appréciation effectuée d'en-
trée par le SRC avant la saisie des données dans un sys-
tème d'information;
– conformément à l'alinéa 4, le SRC veille à ce que les don-
nées personnelles enregistrées dans ses systèmes d'infor-
mation soient régulièrement contrôlées; les données dont il
n'a plus besoin sont effacées de ses systèmes pour être ar-
chivées;
– l'organe interne de contrôle effectue un contrôle immédiat
et complet de la qualité du traitement des données relevant
de l'extrémisme violent et de la saisie des rapports canto-
naux dans le système INDEX SRC;
– pour tous les autres systèmes d'information du SRC, ce
sont en priorité les utilisateurs qui sont responsables de
l'exécution régulière du contrôle de qualité;
– l'organe interne de contrôle de la qualité veille à ce que
les filtres de traitement des données prescrits soient utilisés
correctement;
– s'agissant du système de stockage des données rési-
duelles, un contrôle périodique des annonces garantit que
seules les annonces qui répondraient aux exigences liées à
un nouvel enregistrement restent enregistrées dans le sys-
tème.
La section 2, c'est-à-dire les articles 46 à 56, énumère les
différents systèmes d'information du SRC et indique que le
Conseil fédéral règle pour ces systèmes un certain nombre
de paramètres que vous trouvez listés à l'article 46 alinéa 2.
Comme mentionné, l'article 56 concerne le système de stoc-
kage des données résiduelles. La commission propose à
l'unanimité de stipuler que la durée maximale de conserva-
tion des données est de 20 ans.
A l'article 57, qui traite de données provenant des mesures
de recherche soumises à autorisation, la commission re-
prend une proposition de la Délégation des Commissions de
gestion. En vertu de cet article, les données provenant d'une
mesure de recherche soumise à autorisation sont traitées
dans des systèmes d'information distincts.
Les dispositions générales qui sont applicables à tous les
systèmes d'information sur la base de l'article 46 ne valent
pas pour le système visé à l'article 57. Elles sont rempla-
cées par une réglementation spéciale. La commission es-
time utile de fixer une durée maximale de conservation des
données qui ne s'avèrent présenter aucun lien avec la me-
nace spécifique qui a justifié le feu vert du Tribunal adminis-
tratif fédéral.
La section 4, soit les articles 58 à 66, contient les disposi-
tions relatives à la protection des données.
A l'article 60, la proposition de la minorité Vischer Daniel a
pour but d'assortir la transmission de données personnelles
à un autre Etat à toute une série de conditions. La commis-
sion estime que la solution contenue dans la proposition de
la minorité Vischer Daniel n'est pas praticable et propose,
par 16 voix contre 9, de la rejeter et de s'en tenir à la version
proposée par le Conseil fédéral.
De même, la commission propose, par 18 voix contre 7, de
rejeter la proposition défendue par la minorité I (Vischer Da-
niel) qui veut renvoyer au Conseil fédéral les articles 62 à 65
avec mandat de présenter un projet prévoyant une applica-
tion intégrale de la loi sur la protection des données. La ma-
jorité de la commission estime qu'il est inopportun, du point
de vue du renseignement, d'appliquer la loi sur la protection
des données de manière intégrale. Celle-ci ne peut s'appli-
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quer complètement aux activités du SRC. Il existe de bon-
nes raisons pour ne pas vouloir communiquer immédiate-
ment à une personne soupçonnée d'actes dangereux que
des informations la concernant sont contenues dans les sys-
tèmes d'information gérés par le SRC.
L'article 66 prévoit que la loi sur la transparence ne s'ap-
plique pas à l'accès aux documents officiels portant sur la
recherche d'informations. La minorité Vischer Daniel pro-
pose de biffer cet article. La commission vous propose, par
15 voix contre 7 et 3 abstentions, de vous en tenir au projet
du Conseil fédéral.
La majorité de la commission juge opportun de stipuler cette
exception pour les documents portant sur la recherche d'in-
formations. Il s'agit d'un domaine particulièrement sensible
et qui doit de toute manière être protégé.
Si l'on biffait cet article, le SRC pourrait à chaque fois invo-
quer les exceptions prévues par la loi sur la transparence
pour refuser de divulguer une information. La majorité de la
commission estime plus judicieux et plus efficace de sous-
traire la recherche d'informations d'entrée de cause.
Quant aux dispositions concernant l'archivage, la commis-
sion propose à l'article 67 alinéa 2 de reprendre la solution
adoptée récemment par les Chambres fédérales dans le
cadre de la révision de la loi sur le renseignement civil.

Art. 43
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 44
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
... erfasst. Meldungen, die mehrere Personendaten enthal-
ten, beurteilt er als Ganzes, bevor er sie in der Aktenablage
erfasst.
Abs. 2–5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Graf-Litscher, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez, Gal-
ladé, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 5 Bst. e
e. ... des NDB und dafür, dass die Qualität und die Erheb-
lichkeit der in allen Informationssystemen des NDB bearbei-
teten Daten gewährleistet ist und der Datenschutz beachtet
wird.

Art. 44
Proposition de la majorité
Al. 1
... d'information. Si les communications portent sur diverses
données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant
de les saisir dans un dossier d'archivage.
Al. 2–5
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Graf-Litscher, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez, Gal-
ladé, van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 5 let. e
e. ... du SRC de sorte que la qualité et la pertinence des
données traitées au moyen des systèmes d'information du
SRC soient garanties et que les prescriptions en matière de
protection des données soient respectées.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 611)
Für den Antrag der Mehrheit ... 113 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 68 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 45–53
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 54
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der NDB kann ein Informationssystem betreiben, das der
Identifikation von bestimmten Kategorien von ausländischen
Personen dient, die in die Schweiz einreisen oder aus der
Schweiz ausreisen, und der Feststellung von deren Ein- und
Ausreisedaten.
Abs. 2–4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 54
Proposition de la commission
Al. 1
Le SRC peut exploiter un système d'information qui sert à
identifier certaines catégories de personnes étrangères qui
entrent en Suisse ou qui sortent du territoire suisse et à dé-
terminer les dates de leur entrée et de leur sortie.
Al. 2–4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 55
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 56
Antrag der Kommission
Abs. 1–3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Die maximale Aufbewahrungsdauer der Daten beträgt
20 Jahre.

Art. 56
Proposition de la commission
Al. 1–3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
La durée maximale de conservation des données est de
20 ans.

Angenommen – Adopté

Art. 57
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
Er sorgt dafür, dass aus genehmigungspflichtigen Beschaf-
fungsmassnahmen stammende Personendaten, die keinen
Bezug zur spezifischen Bedrohungslage aufweisen, nicht
verwendet werden und spätestens 30 Tage nach Beendi-
gung der Massnahme vernichtet werden.
Abs. 1ter
Betrifft die genehmigungspflichtige Beschaffungsmass-
nahme eine Person, die einer der in den Artikel 171 bis 173
der Strafprozessordnung genannten Berufsgruppen ange-
hört, erfolgt die Aussonderung und Vernichtung der Daten,
die keinen Bezug zur spezifischen Bedrohungslage aufwei-
sen, unter Aufsicht des Bundesverwaltungsgerichts. Betrifft
die genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahme eine
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andere Person, sind Daten, zu denen einer Person gemäss
den Artikeln 171 bis 173 der Strafprozessordnung ein Zeug-
nisverweigerungsrecht zusteht, ebenfalls zu vernichten.
Abs. 2–4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 57
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1bis
Il veille à ce que les données personnelles obtenues dans le
cadre de mesures de recherche soumises à autorisation qui
ne présentent aucun lien avec la menace spécifique justi-
fiant la décision ne soient pas traitées et soient détruites au
plus tard dans les 30 jours suivant l'arrêt de ces mesures.
Al. 1ter
Les informations qui ne présentent aucun lien avec la me-
nace justifiant la décision doivent être triées et détruites
sous la direction du Tribunal administratif fédéral lors de la
surveillance d'une personne qui relève de l'une des catégo-
ries professionnelles citées aux articles 171 à 173 CPP. Lors
de la surveillance d'autres personnes, les informations à
propos desquelles une personne citée aux articles 171 à
173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi
être détruites.
Al. 2–4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 58, 59
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 60
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez,
Galladé, Graf-Litscher, Voruz)
Abs. 1
Der NDB kann im Einzelfall Personendaten ins Ausland be-
kanntgeben. Gewährleistet die Gesetzgebung des Empfän-
gerstaates keinen angemessenen Datenschutz, so können
Personendaten diesem Staat nur bekanntgegeben werden,
wenn die Schweiz mit ihm diplomatische Beziehungen pflegt
und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a. Die Schweiz ist aufgrund eines Gesetzes oder eines
Staatsvertrags zur Bekanntgabe der Daten verpflichtet.
b. Die Bekanntgabe ist im Einzelfall zur Wahrung eines über-
wiegenden öffentlichen Interesses unerlässlich.
c. Die Bekanntgabe ist im Einzelfall erforderlich, um das Le-
ben oder die körperliche Integrität von Dritten zu schützen.
d. Die betroffene Person hat eingewilligt oder die konkreten
Umstände erlauben den Rückschluss auf eine solche Einwil-
ligung.
e. Der Empfängerstaat erbringt im Einzelfall hinreichende
Garantien, die einen angemessenen Datenschutz gewähr-
leisten.
Abs. 2
Er kann im Einzelfall Personendaten an Staaten weiterge-
ben, mit denen die Schweiz diplomatische Beziehungen
pflegt, wenn der ersuchende Staat schriftlich zusichert, über
das Einverständnis der betroffenen Person zu verfügen, und
dem ersuchenden Staat dadurch die Beurteilung ermöglicht
wird, ob sie an klassifizierten Projekten des Auslandes im
Bereich der inneren oder äusseren Sicherheit mitwirken
oder Zugang zu klassifizierten Informationen, Materialien
oder Anlagen des Auslandes erhalten kann.

Abs. 3
Personendaten dürfen einem Staat nicht bekanntgegeben
werden, wenn die betroffene Person dadurch der Gefahr ei-
ner Doppelbestrafung oder ernsthafter Nachteile für Leib,
Leben oder Freiheit im Sinne der Konvention vom 4. Novem-
ber 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten oder anderer von der Schweiz ratifizierter internatio-
naler Abkommen ausgesetzt wird.
Abs. 4
Werden die Personendaten in einem Verfahren benötigt, so
gelten die massgebenden Bestimmungen über die Rechts-
hilfe.
Abs. 5
Der Bundesrat legt fest:
a. die zugelassenen Empfänger;
b. den Umfang der zu erbringenden Garantien.

Art. 60
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Flach, Fridez,
Galladé, Graf-Litscher, Voruz)
Al. 1
Le SRC peut, dans des cas particuliers, communiquer des
données personnelles à l'étranger. Si la législation de l'Etat
destinataire n'assure pas un niveau de protection adéquat
des données, des données personnelles peuvent lui être
communiquées si la Suisse entretient avec l'Etat destinataire
des relations diplomatiques et que l'une des conditions sui-
vantes est remplie:
a. la Suisse est tenue de lui communiquer les données per-
sonnelles en vertu d'une loi ou d'une convention internatio-
nale;
b. la communication est, en l'espèce, indispensable à la sau-
vegarde d'un intérêt public prépondérant;
c. la communication est, en l'espèce, nécessaire pour proté-
ger la vie ou l'intégrité corporelle de tiers;
d. la personne concernée a donné son consentement ou les
circonstances du cas d'espèce permettent de présumer un
tel accord;
e. l'Etat destinataire fournit, dans le cas d'espèce, des ga-
ranties suffisantes permettant d'assurer, dans le cas d'es-
pèce, un niveau de protection adéquat.
Al. 2
Il peut au surplus communiquer des données personnelles à
des Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations di-
plomatiques si l'Etat requérant assure par écrit disposer de
l'accord de la personne concernée et avoir la possibilité de
juger si cette personne peut collaborer à des projets classi-
fiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure
et extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel
ou des installations classifiés du pays étranger.
Al. 3
Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un
Etat tiers si la personne concernée risque, par suite de la
transmission de ces données, une double condamnation ou
des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté au sens de la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 no-
vembre 1950, ou d'autres instruments internationaux perti-
nents ratifiés par la Suisse.
Al. 4
Si la communication des données personnelles est requise
dans le cadre d'une procédure, les dispositions pertinentes
relatives à l'entraide judiciaire sont applicables.
Al. 5
Le Conseil fédéral détermine:
a. les destinataires autorisés;
b. l'étendue des garanties à fournir.
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Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 612)
Für den Antrag der Mehrheit ... 118 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 66 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 61
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 62
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit I
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, einen Vorschlag vorzulegen, welcher zu ei-
ner integralen Anwendung des DSG führt (entsprechend
dem Vorschlag des Bundesrates «BWIS II reduziert»; siehe
Botschaft S. 2195).

Antrag der Minderheit II
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Graf-Litscher, van Singer,
Voruz)
Abs. 5
... spätestens nach einem Jahr nach Eingang ...

Antrag der Minderheit III
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Verlangt eine Person Auskunft darüber, ob über sie in einem
Informationssystem nach den Artikeln 46 bis 56 Daten bear-
beitet werden, so wird das Gesuch nach den Artikeln 8 und 9
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Daten-
schutz behandelt.

Art. 62
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité I
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Renvoi au Conseil fédéral
avec mandat de présenter un projet prévoyant l'application,
dans son intégralité, de la loi fédérale sur la protection des
données (comme le propose le Conseil fédéral concernant
la LMSI II; cf. message p. 2119).

Proposition de la minorité II
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Graf-Litscher, van Singer,
Voruz)
Al. 5
... au plus tard dans un délai d'un an à compter ...

Proposition de la minorité III
(Graf-Litscher, Allemann, Fridez, Galladé, van Singer, Vi-
scher Daniel, Voruz)
Lorsqu'une personne demande si des données la con-
cernant sont traitées dans au moins un des systèmes men-
tionnés aux articles 46 à 56, sa requête est examinée con-
formément aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 614)
Für den Antrag der Mehrheit ... 129 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 58 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Le président (Rossini Stéphane, président): Ce vote est
également valable pour les propositions de renvoi de la mi-
norité Vischer Daniel aux articles 63 à 65.

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 615)
Für den Antrag der Mehrheit ... 129 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 57 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Dritte Abstimmung – Troisième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 616)
Für den Antrag der Mehrheit ... 130 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit III ... 57 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 63
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
Er teilt ihr mit, dass entweder in Bezug auf sie keine Daten
unrechtmässig bearbeitet werden oder dass er im Falle von
Fehlern bei der Datenbearbeitung oder betreffend den Auf-
schub der Auskunft eine Empfehlung im Sinne von Artikel 27
DSG zu deren Behebung an den NDB gerichtet hat.
Abs. 3–5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, einen Vorschlag vorzulegen, welcher zu ei-
ner integralen Anwendung des DSG führt (entsprechend
dem Vorschlag des Bundesrates «BWIS II reduziert»; siehe
Botschaft S. 2195).

Art. 63
Proposition de la majorité
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
Il indique à la personne concernée: soit qu'aucune donnée
la concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté
une erreur relative au traitement des données ou au report
de la réponse et qu'il a adressé au SRC la recommandation
d'y remédier en vertu de l'article 27 LPD.
Al. 3–5
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Renvoi au Conseil fédéral
avec mandat de présenter un projet prévoyant l'application,
dans son intégralité, de la loi fédérale sur la protection des
données (comme le propose le Conseil fédéral concernant
la LMSI II; cf. message p. 2119).

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 64, 65
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, einen Vorschlag vorzulegen, welcher zu ei-
ner integralen Anwendung des DSG führt (entsprechend
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dem Vorschlag des Bundesrates «BWIS II reduziert»; siehe
Botschaft S. 2195).

Art. 64, 65
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Voruz)
Renvoi au Conseil fédéral
avec mandat de présenter un projet prévoyant l'application,
dans son intégralité, de la loi fédérale sur la protection des
données (comme le propose le Conseil fédéral concernant
la LMSI II; cf. message p. 2119).

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 66
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Graf-Lit-
scher, van Singer, Voruz)
Streichen

Art. 66
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fischer Roland, Fridez, Graf-Lit-
scher, van Singer, Voruz)
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 617)
Für den Antrag der Mehrheit ... 117 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 67 Stimmen
(3 Enthaltungen)

Art. 67
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der NDB bietet nicht mehr benötigte Daten ...
Abs. 2
Für Archivgut, das von ausländischen Sicherheitsdiensten
stammt, kann der Bundesrat gemäss Artikel 12 des Archivie-
rungsgesetzes vom 26. Juni 1998 die Schutzfrist mehrmals
befristet verlängern, wenn der betroffene ausländische Si-
cherheitsdienst Vorbehalte gegen eine allfällige Einsicht-
nahme geltend macht.
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Semadeni
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Schriftliche Begründung
Auch zur Vernichtung bestimmte Akten sollen dem Bundes-
archiv zur Archivierung angeboten werden müssen. Andern-
falls ist das Risiko zu gross, dass sich der Nachrichten-
dienst – wie in der Vergangenheit unter Peter Regli vielfach
erlebt – seiner Archivierungspflicht durch systematische Ver-
nichtung seiner Akten entzieht. Auch das Handeln eines
Nachrichtendienstes muss wenigstens im Nachhinein nach-
vollziehbar sein. Dies dient der Rechtsstaatlichkeit und wirkt
Mythenbildungen entgegen.

Art. 67
Proposition de la commission
Al. 1
Le SRC propose les données et les dossiers devenus inu-
tiles aux Archives ...
Al. 2
Le Conseil fédéral peut, selon l'article 12 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'archivage, prolonger de façon répétée
pour une durée limitée le délai de protection applicable aux
archives qui proviennent d'un service de sûreté étranger, si
le service concerné émet des réserves sur une éventuelle
consultation.
Al. 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Semadeni
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Abs. 1 – Al. 1

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 618)
Für den Antrag Semadeni ... 158 Stimmen
Für den Antrag der Kommission ... 27 Stimmen
(2 Enthaltungen)

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées

Art. 68
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Block 4 – Bloc 4
Politische Steuerung, Tätigkeits- bzw. Organisationsverbot,
Kontrolle und Aufsicht des Nachrichtendienstes sowie
Schlussbestimmungen
Pilotage politique, interdiction d'exercer une activité, resp. in-
terdiction d'organisations, contrôle et surveillance du service
de renseignement ainsi que dispositions finales

Graf-Litscher Edith (S, TG):  Bei Artikel 69 Absatz 2 in
Block 4 diskutieren wir über die politische Steuerung durch
den Bundesrat. Bei meinem Minderheitsantrag geht es dar-
um, eine Doppelspurigkeit zu vermeiden. Die Grenzen des
Öffentlichkeitsprinzips sind im Bundesgesetz über das Öf-
fentlichkeitsprinzip der Verwaltung ausreichend geregelt. Es
braucht unserer Ansicht nach keine zusätzlichen Einschrän-
kungen im Nachrichtendienstgesetz. Dies entspricht auch
einem Antrag der GPDel. 
Ich beantrage Ihnen deshalb Streichung zur Vermeidung ei-
ner unnötigen Duplizität.

Vischer Daniel (G, ZH): Hier haben wir zwei interessante
Phänomene zu behandeln; sie betreffen die politische
Steuerung.
Mein Minderheitsantrag zu Artikel 71 Absatz 2 und Absatz 3
Buchstabe b behandelt die Frage der Uno-Beobachtungsli-
ste. Es geht hier um die Souveränität der Schweiz. Es geht
nämlich darum, ob wir uns einem Automatismus unterwer-
fen, sodass eine Person auf der Uno-Beobachtungsliste
auch von uns entsprechend einzustufen ist: als gefährlich
und terroristisch. Ich lehne das ab, weil ich sage, die
Schweiz soll das unabhängig von anderen Organisationen,
sei es von der Uno, sei es von der EU, entscheiden. Das
heisst nicht, dass nicht auf diese Entscheide rekurriert wer-
den soll und dass nicht überprüft werden soll: Sehen wir das
auch so? Aber es heisst, dass im Einzelnen letztlich die
Schweiz selbstständig entscheidet. Wir kennen Fälle, wo es
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unliebsame Erfahrungen gab für Personen, die auf der Uno-
Beobachtungsliste waren, sich jahrelang ihres Kontos nicht
mehr bedienen konnten, obgleich sie zu Unrecht auf der Li-
ste waren. Die Schweiz ist ein souveränes Land, das hier
seinen eigenen Spielraum behaupten muss.
Der zweite Punkt ist vielleicht noch virulenter. Da geht es
nämlich um das Organisationsverbot. Die Kommission hat
nunmehr ja bekanntlich ein Organisationsverbot auf Geset-
zesstufe eingeführt. Der Bundesrat hatte dies in seinem Ent-
wurf nicht vorgesehen. Er war auch nachher nicht dieser
Meinung, mindestens zu Beginn der Beratungen. Diese Er-
gänzung erfolgte auf Initiative eines Kommissionsmitgliedes
und fand eine Mehrheit. Natürlich, sie erfolgte im Umfeld ei-
nes Verbots von Isis – ja gut, der IS ist ein Staat, den kann
man nicht verbieten. Isis wurde dann ja aber verboten, dar-
über gab es gar keine Diskussion, der Rat folgte dem Antrag
auf ein solches Verbot. Der Bundesrat hat heute schon Mög-
lichkeiten, eine Organisation zu verbieten: Notrechtskompe-
tenz gemäss Verfassung, ausserordentlicher Beschluss, Zu-
stimmung des Parlamentes. Es hat in der Vergangenheit
keine Probleme gegeben, solche Verbote auszusprechen.
Und nun kam plötzlich Hektik in die Gesetzgebung, obwohl
es kein Problem gab, Isis zu verbieten, aber man wollte eine
allgemeine gesetzliche Regelung.
Warum sind wir dagegen? Weil dies solche Verbote in die
Nähe des Courant normal bringt. Ich unterschiebe dem Bun-
desrat damit nicht, dass er nun täglich Organisationen ver-
bieten will, aber wenn eine blosse Gesetzesbestimmung den
Bundesrat unter den genannten Bedingungen zu einem Ver-
bot ermächtigt, besteht die Gefahr, dass ein Organisations-
verbot letztlich auch aufgrund von kollidierenden Interessen
ausgesprochen wird: Ein Staat will Wirtschaftsbeziehun-
gen – wir wollen das auch –, er will aber gleichzeitig, dass in
seinem Lande eine Organisation, die der Regierung des ent-
sprechenden Landes feindlich gegenübersteht, die als terro-
ristisch gilt, verboten wird. Nehmen wir als Beispiel aus der
Vergangenheit – jetzt hat sich ja alles geändert – den türki-
schen Staat und die PKK. Mit diesem Gesetz könnte es
eben schneller eintreffen, dass ein PKK-Verbot auch aus
wirtschaftlicher Optik erfolgt. Und genau dem wollen wir ent-
gegenwirken, weil wir sagen, die heutige Regelung genügt,
es gibt kein Verbotsproblem. Solche Organisationen zu ver-
bieten, das ist richtig in Einzelfällen, aber es soll nicht ein-
fach eine gesetzliche Ermächtigung geben.
Zum Schluss ersuche ich Sie, in der Gesamtabstimmung
diesem Gesetz ablehnend gegenüberzustehen. Sie haben
Massnahmen beschlossen, die zu weit gehen, Sie haben bei
der Kabelaufklärung die Warnungen nicht gehört, der Daten-
schutz ist zu wenig geregelt – dieses Gesetz verdient keine
Unterstützung.

Glanzmann-Hunkeler Ida (CE, LU): Der Zugang zu den Do-
kumenten in Zusammenhang mit den Aufgaben des Nach-
richtendienstes soll nicht öffentlich sein. Eigentlich ist dies
klar geregelt, dennoch möchten wir dies im Gesetz festhal-
ten, damit nicht plötzlich andere Begehren geweckt werden
und nicht nur die Geschäftsprüfungsdelegation, sondern
auch noch andere Kommissionen Einblick in diese Unterla-
gen erhalten möchten. Wir lehnen daher den Streichungsan-
trag der Minderheit Graf-Litscher bei Artikel 69 ab.
Bei Artikel 71 will eine Minderheit Vischer Daniel Absatz 2
und Absatz 3 Buchstabe b streichen. Organisationen, die
auf Listen der Uno und der EU geführt werden, sollen nicht
explizit vom Bundesrat in die Beobachtungsliste aufgenom-
men werden. Wir werden diesen Streichungsantrag nicht un-
terstützen. Die Schweiz wird nicht sicherer, wenn sie Organi-
sationen und Gruppierungen, die im Ausland beobachtet
werden, im eigenen Land dann zulässt und keine Massnah-
men ergreift. Wir schaffen dieses Gesetz, um Sicherheit zu
gewährleisten. Dazu gehört grundsätzlich auch die Sicher-
heit, dass wir Organisationen und Gruppierungen, die im
Ausland beobachtet werden, hier nicht gewähren lassen.
Der Bundesrat erhält mit diesem Artikel die Garantie, dass
er nicht auf Gutdünken beobachten lässt, sondern gemein-
sam mit den anderen Ländern tätig ist.

Der wichtigste Artikel in diesem Abschnitt mit dem Titel «Po-
litische Steuerung und Tätigkeitsverbot» ist aus unserer
Sicht Artikel 72a zum Organisationsverbot. Dieser Artikel
war im Entwurf des Bundesrates so nicht vorgesehen. Weil
aber das Tätigkeitsverbot der Al Kaida während der Bera-
tung dieses Gesetzes verlängert werden musste und auch
das Tätigkeitsverbot des IS auf Antrag der Uno in Kraft trat
und wir dabei keine gültigen Gesetzesvorlagen hatten, son-
dern das Verbot auf Verordnungsebene in Kraft trat, war für
uns klar, dass wir diesen Artikel hier diskutieren und hinein-
bringen wollten. Den Einzelantrag Eichenberger zu Arti-
kel 72a unterstützen wir, denn diese Ergänzung ist sinnvoll
und wichtig, weil damit ausgeschlossen wird, dass jede be-
liebige Organisation plötzlich verboten werden kann.
Wir wollen dem Bundesrat mit diesem Organisationsverbot
keinen Blankocheck geben. Zudem soll bei einem Verbot
auch die Kommission angehört werden. Es ist nicht so, dass
man auf Verordnungsebene ein Verbot einfach verlängern
kann: Auch beim Verbot der Al Kaida müsste in Zukunft so
oder so eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet werden. Wir
denken auch, dass es wichtig ist, dass der Ständerat diesen
Artikel nochmals diskutieren kann, und es ist ganz wichtig,
dass wir ihn heute ins Gesetz hineinbringen.
Wir werden am Schluss diese Gesetzesvorlage unterstüt-
zen. Die heutige Zeit erfordert eine möglichst schnelle Um-
setzung dieses Gesetzes. Nur so kann in Zukunft die Sicher-
heit gewährleistet werden. Ich hoffe, dass auch die Kritiker
es schaffen, den Mehrwert dieses Gesetzes zu sehen, und
den Nachrichtendienst nicht nur negativ, sondern als Teil
des Sicherheitskonzeptes unserer Schweiz wahrnehmen.

Trede Aline (G, BE): Ich möchte in diesem Block vor allem
noch auf Artikel 72a zum Organisationsverbot eingehen, wo
die Minderheit Vischer Daniel einen Streichungsantrag ge-
stellt hat.
Wir haben heute die Situation, dass es einen ausserordentli-
chen Beschluss aufgrund einer ausserordentlichen Situation
braucht, wenn wir ein Organisationsverbot aussprechen
möchten. Unserer Meinung nach ist das der richtige Weg
gewählt; es ist auch der demokratischste Weg. Wir haben
bereits kürzlich in Zusammenhang mit Isis diesen Weg ge-
wählt, und es war ein problemloser Entscheid hier im Parla-
ment.
Mit dem vorliegenden Artikel besteht die Gefahr, dass der
Bundesrat öfter zu diesem Mittel greifen wird und Organisati-
onsverbote aussprechen wird, da ja mit Artikel 72a eine ge-
setzliche Grundlage bestehen würde. Ich bitte Sie deshalb,
diese Minderheit Vischer Daniel bei Artikel 72a zu unterstüt-
zen.
Dann möchte ich noch kurz etwas zum gesamten Gesetz
sagen, da wir ja bald fertig debattiert haben. In den letzten
zwei Tagen haben wir hier drinnen den Lauschangriff inklu-
sive Staatstrojaner, Kabelüberwachung und Störung von IT-
Infrastruktur abgesegnet. Wir von der grünen Fraktion wollen
nicht noch einmal darüber diskutieren, auch wenn wir das
vorhin im letzten Block abgelehnt haben, aber anscheinend
ist der Datenschutz für die Mehrheit dieses Rates nicht so
wichtig. Es nimmt mich dann wunder, wie Sie Ihre persönli-
che Freiheit definieren. Unserer Meinung nach wurden unter
dem Deckmantel der Sicherheit ganz klar Grundrechte be-
schnitten. Wenn der Ständerat bei diesem Gesetz nicht ein
bisschen mehr Vernunft an den Tag legt als wir hier, werde
ich mich ganz klar dafür einsetzen, dass die Grünen beim
Referendum dabei sind, und ich freue mich natürlich, wenn
auch andere Parteien das Referendum unterstützen werden:
Alle Jungparteien sind ja schon dazu bereit.

Eichenberger-Walther Corina (RL, AG): In Artikel 69 geht es
um die politische Steuerung des Nachrichtendienstes und
um die öffentliche Zugänglichkeit der Dokumente. Zur Klar-
heit des Gesetzes wird dies nochmals erwähnt, und die frei-
sinnig-liberale Fraktion unterstützt dies.
Bei Artikel 71 unterstützt die freisinnig-liberale Fraktion
ebenfalls die Mehrheit, weil damit der Bundesrat mehr Flexi-
bilität hat und sich an die Uno- und EU-Listen halten kann,
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das heisst in diesem Fall, dass er die Aufnahme von Organi-
sationen und Gruppierungen nicht jedes Mal begründen
muss. Er kann solche Organisationen auch wieder von der
Liste nehmen, wenn für die Schweiz keine Bedrohung vor-
liegt. Diese Liste wird jährlich vom Bundesrat genehmigt, vor
allem wird sie in der Kerngruppe Sicherheit und im Sicher-
heitsausschuss des Bundesrates vorberaten, und es wird
jede einzelne Gruppierung beurteilt.
Artikel 72 regelt das Tätigkeitsverbot, zu dem nun ein Orga-
nisationsverbot in Artikel 72a kommen soll. Bis jetzt musste
der Bundesrat ein Organisationsverbot immer über Notrecht
verfügen, wie er das im letzten Jahr in Bezug auf Isis ge-
macht hat. Allerdings liegt die Dauer bei sechs Monaten. Die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage ermöglicht dem
Bundesrat, immer unter der gesetzlichen Bedingung einer
konkreten Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit,
ein solches Verbot ohne Notrecht und unbegrenzt auszu-
sprechen. Die freisinnig-liberale Fraktion befürwortet die ge-
setzliche Verankerung dieser Kompetenz für den Bundesrat,
allerdings unter der Einschränkung meines Einzelantrages
zu Absatz 1bis, wonach der Bundesrat sich dabei auf Be-
schlüsse der Uno oder OSZE abstützt. Damit erhält der Bun-
desrat einen Rahmen und eine Orientierung. Eine Blanko-
vollmacht an den Bundesrat, Organisationen verbieten zu
dürfen, ginge sehr weit und könnte dem Bundesrat seine
Entscheidungsfreiheit nehmen oder diese einschränken,
z. B. im Zusammenhang mit Organisationen, die in einem
anderen Land verboten sind, in der Schweiz aber nicht die
gesetzlichen Voraussetzungen eines Verbots erfüllen.
Die freisinnig-liberale Fraktion unterstützt die Mehrheitsan-
träge und den Einzelantrag Eichenberger.

Flach Beat (GL, AG):  Ich hatte zwischen Block 3 und
Block 4 eine rote Linie gezogen, habe sie dann aber bei
Block 3 überschritten und schon zu Block 4 gesprochen; da-
für entschuldige ich mich noch einmal in aller Form. Die rote
Linie ist jedoch noch vorhanden. Ich werde deshalb nur noch
ganz kurz auf die Beobachtungsliste und den Einzelantrag
Eichenberger eingehen, den wir ebenfalls unterstützen.
Mit Blick auf die Organisationen, die beobachtet werden sol-
len, haben wir uns in der Kommission ausgiebig unterhalten,
wie wir den Mechanismus gestalten wollen. Die Grünlibera-
len sind zum Schluss gekommen, dass es Sinn macht, an
die Beobachtungslisten von Uno und EU anzuknüpfen, mit
den Einschränkungen, wie sie im Gesetz jetzt enthalten
sind. Das ist in meinen Augen richtig.
Gestatten Sie mir, die Zeit für ein kurzes Resümee zu nut-
zen. Wie gehen wir jetzt vor? Ich habe vorhin gesagt, dass
ich eine rote Linie gezogen hatte. Für uns Grünliberale ist
die rote Linie teilweise ein bisschen überschritten. Für uns
ist klar, dass Handlungsbedarf besteht. Auf der einen Seite
sind das BWIS und das ZNDG nicht mehr zeitgemäss. Auf
der anderen Seite haben wir in meinen Augen etwas überris-
sen auf allfällige Bedrohungen reagiert, sehr weitreichende
Bestimmungen ins Gesetz aufgenommen und teilweise sehr
unkritisch legiferiert. Ich habe ein bisschen den Eindruck,
dass das auch aufgrund der Geschehnisse der letzten Wo-
chen und Monate passiert ist. Wir Grünliberalen sind wirklich
der Meinung, dass der Ständerat da noch einmal genau hin-
schauen muss. Dies betrifft nicht nur die allgemeine Auswei-
tung der Befugnisse des Bundesrates zum Einsatz des
Nachrichtendienstes in besonderen Lagen, sondern auch
die Kontrollinstanzen und die Einordnung der luftgestützten
Beobachtung im Bereich der bewilligungspflichtigen Mass-
nahmen. Nicht zuletzt betrifft es die Frage des Datenschut-
zes im Bereich sensibler Daten.
Wir Grünliberalen werden dieser Vorlage am Schluss des-
halb nicht zustimmen können. Wir hoffen, dass der Stände-
rat noch einmal einen kritischen Blick auf all diese Punkte
wirft, inklusive der Frage des Verbots von Organisationen
gemäss Nachrichtendienstgesetz.

Veillon Pierre-François (V, VD): J'interviens ici comme mem-
bre de la Délégation des Commissions de gestion, respon-
sable de la haute surveillance du SRC.

Nous arrivons au terme de l'examen de cette nouvelle loi et
j'aimerais m'exprimer sur sa future mise en oeuvre, soit sur
la dotation en personnel au sein du SRC. La loi sur le rensei-
gnement introduit plusieurs nouvelles tâches et missions
pour ce service. Nous venons de les examiner au cours de
ce débat, je n'y reviens pas. Le SRC aura besoin de res-
sources humaines supplémentaires pour mener à bien ces
nouvelles tâches, et le Conseil fédéral a prévu la création de
20,5 postes supplémentaires.
Monsieur le conseiller fédéral, je prends note de l'annonce
de ces nouveaux postes mais je reste sceptique. En effet,
qu'en est-il exactement de cette dotation en personnel?
J'aimerais rappeler ici que le SRC a connu deux problèmes
majeurs depuis sa création en 2010 et que ces problèmes
étaient liés à un manque de personnel. Premièrement, il y a
eu l'affaire ISIS en 2010, c'est-à-dire une inflation incontrô-
lée des informations stockées au sein de la banque de don-
nées ISIS. Cette affaire a été causée avant tout par un
manque de personnel au sein de l'unité responsable du con-
trôle qualité, au mépris de la loi. Le Conseil fédéral a dû dé-
bloquer dans l'urgence les montants nécessaires pour la
création de 8 postes temporaires, afin d'assainir la situation.
Deuxièmement, il y a eu en 2012 le vol de données par un
collaborateur. L'inspection faite par la Délégation des Com-
missions de gestion a montré que le manque de personnel
dans le service informatique du SRC ne permettait pas une
gestion normale de cette unité, ce qui a «ouvert les portes»
au collaborateur indélicat. Là aussi, le Conseil fédéral a dû
débloquer dans l'urgence les montants nécessaires pour la
création de 11 postes afin de sécuriser l'informatique.
Ces deux affaires montrent un manque d'anticipation de la
part du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports et du Conseil fédéral.
Monsieur le conseiller fédéral, j'aimerais connaître votre po-
sition sur les points suivants qui sont en relation avec la
question de la dotation en personnel.
Le premier point concerne les postes nouveaux liés à la
question du djihadisme. La Délégation des Commissions de
gestion a appris que les 6 postes supplémentaires octroyés
récemment par le Conseil fédéral au SRC pour la lutte
contre le djihadisme sont à déduire des 20,5 postes prévus
pour la mise en oeuvre de la nouvelle loi. La Délégation des
Commissions de gestion proteste avec force contre ce qui
ressemble plutôt à un petit calcul de comptable. En effet,
cette réduction de postes affaiblit la mise en oeuvre de la
nouvelle loi, avant même son entrée en vigueur.
Le second point concerne le réexamen des tâches 2014. La
Délégation des Commissions de gestion insiste auprès de
vous, Monsieur le conseiller fédéral, pour que le SRC soit
exclu des coupes budgétaires demandées à votre départe-
ment avec la démarche de réexamen des tâches 2014. Au-
cune suppression de poste ne doit toucher ce service. Le
SRC a besoin de sa pleine capacité renforcée pour remplir
ses tâches.
Monsieur le conseiller fédéral, s'il ne reconnaît pas cette
priorité, le Conseil fédéral et votre département prennent le
risque que les prestations attendues du SRC soient insuffi-
santes et de mauvaise qualité, voire que de nouveaux pro-
blèmes apparaissent.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.

Clottu Raymond (V, NE):  Au nom de la majorité de mon
groupe, je vais faire une synthèse de cette loi. Je vous invite,
au nom des libertés fondamentales, à soutenir les proposi-
tions de la majorité de la commission au bloc 4 et à soutenir
également le projet de loi au vote final. 
Nous assistons aujourd'hui à un bouleversement stratégique
mondial dans la quête du pouvoir et sa sauvegarde. La ten-
dance à la formation de nouveaux Etats nationaux ou à la
décomposition d'Etats existants se poursuit. Nous sommes
encore très loin de la fameuse paix éternelle entre les
peuples ou de la société «Bisounours» de Monsieur van Sin-
ger. En fait, l'évolution est même inverse. Les tensions et
conflits guerriers augmentent aux frontières des zones de
prospérité. La violence et la guerre restent les moyens privi-
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légiés dans la lutte pour le pouvoir pour les matières pre-
mières ou pour l'influence religieuse. 
Oui, l'Etat est responsable de la protection de sa propre
population contre la violence. L'accomplissement de cette
tâche représente aujourd'hui un important défi. Nous pou-
vons constater que les nouvelles guerres sont de moins en
moins liées aux Etats. Elles sont plutôt de nature asymé-
trique et opposent donc des troupes régulières à des com-
battants agissant de manière autonome. 
Cette nouvelle forme de combat imprégnant aujourd'hui les
conflits du monde s'appelle le terrorisme. Les terroristes ne
sont plus simplement des individus pris de folie meurtrière,
mais des combattants engagés de manière ciblée au service
d'une idéologie ou d'une religion. Les anciennes frontières
entre la guerre et la paix, entre amis et ennemis, entre le sol-
dat et le civil ainsi qu'entre sécurité intérieure et sécurité ex-
térieure s'estompent progressivement. 
Nous observons aujourd'hui des guerres civiles, des guerres
terroristes et antiterroristes, des guerres d'intervention. Tous
ces conflits ont leurs propres causes, acteurs, déroulements,
stratégies, gagnants et perdants. Malheureusement, ils pro-
duisent toujours de la souffrance, de la mort et de la destruc-
tion. Ce sont les raisons pour lesquelles nous devons impé-
rativement nous battre pour une nouvelle loi sur le ren-
seignement efficace afin de donner à notre pays, la Suisse,
de meilleures chances dans la détection précoce, la défense
et la protection vis-à-vis des menaces. Les récents rapports
sur les djihadistes radicaux en Suisse montrent une menace
imminente pour notre pays. 
Dans un Etat démocratique comme le nôtre, nous devons
donner à la Suisse de meilleures chances dans la détection
précoce, la défense et la protection vis-à-vis des menaces.
Ce sont les raisons pour lesquelles il est important de soute-
nir ce projet de loi.

Voruz Eric (S, VD): Tout d'abord, il est regrettable que les
propositions de minorité déposées jusqu'à présent par le
groupe socialiste aient été rejetées, car il ne faut pas oublier
que la loi sur le renseignement devra traverser des époques
très diverses, du fait que cette loi totalement révisée sera en
vigueur pour quelques décennies.
Nous arrivons donc au bloc 4 de cette loi dont les articles
touchent non seulement aux questions d'archivage, mais
aussi aux droits d'exercer une activité ou non, aux droits
d'une organisation, ou encore au droit du SRC de surveiller
des personnes qui pourraient avoir une attitude douteuse.
Le groupe socialiste n'est pas dans l'ignorance des faits avé-
rés et provoqués par le terrorisme. Il ne doit pas y avoir de
tabous sur cette question, mais il ne faut pas non plus trou-
ver des prétextes pour exercer n'importe comment la tâche
de renseignement. M'étant mal renseigné, j'ai cru que la pro-
position individuelle Semadeni serait défendue dans le
bloc 4 alors qu'elle l'a été au bloc précédant. Mais là, maigre
consolation, je constate que la majorité de notre conseil a
adhéré au projet du Conseil fédéral et a suivi l'avis de Mon-
sieur le conseiller fédéral Maurer lui-même, que je remercie.
L'article 69 alinéa 2 est pour nous inutile, car cette disposi-
tion est déjà prévue par la loi sur la transparence. Il n'est
donc pas nécessaire de l'inscrire dans la loi sur le rensei-
gnement.
Faut-il vraiment introduire une application automatique des
décisions prises par l'ONU ou par l'Union européenne au
lieu de les traiter au cas par cas? Il s'agit de l'article 71 ali-
néa 2.
Enfin, l'article 72a est absolument inutile. Même si la propo-
sition individuelle Eichenberger remplace «Union euro-
péenne» par «Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe», le problème de fond subsiste. Nous reje-
tons la proposition de la commission et approuvons la pro-
position de la minorité Vischer Daniel. En effet, même le
Conseil fédéral a des doutes sur cette disposition, doutes
que nous ne devons pas transmettre au Conseil des Etats. Il
faut donc la biffer.
Ces questions et commentaires démontrent combien il est
important d'être très attentifs, quels que soient les événe-

ments qui peuvent justifier une telle loi. C'est pourquoi je
vous demande, au nom du groupe socialiste, d'adopter les
propositions de minorité au bloc 4, afin que l'application de
la loi sur le renseignement se fasse dans un esprit tout à fait
démocratique. Mais au vote sur l'ensemble, la majorité, si ce
n'est l'immense majorité du groupe socialiste, votera contre
ce projet de loi, du fait que toutes les propositions de mino-
rité ont été rejetées jusqu'à présent.

Maurer Ueli, Bundesrat: Wenn ich zu diesen Minderheitsan-
trägen kurz Stellung nehmen darf, beginne ich mit dem Min-
derheitsantrag Graf-Litscher zu Artikel 69: Hier werden die
Aufgaben des Bundesrates festgeschrieben, es geht also
um die politische Steuerung. Damit wird festgeschrieben,
welche Aufgaben der Bundesrat im Zusammenhang mit der
Führung des Nachrichtendienstes übernehmen muss. Es ist
ganz bewusst der Gesamtbundesrat, der dazu Stellung
nimmt. Nun sind Teile dieser Aufträge, dieser Analysen nicht
öffentlich zugänglich beziehungsweise nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt, und daran stört sich Frau Graf-Litscher. Es
macht keinen Sinn, solche Analysen der breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Sie stehen aber der parlamenta-
rischen Aufsicht, der GPDel, selbstverständlich zur Verfü-
gung; sie erhält all diese Aufträge. Also, es ist wichtig und
richtig, dass sich der Bundesrat mit dem Nachrichtendienst
befasst, diese Aufgabe auch wahrnimmt, aber all diese Pa-
piere können nicht öffentlich sein, und daher ist diese Aus-
nahme vorgesehen. Das macht Sinn. Ich bitte Sie, hier der
Mehrheit zu folgen.
Zum Minderheitsantrag Vischer Daniel zu Artikel 71: Hier
geht es um die Übernahme der Organisationen auf einer Li-
ste der Uno. Es ist ausdrücklich festgehalten, dass es kein
Automatismus ist, die Souveränität der Schweiz ist also
durchaus gewährleistet. Wenn aber eine Organisation auf
diese Beobachtungsliste kommt, dann ist es – damit nach-
vollzogen werden kann weshalb – nicht unbedingt nötig,
dass der Nachrichtendienst sie noch einmal im Detail unter-
sucht. Wenn beispielsweise die Uno das schon gemacht hat,
dann kann man diese Angaben für den Nachvollzug über-
nehmen. Aber es ist eindeutig kein Automatismus, und damit
ist das Anliegen von Herrn Vischer – wenn ich die Begrün-
dung seines Antrages richtig verstanden habe – mit der
Mehrheitsfassung gewährleistet. Ich bitte Sie auch hier, bei
der Mehrheit zu bleiben.
Das Schwergewicht dieses Blocks 4 ist zweifellos Arti-
kel 72a, «Organisationsverbot», allerdings nicht der Inhalt
dieses Artikels – Sie erkennen hier in etwa das Gesetz, das
Sie für Isis verabschiedet haben, inhaltlich ist es eigentlich
nichts Neues –, es stellt sich aber tatsächlich die Frage, ob
wir das künftig in einem Gesetz regeln sollen. Herr Vischer
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass damit allenfalls die
Hürde, Organisationen zu verbieten, tiefer ist, weil nicht
mehr die Verfassung die Vorgabe gibt. Der Bundesrat hat
sich noch einmal eingehend mit Artikel 72a auseinanderge-
setzt. Wenn Sie ihm heute so zustimmen, wird er dem Zweit-
rat beantragen, zu dieser Frage noch einmal eine Anhörung
durchzuführen, damit sich Organisationen, Kantone und po-
litische Parteien auch dazu äussern können, denn es ist
eine grundsätzliche Frage. Für heute würde ich Ihnen emp-
fehlen, dem einmal so zuzustimmen, damit man das weiter-
bearbeiten kann. Ich würde in diesem Zusammenhang auch
dem Einzelantrag Eichenberger, dieser Ergänzung, zustim-
men; er grenzt die Bestimmung noch etwas ein. Aber es ist
tatsächlich eine gewichtige Frage, die der Ständerat noch
einmal anschauen muss. Ob er dies in Form einer Anhörung
von Experten oder in Form einer Vernehmlassung zu die-
sem Bereich machen will, würden wir dem Ständerat über-
lassen – aber es ist eine gewichtige Änderung, die hier vor-
genommen worden ist, ohne dass dies breit diskutiert wor-
den wäre.
Zusammengefasst teilen wir die Bedenken von Herrn Vi-
scher, meinen aber, dass Sie dem Gesetzesartikel zur weite-
ren Bearbeitung zustimmen sollten, damit der Ständerat
dann die Möglichkeit hat, das vertieft zu prüfen.
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Zur Frage von Herrn Veillon: Ja, diese 20,5 Stellen, die wir
beantragen, sind knapp, das wissen wir. Wir sind im Moment
daran, einmal aufzuarbeiten, was wir alles machen müssten.
Wir gehen davon aus, dass wir von einem Mehrbedarf von
etwa 80 Stellen sprechen würden, wenn wir alle Aufgaben
erfüllen wollten, wie das die GPDel immer wünscht. Dann
hören Sie den Aufschrei hier auf der linken Ratsseite, die
sagt: «Was sollen wir den Nachrichtendienst aufstocken?
Dann wird jeder und jede in diesem Land bespitzelt!» Das
heisst wohl, dass wir hier wie immer einen Weg suchen
müssen, um das absolut Notwendige zu machen und auf
Wünschbares zu verzichten. Das war in der Vergangenheit
so und wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Es wird noch
etwas schwieriger, weil die Anforderungen an den Nachrich-
tendienst relativ rasch wechseln. Es tauchen neue Gefahren
auf, und dann erschallt sofort der Ruf: «Weshalb kann der
Nachrichtendienst nicht tätig werden? Weshalb hat er das
nicht gemacht?»
Diese Auseinandersetzung werden wir also zweifellos führen
müssen. Aber aus dem Grundsatz heraus, dass der Nach-
richtendienst sich nicht um alles kümmern muss, dass der
Nachrichtendienst nur für wichtige Aufgaben da ist, werden
wir uns auch in Zukunft einschränken müssen. Wenn Sie
sich aber in der Finanzkommission mit dem gleichen Feuer
für diese 80 Stellen einsetzen, nehme ich diese gerne an,
das muss ich sagen. Dann wird der Nachrichtendienst
schlagkräftiger. Aber hier werden wir wohl einen Mittelweg
finden müssen.
Ich fasse das ganze Gesetz zusammen. Wenn Sie hier
schon von einem Referendum sprechen, müssen wir, glaube
ich, schon überlegen: Es wird schwierig, der Bevölkerung zu
sagen, weshalb man Leute, die mit Massenvernichtungsmit-
teln den Frieden in der Welt gefährden, weshalb man Leute,
die terroristische Anschläge planen und die morden, und
weshalb man Spione, die gegen unser Land eingesetzt wer-
den, schützen soll! Das wird dann schwierig. Genau dort
setzen wir mit diesem Gesetz an: Um die Freiheit der Bürger
zu gewährleisten, greifen wir dort ein, wo die Sicherheit
nachhaltig gefährdet ist. Das ist die Aufgabe dieses Geset-
zes und die Aufgabe des Nachrichtendienstes.
Ich bitte Sie, in der Gesamtabstimmung diesem Gesetz zu-
zustimmen.

Hiltpold Hugues (RL, GE), pour la commission: Je traiterai de
la proposition de la minorité Graf-Litscher à l'article 69 ali-
néa 2 et laisserai le soin à Monsieur Borer de présenter les
propositions de la minorité Vischer Daniel à l'article 71 ali-
néa 2 et alinéa 3 lettre b ainsi qu'à l'article 72a alinéa 1bis.
Le SRC sert particulièrement les intérêts du pays et du gou-
vernement. Le rôle que joue le Conseil fédéral dans le pilo-
tage politique et l'orientation des activités du SRC ne doit
dès lors pas seulement être repris des bases légales ac-
tuelles, mais être explicité et renforcé.
L'article 69 reprend différents éléments de la législation ac-
tuelle et les réunit dans une disposition centrale sur le pilo-
tage politique. La Délégation des Commissions de gestion
aura plein accès à tous les instruments de pilotage politique
mentionnés.
A l'alinéa 1, la lettre a renforce le système existant selon le-
quel le Conseil fédéral donne au SRC une mission straté-
gique de base. La lettre b renvoie à la liste d'observation, qui
est réglée dans le détail à l'article 71 et que connaît le droit
en vigueur. La lettre c découle du nouveau régime de traite-
ment des données, compte tenu de la distinction et du traite-
ment plus strict des données liées à l'extrémisme violent
qu'il introduit. Afin que le SRC puisse faire cette distinction
de manière univoque, le Conseil fédéral désigne chaque an-
née les groupements qui entrent dans la catégorie de l'extré-
misme violent. La lettre d prévoit qu'il apprécie la menace
chaque année. La lettre e vise à ce qu'il instaure les me-
sures nécessaires en cas de menace particulière. Comme le
prévoit le droit en vigueur, le Conseil fédéral approuve la
collaboration du SRC avec les organes de sûreté d'autres
Etats; cela est fixé à la lettre f.

A l'alinéa 2, la proposition de la minorité Graf-Litscher vise à
biffer la disposition selon laquelle les documents liés aux dif-
férentes tâches de pilotage du Conseil fédéral ne sont pas
accessibles au public. Pour la majorité de la commission, la
disposition permet de rendre la législation plus claire et doit
donc être maintenue. Ces documents, la plupart classés
confidentiels ou secrets, ne peuvent de toute manière pas,
de par leur nature, être rendus publics.
Il est donc utile de maintenir la disposition telle que propo-
sée par le Conseil fédéral. La commission vous invite, par
17 voix contre 7 et 1 abstention, à soutenir la version du
Conseil fédéral.
Lors du vote sur l'ensemble, la commission s'est prononcée,
par 14 voix contre 2 et 3 abstentions, en faveur du projet de
loi.

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission:  Ich äussere
mich zu den Artikeln 71 und 72a.
In Artikel 71 geht es um die Beobachtungsliste mit Organisa-
tionen. Wie gesagt, die Minderheit Vischer Daniel möchte
Artikel 71 Absatz 2 streichen. Hierzu ist festzuhalten, dass
die Aufnahme auf die Beobachtungsliste mit der Aufführung
auf einer Liste der Vereinten Nationen oder der EU begrün-
det werden kann. Dagegen wird eingewendet, die Unabhän-
gigkeit sei hier nicht mehr gewährleistet. Wir haben auch
das in der Kommission diskutiert und sind der Meinung,
dass die Unabhängigkeit sehr wohl gewährleistet ist. Der
Bundesrat kann – er kann! – auf der Basis von Entscheiden
von internationalen Organisationen einen Entscheid fällen,
er muss das aber nicht tun. Der Bundesrat wird die Aussen-
sicht zur Kenntnis nehmen, das wurde von Herrn Bundesrat
Maurer bestätigt, aber entscheiden wird er schlussendlich
selbstständig. Deswegen hat sich die Kommission mit 17 zu
8 Stimmen klar für die Variante des Bundesrates entschie-
den.
In Artikel 72a geht es um das Organisationsverbot; auch das
wurde mehrmals erwähnt. Auslöser waren Vorstösse aus
der Ratsmitte nach den Aktivitäten von Isis respektive dem
IS. Es stimmt, der Bundesrat kann heute schon reagieren,
aber dies immer nur auf der Basis von Notrecht. Hier haben
wir halt einfach das Problem, dass ein auf Notrecht basie-
rendes Organisationsverbot höchstens ein halbes Jahr Gül-
tigkeit hat. In dieser Zeit muss der Bundesrat dem Parlament
eine entsprechende Botschaft vorlegen. Natürlich kann man
immer darüber diskutieren, ob ein derartiges Verbot in die-
ses Gesetz gehört oder nicht. Wir sind dezidiert der Mei-
nung, dass Artikel 72a im Moment durchaus seine Berechti-
gung hat. Wir sind aber ebenso der Meinung, dass der
Zweitrat eine vertiefte Überprüfung vornehmen soll.
In diesem Sinn unterstützt die Mehrheit – das hat man in der
Diskussion gehört – auch den Einzelantrag Eichenberger.
Es darf aber nicht passieren, dass mit diesem Antrag schlus-
sendlich Fristen verlängert werden oder Möglichkeiten zu ei-
nem Verbot abgeschafft werden. Doch das ist ja auch nicht
im Sinne der Antragstellerin.
Wir haben hier nicht ein Gesetz vorgelegt, das die totale
Überwachung des Bürgers mit sich bringt. Wir haben auch
nicht den gläsernen Bürger geschaffen. Wer das behauptet,
sagt schlicht das Falsche. Vielmehr haben wir mit unseren
Vorschlägen und unseren Entscheiden versucht – persönlich
finde ich, dass uns das auch gelungen ist –, ein Gesetz zu
schaffen, das auf moderne Bedrohungsformen adäquate
Antworten liefert. Nochmals: Wir vergrössern nicht den Heu-
haufen. Wir suchen explizit die Nadel im Heuhaufen.
Wenn es um andere Bereiche geht, in welchen der Staat tä-
tig wird, sagen alle immer, dass wir auf die neuen Herausfor-
derungen adäquat reagieren müssten. Wenn ich so zurück-
denke an die letzten Jahre, muss ich sagen: Das war immer
wieder zu hören, wenn es um den Bereich des Umweltschut-
zes ging. Natürlich hat man auf neue Herausforderungen zu
reagieren. Aber, bitte: Wir müssen auch auf Herausforderun-
gen reagieren, wenn es um die Sicherheit unseres Staates
und der Bevölkerung unseres Landes geht. Freiheit kann
man nämlich nur leben und erleben, wenn man auch sicher
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ist. Verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen im
näheren und weiteren Umfeld beweisen das.
Die Kommission hat mit 14 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen
eine klare Entscheidung für diese Vorlage getroffen.

Art. 69
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Graf-Litscher, Fischer Roland, Fridez, van Singer, Vischer
Daniel, Voruz)
Abs. 2
Streichen

Art. 69
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Graf-Litscher, Fischer Roland, Fridez, van Singer, Vischer
Daniel, Voruz)
Al. 2
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 619)
Für den Antrag der Mehrheit ... 117 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen
(1 Enthaltung)

Art. 70
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Streichen

Art. 70
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Flach, Allemann, Fischer Roland, Graf-Litscher, van Singer,
Vischer Daniel, Voruz)
Biffer

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Flach a déjà été rejetée à l'article 3.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 71
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
Müller Walter, van Singer, Voruz)
Abs. 2, 3 Bst. b
Streichen

Art. 71
Proposition de la majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
Müller Walter, van Singer, Voruz)
Al. 2, 3 let. b
Biffer

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 620)
Für den Antrag der Mehrheit ... 129 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 58 Stimmen
(1 Enthaltung)

Art. 72
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 72a
Antrag der Mehrheit
Titel
Organisationsverbot
Abs. 1
Der Bundesrat kann eine Organisation oder Gruppierung
verbieten, welche mittelbar oder unmittelbar terroristische
oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagiert, unter-
stützt oder in anderer Weise fördert und damit die innere
oder äussere Sicherheit konkret bedroht.
Abs. 2
Ein Verbot ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Sind die
Voraussetzungen nach Ablauf der Frist weiterhin erfüllt, so
kann es jeweils um weitere fünf Jahre verlängert werden.
Abs. 3
Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Ab-
satz 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt,
sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele
Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre
Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird, sofern nicht stren-
gere Strafbestimmungen zur Anwendung kommen, mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Abs. 4
Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn er in
der Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird. Artikel 7
Absätze 4 und 5 des Strafgesetzbuches sind anwendbar.
Abs. 5
Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches zur
Einziehung von Vermögenswerten, insbesondere die Arti-
kel 70 Absatz 5 und 72, sind anwendbar.
Abs. 6
Die zuständigen Behörden teilen sämtliche Urteile, Strafbe-
scheide und Einstellungsbeschlüsse unverzüglich und un-
entgeltlich in vollständiger Ausfertigung der Bundesanwalt-
schaft, dem Nachrichtendienst des Bundes und dem Bun-
desamt für Polizei mit.

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel)
Streichen

Antrag Eichenberger
Abs. 1bis
Ein Verbot stützt sich auf einen entsprechenden Beschluss
der Vereinten Nationen oder der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa; der Bundesrat konsultiert
die für die Sicherheitspolitik zuständigen Kommissionen.
Schriftliche Begründung
Eine Blankovollmacht an den Bundesrat, Organisationen
verbieten zu dürfen, geht sehr weit und könnte dem Bundes-
rat seine Entscheidungsfreiheit nehmen oder einschränken;
z. B. im Zusammenhang mit Organisationen, die in einem
Land verboten sind, in der Schweiz aber nicht die gesetzli-
chen Voraussetzungen eines Verbots erfüllen. Daher wird
vorgeschlagen, dass für ein Organisationsverbot grundsätz-
lich Bestimmungen im Sinne der Voraussetzungen gelten
sollen, die für ein Embargo zur Anwendung kommen (vgl.
Art. 1 Abs. 1 des Embargogesetzes). Ausserdem soll als
weitere Sicherheitsmassnahme der Bundesrat verpflichtet
werden, die relevanten parlamentarischen Kommissionen
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anzuhören, bevor er ein Organisationsverbot ausspricht (in
Anlehnung an Art. 152 Abs. 3 des Parlamentsgesetzes).

Art. 72a
Proposition de la majorité
Titre
Interdiction d'organisations
Al. 1
Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un
groupement qui, directement ou indirectement, propage,
soutient ou promeut d'une autre manière des activités terro-
ristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement
la sûreté intérieure ou extérieure.
Al. 2
L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. A
l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs
reprises de cinq nouvelles années si les conditions justifiant
l'interdiction continuent d'être remplies.
Al. 3
Quiconque s'associe sur le territoire suisse à un groupe ou
une organisation visé à l'alinéa 1, met à sa disposition des
ressources humaines ou matérielles, organise des actions
de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs,
recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute
autre manière est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sous réserve de
dispositions pénales plus sévères.
Al. 4
Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étran-
ger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'article 7
alinéas 4 et 5 et 72 sont applicables.
Al. 5
Les dispositions générales du Code pénal relatives à la con-
fiscation de valeurs patrimoniales, en particulier les arti-
cles 70 alinéa 5 et 72 sont applicables.
Al. 6
Les autorités compétentes communiquent immédiatement et
sans frais au Ministère public de la Confédération, au SRC et
à l'Office fédéral de la police tous les jugements, mandats de
répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel)
Biffer

Proposition Eichenberger
Al. 1bis
L'interdiction se fonde sur une décision des Nations Unies
ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope et le Conseil fédéral consulte les commissions compé-
tentes en matière de politique de sécurité.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 621)
Für den Antrag Eichenberger ... 187 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(2 Enthaltungen)

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 622)
Für den Antrag der Mehrheit/Eichenberger ... 134 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 54 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 73
Antrag der Kommission
... durch geeignete Qualitätssicherungs- und Kontrollmass-
nahmen sicher ...

Art. 73
Proposition de la commission
... par des mesures de contrôle appropriées, qui porteront
notamment sur la qualité, de la bonne exécution ...

Angenommen – Adopté

Art. 74
Antrag der Kommission
Abs. 1–4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
Sie überprüft regelmässig in Zusammenarbeit mit dem Edöb
die Rechtskonformität und die Verhältnismässigkeit der Da-
tenbearbeitung nach diesem Gesetz.

Art. 74
Proposition de la commission
Al. 1–4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 5
Il contrôle régulièrement, en coopération avec le Préposé
fédéral à la protection des données et à la transparence, la
conformité au droit et la proportionnalité du traitement des
données au sens de la présente loi.

Angenommen – Adopté

Art. 75
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Eine verwaltungsinterne, unabhängige Kontrollinstanz prüft
die Funkaufklärung auf Rechtmässigkeit. Sie versieht ihre
Aufgaben weisungsungebunden. Der Bundesrat wählt ihre
Mitglieder.
Abs. 2
Die Kontrollinstanz prüft die Aufträge an den durchführenden
Dienst sowie die Bearbeitung und Weiterleitung der Informa-
tionen, die dieser erfasst hat. Sie erhält dazu von den zu-
ständigen Stellen Zugang zu allen zweckdienlichen Informa-
tionen und Anlagen.
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Abs. 1
Der Bundesrat bestimmt eine unabhängige Kontrollinstanz,
welche die Tätigkeit des Nachrichtendienstes auf ihre Recht-
mässigkeit hin überprüft. Die Kontrollinstanz ...

Art. 75
Proposition de la majorité
Al. 1
Une autorité de contrôle indépendante, interne à l'adminis-
tration, vérifie la légalité de l'exploration radio. Elle accomplit
ses tâches sans recevoir d'instructions. Ses membres sont
désignés par le Conseil fédéral.
Al. 2
L'autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au ser-
vice chargé de l'exploration ainsi que le traitement et la
transmission des informations que celui-ci a enregistrées.
Pour cela, les services compétents lui donnent accès à
toutes les informations et tous les dispositifs utiles.
Al. 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Fischer Roland, Allemann, Fridez, Galladé, Graf-Litscher,
van Singer, Vischer Daniel, Voruz)
Al. 1
Le Conseil fédéral institue un organe de contrôle indépen-
dant, chargé de vérifier la légalité de l'activité du Service de
renseignement. Cet organe ...

Le président (Rossini Stéphane, président): La proposition
de la minorité Fischer Roland a déjà été rejetée à l'article 29. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
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Art. 76
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 77
Antrag der Kommission
Abs. 1
... der im Auftrag des Bundes handelnden kantonalen ... Zu-
ständigkeitsbereichen der Geschäftsprüfungsdelegation und
...
Abs. 2
Kantonale parlamentarische Aufsichtsorgane können den
Vollzug nach Artikel 81 Absatz 1 NDG überprüfen.

Art. 77
Proposition de la commission
Al. 1
... sur mandat de la Confédération relève de la Délégation
des Commissions de gestion ...
Al. 2
Les autorités de surveillance parlementaire cantonales
peuvent contrôler l'exécution des mesures visées à l'arti-
cle 81 alinéa 1 LRens.

Angenommen – Adopté

Art. 78
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
Die kantonale Dienstaufsicht beaufsichtigt die Erledigung
der durch den Bund erteilten Aufträge. Sie unterzieht diese
keiner inhaltlichen Überprüfung.
Abs. 3
...
b. ... ausgeführten Aufträge; (Rest streichen)
...

Art. 78
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
L'autorité de surveillance cantonale contrôle l'exécution des
mandats confiés par la Confédération. Elle ne vérifie pas le
contenu de ces mandats.
Al. 3
...
b. ... le compte de la Confédération; (Biffer le reste)
...

Angenommen – Adopté

Art. 79
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
Für Verfügungen des Bundesrates über Organisationsver-
bote nach Artikel 72a gilt Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005.
Abs. 2
... Auskunftspflicht Privater sowie über Tätigkeitsverbote hat
keine aufschiebende Wirkung.
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 79
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1bis
S'agissant des décisions du Conseil fédéral relatives à l'in-
terdiction d'organisations au sens de l'article 72a, l'article 32
alinéa 1 lettre a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral est applicable.
Al. 2
... aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction
d'exercer une activité n'a pas d'effet suspensif.
Al. 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 80
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 81
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
... zusammen, insbesondere durch die Zurverfügungstellung
technischer Mittel, durch Schutz- und Beobachtungsmass-
nahmen ...

Art. 81
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4, 5
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Angenommen – Adopté

Art. 82, 83
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Abrogation et modification d'autres actes

Ziff. I
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. I
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. II Ziff. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 23 Abs. 1 Bst. a
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 23 Abs. 1bis
In begründeten Fällen kann der Bundesrat ...
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Art. 23 Abs. 2
Für alle Gebäude, in denen Bundesbehörden untergebracht
sind, wird das Hausrecht (Art. 62f des Regierungs- und Ver-
waltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1977, RVOG)
in seinen Gebäuden vom Bund ausgeübt. Er trifft die geeig-
neten Schutzmassnahmen in Absprache mit Fedpol.
Art. 23 Abs. 3
Die Kantone gewährleisten den Schutz des übrigen Eigen-
tums des Bundes nach Massgabe von Artikel 62e Absatz 1
RVOG.
Art. 23 Abs. 3bis
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 23 Abs. 5
Aufheben

Ch. II ch. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
à l'exception de:
Art. 23 al. 1 let. a
a. les personnes qui exercent une fonction publique pour le
compte de la Confédération et au profit desquelles des me-
sures de protection sont prises en fonction du risque lié à
cette fonction;
Art. 23 al. 1bis
Dans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut pré-
voir une prolongation de mesures de protection au profit des
personnes visées à l'alinéa 1 lettre a également après
qu'elles aient quitté leur fonction.
Art. 23 al. 2
Dans tous les bâtiments qui abritent des autorités fédérales,
le droit de domicile (art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration,
LOGA) est exercé par la Confédération dans tous les bâti-
ments qui lui appartiennent. Elle prend les mesures de pro-
tection adéquates après entente avec Fedpol.
Art. 23 al. 3
Les cantons assurent la protection des autres biens de la
Confédération dans la mesure prévue à l'article 62e alinéa 1
LOGA.
Art. 23 al. 3bis
S'il y a des raisons concrètes laissant supposer qu'une per-
sonne donnée va commettre un délit à l'encontre de per-
sonnes ou de bâtiments protégés au titre de l'alinéa 1, l'au-
torité chargée de la protection peut rechercher la personne
en question, la questionner sur son comportement et attirer
son attention sur les conséquences d'éventuels délits.
Art. 23 al. 5
Abroger

Angenommen – Adopté

Ziff. II Ziff. 2–11, 13–20
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II ch. 2–11, 13–20
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 14.022/11 623)
Für Annahme des Entwurfes ... 119 Stimmen
Dagegen ... 65 Stimmen
(5 Enthaltungen)
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Zentrum für Sicherheitspolitik
der ETH Zürich
und Kooperationsprojekte des VBS.
Rahmenkredit zur Weiterführung
der Unterstützung
Centre d'études sur la politique
de sécurité de l'EPF de Zurich
et projets de coopération du DDPS.
Crédit-cadre pour la poursuite
du soutien

Erstrat – Premier Conseil
Nationalrat/Conseil national 17.03.15 (Erstrat – Premier Conseil) 

Perrinjaquet Sylvie (RL, NE), pour la commission: Le Con-
seil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un projet d'ar-
rêté fédéral qui prévoit un crédit-cadre de 15,4 millions de
francs pour la période 2016 à 2019 afin de poursuivre le
soutien accordé au Centre d'études sur la politique de sécu-
rité de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et les projets
de coopération du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports. La Confédération
soutient le centre d'études depuis sa création en 1986.
Lors de ses débats, notre commission a reconnu la qualité
du travail et les compétences qui sont développées au
centre d'études de l'EPF de Zurich. Elle a également mis en
avant la collaboration entre le DDPS et l'EPF de Zurich dans
le domaine de la politique de sécurité, qui vise à promouvoir
la recherche fondamentale, à soutenir la promotion de la re-
lève scientifique ainsi que la formation académique des offi-
ciers de carrière. Le centre encadre les débats menés en
Suisse sur la politique de sécurité à l'appui d'expertises
scientifiques indépendantes.
Grâce à différentes plates-formes le centre encourage
l'échange entre les milieux de la recherche, de l'administra-
tion, de la sphère politique et le public. Il suit les développe-
ments importants en matière de politique de sécurité et pro-
pose aux groupes d'experts de la politique de sécurité en
Suisse un accès diversifié à un vaste réseau international.
En ce qui concerne la répartition des montants du crédit-
cadre, ce dernier se répartit de la manière suivante:
13,4 millions de francs sont prévus pour le centre de sécu-
rité et 2 millions de francs sont destinés aux projets de coo-
pération du DDPS.
Le DDPS soutient une série de projets de promotion civile
de la paix. Pour ce faire, il dispose de 0,5 million de francs
par an. Il s'agit principalement de projets relatifs à la forma-
tion et au désarmement. Pour la période allant de 2016 à
2019, au nombre des projets principaux, nous pouvons citer
la poursuite de l'aide en vue de maintenir une présence mul-
tinationale à la frontière Egypte-Israël-Palestine dans la pé-
ninsule du Sinaï, cela en commun avec le Département fé-
dérale des affaires étrangères.
A chaque nouvelle législature, les Chambres fédérales
doivent se prononcer, en l'occurrence pour la période 2016 à
2019. Cette procédure garantit que l'engagement de la Con-
fédération est examiné par le Parlement au moins une fois
par législature. Les crédits alloués sont inscrits au budget
annuel de la Confédération.
La commission recommande l'acceptation de cette de-
mande d'un crédit-cadre de 15,4 millions de francs, qu'elle a
d'ailleurs approuvée à l'unanimité.

Galladé Chantal (S, ZH), für die Kommission: Die Sicherheits-
politische Kommission des Nationalrates beantragt ohne
Gegenstimme, dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.
Wir beantragen, dass die Unterstützung des Zentrums für
Sicherheitspolitik an der ETH Zürich nun zum vierten Mal
weitergeführt werden soll. Der Bundesrat beantragt dazu


